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T A G E S O R D N U N G
27. Sitzung des Hauptausschusses

Termin: Dienstag, 11.02.2020, 16:30 Uhr
Ort: Große Börse, Rathaus, 23539 Lübeck

Öffentlicher Teil:

 1. Eröffnung / Begrüßung / Feststellung der 
Tagesordnung / Verpflichtungen

 2. Genehmigung der Niederschrift

 2.1. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 
28.01.2020

Anlage wird nachgereicht

 3. Anfragen / Antworten / Mitteilungen

 3.1. Anfrage BM Prieur (CDU): Flüchtlinge und 
Wohnungsmarkt

Zurückgestellt am 10.12.19

VO/2019/08469

 3.1.1. Flüchtlinge und Wohnungsmarkt  (Antwort auf 
VO/2019/08469)

VO/2020/08552

 3.2. Sachstand Wochenmarkt gem. VO/2019/07335 vom 
12.03.2019, VO/2019/07550 vom 02.05.2019, 
VO/2019/07703 vom 21.05.2019

VO/2020/08584

 4. Berichte

 4.1. Bericht über die Veröffentlichung entgeltlicher und 
ehrenamtlicher Tätigkeiten von 
Gemeindevertreter:innen auf der Homepage der 
Hansestadt Lübeck

Siehe hierzu auch TOP 6.1  Überweisungsantrag der 
Bürgerschaft vom 28.11.19

VO/2020/08565
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 4.2. Wohnungsmarktbericht 2019 VO/2019/08495

 5. Beschlussvorlagen

 5.1. Satzung zur Erhaltung der Zusammensetzung der 
Wohnbevölkerung für das Gebiet der Lübecker Altstadt 
und zweite Änderungssatzung zur Satzung über die 
Erhaltung baulicher Anlagen im Stadtteil Innenstadt 
(Gebiet Altstadt) vom 28.02.1979

Zurückgestellt am 28.01.20

VO/2019/08462

 5.2. Freigabe zur Umsetzung der Maßnahme "Ausbau der 
Grapengießerstraße" nördlich der Lohgerberstraße

Zurückgestellt am 28.01.20

VO/2019/08464

 6. Überweisungsaufträge aus der Bürgerschaft

 6.1. Die Unabhängigen: Veröffentlichung entgeltlicher und 
ehrenamtlicher Tätigkeiten von 
Gemeindevertreter*innen auf der Homepage der 
Hansestadt Lübeck

Zurückgestellt am 10.12.19 - Siehe hierzu Bericht unter 
TOP 4.1

VO/2019/08353

 7. Anträge von Ausschussmitgliedern

 8. Gleichstellung

 9. Verschiedenes

 10. Ende des öffentlichen Teils

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung 
durch die Mitglieder des Hauptausschusses voraussichtlich nichtöffentlich

Nichtöffentlicher Teil:

 11. Genehmigung der Niederschrift

 11.1. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 
28.01.2020

Anlage wird nachgereicht

 12. Anfragen / Antworten / Mitteilungen
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 13. Berichte

 13.1. Vergabemitteilungen über bereits erteilte Aufträge im 
Wert ab 10.000,- Euro netto

VO/2019/08300

 13.2. Vergabemitteilungen über bereits erteilte Aufträge mit 
Architekten, Ingenieuren und Sachverständigen im 
Wert ab 5000,- Euro netto

VO/2019/08301

 14. Beschlussvorlagen

 14.1. Wiederbesetzung der Planstelle der Leitung der 
Feuerwehr Lübeck

VO/2020/08574

 14.2. Anmietung: Einsiedelstraße 6, 23554 Lübeck für 5.691 
- Lübeck Port Authority

VO/2020/08547

 15. Verschiedenes

Öffentlicher Teil:

 16. Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Teil gefassten 
Beschlüsse
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N A C H T R A G S T A G E S O R D N U N G
27. Sitzung des Hauptausschusses

Sitzungstermin: Dienstag, 11.02.2020, 16:30 Uhr
Sitzungsort: Große Börse, Rathaus, 23539 Lübeck

Öffentlicher Teil:

 3.3. Informationen zum weiteren Verfahren 
Zweitwohnungssteuer (Bgm)
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► Nr.  VO/2019/08469
öffentlich

Lübeck, 07.12.2019

Anfrage 

Bearbeitung: Marco Bröcker (E-Mail: broecker@cdu-fraktion-luebeck.de Telefon: 122-1060)

Anfrage BM Prieur (CDU): Flüchtlinge und Wohnungsmarkt
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

10.12.2019 Hauptausschuss Öffentlich zur Entscheidung

Anfrage:
Der Bürgermeister wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten: 

 Wie viele Flüchtlinge wurden in den Jahren 2016 bis 2018 in Lübeck aufgenommen?
 Wie viele davon sind in Lübeck geblieben und wie viele leben aktuell  in 

a. Sammelunterkünften 
b. Wohnungen.

 Wie viele Personen sind zusätzlich durch Familiennachzug dazu gekommen?
 Wie wird der Zuzug von Flüchtlingen bei der Wohnungsmarktpolitik berücksichtigt?

Begründung:
Erfolgt mündlich.

Anlagen:

TOP 3.1
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► Nr.  VO/2020/08552
öffentlich

Lübeck, 14.01.2020
Antwort
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
2.500 - Soziale Sicherung

Bearbeitung: Heike Koslowski (E-Mail: Heike.Koslowski@luebeck.de Telefon: 122-6463)

Flüchtlinge und Wohnungsmarkt  (Antwort auf VO/2019/08469)
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

27.01.2020 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
11.02.2020 Hauptausschuss Öffentlich zur Kenntnisnahme

Anlass:
Anfrage BM Prieur (CDU) im Hauptausschuss am 10.12.2019, TOP 3.6, VO/2019/08469

Antwort:

Wie viele Flüchtlinge wurden in den Jahren 2016 bis 2018 in Lübeck aufgenommen?

Zahl der neu untergebrachten Personen in den Jahren 2016 bis 2018:
 
2016 =       1.216 Personen
2017 =          505 Personen
2018 =          521 Personen
Gesamt =  2.242 Personen

Wie viele davon sind in Lübeck geblieben?

01.01.2016 - 
31.12.2016

Wohin verzogen 
Personengruppe

Mietwoh-
nung

Wegzug 
aus Lü-

beck

Probewoh-
nung

unbekannt 
verzogen

Asylbewerber 443 91 299 150

     

TOP 3.1.1

6 von 107 in Zusammenstellung



Seite: 2/2

01.01.2017 -
31.12.2017

Wohin verzogen 
Personengruppe

Mietwoh-
nung

Wegzug 
aus Lü-

beck

Probewoh-
nung

unbekannt 
verzogen

Asylbewerber 521 100 143 115
     

01.01.2018 - 
31.12.2018

Wohin verzogen 
Personengruppe

Mietwoh-
nung

Wegzug 
aus Lü-

beck

Probewoh-
nung

unbekannt 
verzogen

Asylbewerber 399 55 71 101

… und wie viele leben aktuell in

a. Sammelunterkünften

Per 30.11.2019 lebten 1.326 Personen in Sammelunterkünften.

b. Wohnungen   

In der Zeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2018 sind 1.876 Personen in eigenen Wohnraum in 
Lübeck gezogen.
Ob diese Personen danach in Lübeck geblieben sind, kann seitens der Flüchtlingsunterbrin-
gung nicht ermittelt werden.

Wie viele Personen sind zusätzlich durch Familiennachzug dazu gekommen?

Gemäß  Auskunft der Ausländerbehörde sind in den Jahren 2016 bis 2018 insgesamt folgen-
de Personen als Familiennachzug nach Lübeck gekommen. 

2016 = 346 Personen
2017 = 273 Personen
2018 = 240 Personen
Gesamt = 859 Personen

Wie wird der Zuzug von Flüchtlingen bei der Wohnungsmarktpolitik berücksichtigt?

Neben dem Zuzug von Flüchtlingen gibt es viele weitere Faktoren, die sich auf die Nachfrage 
nach Wohnraum auswirken. Hierbei werden Flüchtlinge nicht gesondert, sondern als Teil der 
gesamten Nachfrageentwicklung betrachtet. Weitere vielfältige Informationen können im 
Wohnungsmarktbericht, der jährlich erscheint, nachgelesen werden.
Anlagen:
./. 

Senator Sven Schindler

TOP 3.1.1
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► Nr.  VO/2020/08584
öffentlich

Lübeck, 22.01.2020
Antwort
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften

Bearbeitung: Piroska Csösz (E-Mail: piroska.csoesz@luebeck.de Telefon: 122-2300)

Sachstand Wochenmarkt gem. VO/2019/07335 vom 12.03.2019, 
VO/2019/07550 vom 02.05.2019, VO/2019/07703 vom 21.05.2019
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

27.01.2020 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
10.02.2020 Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für 

den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"
Öffentlich zur Kenntnisnahme

11.02.2020 Hauptausschuss Öffentlich zur Kenntnisnahme
27.02.2020 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Kenntnisnahme

Anlass:
Anfragen VO 2019/07335 vom 12.03.2019, VO 2019/07550 vom 02.05.2019, 
VO 2019/07703 vom 21.05.2019
Antwort:
Im Jahr 2019 wurden diverse Anfragen und Anträge formuliert, die die Zukunft des Lübecker 
Wochenmarktes (und seiner diversen Standorte in der Gesamtstadt) thematisieren Auslöser 
war die vermehrte öffentliche Kritik am Lübecker Wochenmarkt-Geschehen, den örtlichen 
Gegebenheiten (Toiletten, Parksituation, Pflege) sowie dem u.a. in der Presseberichterstat-
tung beklagten allgemeinen Niedergang des Wochenmarktwesens.
 
Mit vorliegendem Bericht sollen die Anfragen beantwortet werden und ein aktueller Sach-
standsbericht abgegeben werden.
Der allgemeine Trend des sich verändernden Kaufverhaltens hat im Ergebnis auch vor dem 
Lübecker Wochenmarkt und seinen 13 Standorten nicht Halt gemacht. Immer weniger Men-
schen kaufen regelmäßig auf dem Wochenmarkt ein. Zudem hat die flächendeckende Ent-
wicklung von Vollsortimentern und Discount-Märkten mit Frischeangebot im gesamten Stadt-
gebiet, auch die zuletzt entstandenen vier größeren Lebensmittelversorger im  Altstadtkern, 
zu einem weiteren Abfluss von Kaufkraft an einzelnen Standorten des Wochenmarktes ge-
führt. Um frisch und preisgünstig einzukaufen ist heutzutage der Gang zum Wochenmarkt 
längst nicht mehr erforderlich.
Obwohl an einzelnen Standorten bereits in den vergangenen Jahren den Forderungen nach 
einer Verbesserung der baulichen Situation nachgekommen wurde, z.B. am Brolingplatz, hat 
dies nicht zu einer signifikanten Belebung geführt. Stabil ist dagegen die Situation in Schlu-
tup und in Travemünde, wo sich auch bedingt durch den Tourismus in den Sommermonaten 
ein reges Markttreiben beobachten lässt. Dies zeigt, dass eine generelle Neubetrachtung 
des Wochenmarktwesens in der Hansestadt Lübeck erforderlich ist, bei der auch andere als 
rein infrastrukturelle Gegebenheiten einbezogen werden müssen.
Davon unabhängig hat der Bereich Wirtschaft und Liegenschaften die Notwendigkeit er-
kannt, das Wochenmarktwesen kritisch zu bewerten und verwaltungsseitig organisatorische 

TOP 3.2
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Veränderungen vorzunehmen, um weiterhin unterschiedliche Standorte erhalten und bewirt-
schaften zu können. Dabei sollen drei Ziele erreicht werden:

1.) eine allgemeine Belebung und Modernisierung der Wochenmärkte, so dass zu-
sätzliche Kund:innen gewonnen und neue Markthändler:innen gefunden werden 
können. 

2.) eine Modernisierung und Verbesserung der Infrastruktur der einzelnen Markt-
standorte sowie 

3.) eine dauerhaft strukturell ausgeglichene Finanzierung sicherzustellen und das 
bislang aufgelaufene Defizit (rd. 834.000 Euro seit 2016) schrittweise abzubauen. 

Die hierfür erforderlichen Maßnahmen sollen in Form eines Marktkonzeptes den Gremien 
noch vor der Sommerpause vorgelegt werden. 
Aktueller Sachstand:
Seit Herbst 2019 sind umfangreiche vorbereitende Arbeiten hierzu erfolgt. So hat sich eine 
Arbeitsgruppe aus neun Markthändler:innen bereit erklärt, sich regelmäßig mit der Verwal-
tung über Pläne und Ziele auszutauschen. In mehreren Gesprächsrunden wurden konkrete 
Themen besprochen und Wünsche und Ideen der Händler:innen aufgenommen. Maßnah-
men und Vorschläge, die kurzfristig umsetzbar sind, wurden z.T. sofort realisiert. 
Eine erste konkrete Maßnahme zur Verbesserung der Infrastruktur am Brink ist bereits fertig-
gestellt. Das Markthäuschen am Brink wurde vollständig saniert, Sanitäranlagen, das Siel 
sowie die Elektrik erneuert. Das Innere des Häuschens wurde neu gestrichen, und eine öf-
fentliche Toilette hergestellt. Ebenso modernisiert wurden Teile der Elektrik auf dem Platz. 
Es wurden neue Stromverteiler eingebaut und Leitungen erneuert. Im Frühjahr wird das Äu-
ßere des Markthäuschens durch eine Deutsch-südafrikanische Künstlergruppe in Graffiti-Op-
tik gestaltet. Außerdem wurden die angrenzenden Grünflächen gereinigt und Büsche und 
Bäume zurückgeschnitten. In Kürze wird eine neue Beschilderung angebracht; diese wird 
einheitlich auf allen Marktstandorten entsprechend aufgestellt. 
Ergänzend dazu haben die Händler:innen Vorschläge zu einer weiteren optischen Verschö-
nerung des Platzes formuliert, die derzeit von der Verwaltung auf ihre Umsetzbarkeit hin ge-
prüft werden. 
Einen großen Raum bei der Abstimmung mit der Verwaltung nehmen organisatorische Fra-
gen ein; auch hierzu haben die Händler:innen konkrete Wünsche und Vorstellungen geäu-
ßert. Die unterschiedlichen Anfragen aus Gremien wurden dabei kritisch diskutiert und wer-
den wie folgt beantwortet. 
Diskutiert wurde eine Anfrage der CDU (siehe VO 2019/07550) in der der Vorschlag ge-
macht wurde, in der Innenstadt eine Markthalle zu errichten, die neben den Wochenmärkten 
auch für gastronomische Zwecke und als Eventhalle eingesetzt werden kann. 
Eine ständige Markthalle würde für die Wochenmarkthändler:innen eine zusätzliche Konkur-
renzsituation herstellen, die dem Markt (bzw. dem Klingenberg) weitere Kaufkraft nehmen 
würde. Die befragten Händler:innen gaben an, ihre Geschäfte nicht in einer Markthalle füh-
ren zu wollen, da dies ein anderes Geschäftsmodell darstellt und mit dem Wochenmarktge-
schäft wirtschaftlich nicht in Einklang zu bringen sei. 
Die Umsetzung einer solchen Idee sieht die Verwaltung aus den o.g. Gründen kritisch. Bei 
einer Markthalle handelt es sich um stationären Einzelhandel, der  im Gegensatz zu einem 
öffentlichen Marktwesen steht.
Entsprechend hierzu lautet die Antwort der Verwaltung hinsichtlich der Standortsuche nach 
Flächen und Gebäuden im Eigentum der HL sowie der Suche nach geeigneten Flächen und 
Gebäuden im Eigentum von Privaten auf die Anfrage der FDP (siehe VO 2019/07703), dass 
sowohl in der Innenstadt als auch außerhalb derselben keine geeigneten Standorte für eine 
Markthalle auf städtischen Flächen oder in Gebäude vorhanden sind. Ob sich Flächen oder 
Gebäude privater Eigentümer hierzu eignen, ist der Verwaltung nicht bekannt; dies müsste 
im Einzelfall planungsrechtlich geprüft werden. 
Auch die im Antrag der FDP VO 2019/07335 enthaltenen Wünsche und Vorschläge wurden 
mit den Händler:innen diskutiert. 

TOP 3.2
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1.+2.) Um auch kleinere Standorte weiterhin aufrechterhalten zu können, ist angestrebt, ei-
nen Teil der Aufgaben (z.B. Öffnen der Wasser- und Stromanschlüsse, Aufstellen der Wa-
gen) durch die Händler:innen in Eigenregie durchführen zu lassen. 
3.) Die Ausweitung der Marktzeiten von 6:00 bis 22:00 wird von den Händler:innen abge-
lehnt. Begründet wird dies mit den Arbeitsabläufen (Vorbereitungen, Einkauf etc.), die zu 
dem eigentlichen Verkaufsgeschehen auf dem Markt kommen sowie dem erheblich höheren 
Personaleinsatz, der wirtschaftlich nicht umsetzbar ist.  Eine zeitliche Option (frei wählbare 
Marktzeit) kann aus organisatorischen Gründen nicht genehmigt werden, da Auf- und Abbau 
der Stände aus Sicherheitsgründen außerhalb des laufenden Marktgeschehens passieren 
müssen.
4.) a. Für alle Marktstandorte ist eine ausreichende Infrastruktur (Strom und Wasser), barrie-
refreie Zuwegung sicher zu stellen. Die einzelnen Standorte werden diesbezüglich überprüft 
und die nötigen Arbeiten (dies betrifft auch den Grünschnitt entlang der Marktflächen, Be-
schilderung etc.) verwaltungsseitig umgesetzt. 
b. Für die Oberflächensanierung des Brink wurde die KWL mit einer Kostenkalkulation beauf-
tragt. Diese wurde im Herbst 2019 vorgelegt. Demnach sind für die grundhafte Sanierung 
des Platzes rd. 1,6 Mio. Euro erforderlich. Die 2019 im Haushalt eingestellten Mittel i.H.v. 
220.000 Euro reichen für eine reine Oberflächenbehandlung, d.h. Abschleifen und die obers-
te Asphaltschicht zu erneuern, nicht aus. Um eine sichere Begehbarkeit herzustellen, werden 
weiterhin die Schadstellen ausgebessert.
c. Ganzjährig nutzbare Strom- und Wasserzugängen sind auf den großen Marktstandorten 
vorhanden.
d. Toiletten sind auf den großen Marktstandorten vorhanden. Auf dem Brolingplatz wurde ein 
WC neu gebaut und auf dem Brink wurden die Markttoiletten saniert und für die Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht. Die damit verbundenen erheblich höheren Reinigungskosten sind ge-
bührenwirksam. Um am Brink eine stets saubere Toilette vorhalten zu können, soll eine Toi-
lettenaufsicht eingestellt werden, die während der Marktzeiten anwesend ist. 
e./f. Sauberkeit und Pflege der Wochenmarktstandorte sind stetes Ziel. Dies zu gewährleis-
ten erfordert zusätzlichen Mittel- und Personaleinsatz, der durch die unterschiedlichen Ver-
waltungseinheiten sowie den EBL umgesetzt werden muss. Im Zuge der Einzelbetrachtung 
der Marktstandorte werden die Mängel aufgenommen; fehlende Schilder, Müllbehälter etc. 
ersetzt. Wo dies möglich ist, soll die Parkierung auf den Wochenmarktstandorten reglemen-
tiert werden. 
5.) Derzeit wird geprüft, welche städtischen Marktflächen sich für eine Parkraumbewirtschaf-
tung eignen. Insbesondere auf dem Brink erscheint dies wirtschaftlich realisierbar. Die Ein-
nahmen einer Parkraumbewirtschaftung fließen jedoch in den allgemeinen Haushalt; ob und 
wie sich die Mittel direkt für den „BgA Märkte“ zuführen lassen, muss geprüft werden.
6.) Eine moderne, optisch ansprechende Beschilderung der einzelnen Marktstandorte ist 
beauftragt und sollte in den nächsten Wochen aufgebaut werden. Um die Vermarktung - 
auch mit Blick auf touristische Besucher:innen zu gewährleisten, ist eine Zusammenarbeit 
mit der LTM vorgesehen. Die Details hierzu sind noch in Abstimmung und werden im Rah-
men des Marktkonzeptes vorgestellt.
Anlagen:
VO/2019/07335
VO/2019/07550
VO/2019/07703

Senator Sven Schindler

TOP 3.2
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► Nr.  VO/2019/07703
öffentlich

Lübeck, 21.05.2019

Anfrage 

Bearbeitung: Astrid Völker (E-Mail: astrid.voelker@luebeck.de Telefon: 122-1051)

Anfrage des AM Kim Nehrhoff (FDP) zu einer Markthalle
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

11.06.2019 Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für 
den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"

Öffentlich zur Kenntnisnahme

Anfrage:
Ergänzend zu der Anfrage von Herrn Dr. Burkhart Eymer zur Zukunft der Lübecker Wochenmärkte 
(Vorlage - VO/2019/07550) möge die Verwaltung mögliche Standorte für eine Markthalle in der In-
nenstadt aufzeigen - differenziert nach

- Flächen und Gebäuden, die sich im Eigentum der Stadt befinden,
- Flächen und Gebäuden, die sich im Eigentum von Privaten befinden und auf/in denen eine 

solche Markthalle entstehen könnte.
Darüber hinaus möge die Verwaltung attraktive Standorte mit Entwicklungspotenzial in diesem Seg-
ment auch außerhalb der Innenstadt aufzeigen.

Begründung:

Anlagen :

TOP 3.2
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► Nr.  VO/2019/07550
öffentlich

Lübeck, 02.05.2019

Anfrage 

Bearbeitung: Marco Bröcker (E-Mail: broecker@cdu-fraktion-luebeck.de Telefon: 122-1060)

AM Eymer (CDU): Zukunft der Lübecker Wochenmärkte
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

13.05.2019 Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für 
den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"

Öffentlich zur Kenntnisnahme

Anfrage:
In der Diskussion um die Zukunft der Lübecker Wochenmärkte ist der Vorschlag ge-
macht worden, in der Innenstadt eine Markthalle einzurichten, die neben den Wo-
chenmärkten auch für gastronomische Zwecke und als Eventhalle eingesetzt werden 
kann.

Wie schätzt die Verwaltung die Chancen für die Umsetzung dieser Idee ein?

Begründung:
Erfolgt mündlich.

Anlagen :

TOP 3.2
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FDP-Fraktion 
in der Bürgerschaft 
der Hansestadt Lübeck

► Nr.  VO/2019/07335
öffentlich

Lübeck, 12.03.2019

Antrag 

Bearbeitung: Astrid Völker (E-Mail: astrid.voelker@luebeck.de Telefon: 122-1051)

FDP: Anträge zu Lübecks Wochenmärkten
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

28.03.2019 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Antrag:
Die Bürgerschaft möge beschließen:

1. Die Lübecker Bürgerschaft bekennt sich zu dem Lübecker Wochenmarkt mit der Vielzahl sei-
ner Marktplätze und setzt sich für dessen Erhalt ein.

2. Neben den gut florierenden Marktplätzen werden auch die Marktplätze mit geringen Händ-
lerzahlen aufrechterhalten, solange es eine Nachfrage der Händler gibt.

3. Die Marktzeit wird auf den städtischen Marktflächen auf ein Zeitfenster von 6.00 Uhr bis 
22.00 Uhr ausgeweitet. Innerhalb dieses Zeitfensters können die Marktbeschicker selber frei 
wählen, wann sie ihre Waren anbieten möchten. In diesem Zuge wird § 6 Abs. 3 der Markt-
satzung gestrichen.

4. Die Marktplätze sollen folgende Mindeststandards erfüllen:

a) eine den Wochenmarktgegebenheiten erforderliche Bodenbeschaffenheit

Auf den Marktplätzen ist eine den jeweiligen Wochenmarktgegebenheiten erfor-
derliche, barrierefreie Bodenfläche zu schaffen und zu erhalten. Dazu zählen eine 
von Unebenheiten befreite, schlaglochfreie, leicht zu reinigende Bodenoberflä-
che des Marktplatzes, ein tragfähiger Untergrund sowie gepflegte Zuwegemög-
lichkeiten in einem von Unebenheiten und Schlaglöchern befreiten Zustand. Ist 
die Sanierung des Untergrundes erforderlich, so ist diese vorzunehmen. 

b) eine an der Marktgröße und an der zu erwartenden Besucherstärke ausgerichte-
te Anzahl kostenfreier Stellplätze
Es ist eine an der Marktgröße und an der zu erwartenden Besucherstärke ausge-
richtete Anzahl kostenfreier Stellplätze für Kraftfahrzeuge in der Nähe der Markt-
plätze im Rahmen der räumlichen Begebenheiten vorzuhalten. An Markttagen 
werden die in unmittelbarer Nähe des Marktplatzes gelegenen öffentlichen Park-
plätze auf eine Höchstparkdauer von einer halben Stunde begrenzt und als sol-
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che ausgewiesen. Davon abweichend wird bei dem Markt am Brink die Höchst-
parkdauer an den Markttagen auf eine Stunde begrenzt. Die Verwaltung wird be-
auftragt, ein kreatives Konzept für die Parksituation im Umkreis der Wochen-
marktflächen zu erstellen.

Ebenfalls ist eine an der Marktgröße und an der zu erwartenden Besucherstärke 
ausgerichtete Anzahl an Fahrradstellplätzen zu gewährleisten, wobei auch aus-
reichende Abstellmöglichkeiten für breite Fahrradanhänger zu schaffen sind.

c) ganzjährig nutzbare Strom- und Wasseranschlüsse

Es sind ganzjährig nutzbare Strom- und Wasseranschlüsse auf jedem Marktplatz 
vorzuhalten, die unabhängig von den Witterungsbedingungen zugänglich sind.

d) Toiletten für Händler und Kunden

Es sind sanitäre Einrichtungen in akzeptablem Zustand in unmittelbarer Nähe der 
Marktplätze vorzuhalten. Diese sollen sowohl für die Händler als auch für die 
Marktbesucher während der Marktzeiten zugänglich sein.

e) Schaffung eines „Willkommensklimas“ auf den Marktplätzen
Auf den Marktplätzen ist ein „Willkommensklima“ zu schaffen, das die Bürgerin-
nen und Bürger sowie Touristen einlädt, auf die Wochenmärkte zu kommen und 
dort zu verweilen. Die Marktplätze werden so gestaltet, dass eine Atmosphäre 
geschaffen wird, die eine gewisse Aufenthaltsqualität widerspiegelt. Zu einer ver-
besserten Optik der Wochenmärkte zählen neben einer attraktiven Anordnung 
der Stände insbesondere auch ein sauberer und gepflegter Marktplatz sowie ei-
ne gepflegte Umgebung wie ansprechende Grünflächen. Es ist zu gewährleisten, 
dass sich die Flächen am Wochenmarkttag in einem gereinigten Zustand befin-
den und die vorhandenen öffentlichen Abfallbehälter auf den Marktflächen und 
in deren unmittelbarer Umgebung in den notwendigen Abständen entleert wer-
den sowie dass die Zuwege zum Marktplatz von Schnee und Eis befreit werden. 

f) keine Behinderung des Wochenmarktes sowie des Auf- und Abbaus durch ge-
parkte Kraftfahrzeuge

Es ist eine eindeutige Beschilderung zu schaffen, aus der sich das Verbot des Ab-
stellens von Kraftfahrzeugen sowohl während der Marktzeiten als auch während 
der Aufbauzeiten am Vorabend des Markttages und der Abbauzeiten ergibt. Ein-
zige Ausnahme gilt für die von den Händlern mitgeführten Fahrzeuge. Gegen 
Fahrzeugführer, die Kraftfahrzeuge auf den Marktflächen während dieses Zeit-
raumes dennoch entgegen der Beschilderung abstellen, ist konsequent vorzuge-
hen. 

5. Die Marktplätze im städtischen Verwaltungsvermögen werden als Multifunktionsflächen aus-
gewiesen. Die verschiedenen Marktplätze sollen während der Nicht-Marktzeiten anderweitig 
genutzt werden, um zusätzliche Einnahmen für die Instandhaltung der Marktplätze zu erzie-
len. Die Marktflächen sollen außerhalb der Marktzeiten z.B. als kostenpflichtige Parkplätze 
ausgewiesen werden. 
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6. Die Verwaltung wird beauftragt, die Lübecker Wochenmärkte besser zu vermarkten und die 
Aufmerksamkeit auf die Wochenmärkte zu erhöhen. Dazu zählt, eine Facebook-Seite zu den 
Lübecker Wochenmärkten intensiv zu pflegen, auf aktuellem Stand zu halten und die ver-
schiedenen Händler auf dieser Facebook-Seite vorzustellen. Darüber hinaus sind um die ein-
zelnen Marktplätze herum, Hinweisschilder anzubringen, die auf die Wochenmärkte hinwei-
sen. Die Verwaltung wird aufgefordert, mit den einzelnen Händlern auf den verschiedenen 
Wochenmärkten abzusprechen, inwieweit der Wunsch nach Koordination besonderer wer-
bewirksamer Aktionen gegen Kostentragung durch die Marktbeschicker selbst besteht. 

Darüber hinaus wird die Verwaltung beauftragt, zur langfristigen Reduzierung der Personalkosten zu 
prüfen, inwieweit die derzeitigen Aufgaben der Marktaufsicht  teils durch die Händler selbst vorge-
nommen und teils durch die Nutzung technischer Möglichkeiten ersetzt werden können. 

Begründung:
Die Wochenmärkte tragen dazu bei, die Nahversorgung in den verschiedenen Stadtteilen zu sichern, 
und sind daher von zentraler Bedeutung. Sie fördern die Nachfrage nach ökologischen und gesunden 
Produkten aus der Region Lübeck und bilden daher einen wichtigen Wirtschafts- und Gesellschafts-
faktor.

Das Kostendefizit zwischen den Standgebühren der Martktbeschicker und den städtischen Ausgaben 
für den Wochenmarkt sind insbesondere auch auf einen Mangel an Attraktivität der Wochenmärkte 
zurückzuführen. Sowohl die Händler als auch die Kunden wünschen sich attraktivere Wochenmärkte, 
wozu gewisse Mindeststandards der Marktplätze zählen. Um langfristig eine bessere Kostendeckung 
der Wochenmärkte zu erhalten, muss im ersten Schritt an die Steigerung der Attraktivität der Wo-
chenmärkte angesetzt werden. Ziel ist es die Attraktivität der Wochenmärkte für die Kunden durch 
eine erhöhte Aufenthaltsqualität und -atmosphäre, gute Parkmöglichkeiten, Kundentoiletten und 
einer stolperfreien Bodenbeschaffenheit zu erhöhen. Die Erreichung einer erhöhten Anzahl an Händ-
ler durch attraktivere Märkte vergrößert die Vielfalt des Angebots und wirkt sich ebenfalls positiv auf 
die Attraktivität der Wochenmärkte für die Kunden aus.

Den Händlern muss der zeitliche Gestaltungsspielraum ermöglicht werden, um weitere Zielgruppen 
wie Arbeitnehmer/innen als Kunden zu gewinnen. Dafür werden die Marktzeiten auf städtischen 
Marktflächen von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr ausgeweitet. Dadurch werden die Möglichkeiten für längere 
Öffnungszeiten oder aber auch spätere Öffnungszeiten wie Feierabendmärkte oder einzelne Aktio-
nen wie einen Nachtmarkt geschaffen. In welchem Umfang die Marktbeschicker dieses Zeitfenster 
nutzen wollen, ist ihnen selbst überlassen.

Die weitere Begründung erfolgt mündlich.

Anlagen :
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   Vorsitzende/r
der FDP-Fraktion
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► Nr.  VO/2020/08565
öffentlich

Lübeck, 15.01.2020
Bericht
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
1.100 - Büro der Bürgerschaft

Bearbeitung: Christiane Nimz (E-Mail: christiane.nimz@luebeck.de Telefon: 122-1013)

Bericht über die Veröffentlichung entgeltlicher und ehrenamtlicher 
Tätigkeiten von Gemeindevertreter:innen auf der Homepage der 
Hansestadt Lübeck
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

03.02.2020 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
11.02.2020 Hauptausschuss Öffentlich zur Kenntnisnahme

Anlass:
Die Bürgerschaft hat in ihrer Sitzung am 28.11.2019 den folgenden Antrag der Fraktion „Die 
Unabhängigen“ mit der VO/2019/08353 an den Hauptausschuss zur abschließenden Bera-
tung überwiesen:

Veröffentlichung entgeltlicher und ehrenamtlicher Tätigkeiten von 
Gemeindevertreter:innen auf der Homepage der Hansestadt Lübeck

Die Bürgerschaft möge beschließen, dass die Veröffentlichung entgeltlicher und ehrenamtli-
cher Tätigkeiten der Gemeindevertreter/innen und Ausschussmitglieder gemäß § 32 GO 
künftig in einer tabellarischen Form erfolgt, die interessierten Bürger/innen auch über den 
Internetauftritt der Hansestadt zugänglich gemacht wird.
Die Geschäftsordnung der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck ist entsprechend in § 5 (1) 
Satz 3 wie folgt anzupassen: "Die Veröffentlichung dieser Angaben erfolgt durch Auslegung 
der Unterlagen im Büro der Bürgerschaft sowie Bereitstellen einer tabellarischen Übersicht 
im Internetauftritt der Hansestadt Lübeck."

Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 10.12.2019 einen Berichtsauftrag darüber 
beschlossen, welche Tätigkeiten mit Bedeutung für die Ausübung des Mandats der Offenle-
gung unterliegen...
Bericht:
Das Büro der Bürgerschaft berichtet hierzu in Abstimmung mit dem Bereich Recht:

Die Mitglieder der Gemeindevertretung sind nach § 32 Abs.4 Gemeindeverordnung Schles-
wig-Holstein (GO) verpflichtet der oder dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung ihren 
Beruf sowie andere vergütete oder ehrenamtliche Tätigkeiten mitzuteilen, soweit dies für die 
Ausübung ihres Mandats von Bedeutung sein kann. Diese Angaben sind zu veröffentlichen. 
Näheres regelt die Geschäftsordnung.
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In der Kommentierung von Dehn in Praxis der Kommunalverwaltung zu § 32 Abs. 4 
GO wird zusammengefasst folgendes ausgeführt:

Die Verpflichtung zur Offenlegung bestimmter Tätigkeiten, die für das Mandat von Bedeu-
tung sein können, hat zum Ziel, eventuelle Interessenkollisionen frühzeitig deutlich werden 
zu lassen. Sie verfolgt u. a. das Ziel, Mandatsträger:innen vor ungerechtfertigten Vorwürfen 
zu bewahren.

Die Mitteilungspflicht besteht gegenüber d. Vors. der Gemeindevertretung. Das gilt auch für 
Ausschussmitglieder, stellvertretende bürgerliche Ausschussmitglieder und Mitglieder der 
Ortsbeiräte (vgl. § 47b GO), für die also nicht d. jeweilige Ausschuss- bzw. Ortsbeiratsvors. 
zuständig ist.

Die von der Vorschrift geforderte Bedeutung für die Ausbildung des Mandates ist anzuneh-
men, wenn zwischen der Beschäftigungsstelle oder der sonstigen Tätigkeit der bzw. der Ge-
meindevertretung. öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Rechtsbeziehungen oder sonsti-
ge Verbindungen bestehen oder angestrebt werden, auf die die Gemeindevertretung Einfluss 
nehmen kann. Die Mitteilungspflicht wird ausgelöst, wenn die Möglichkeit besteht, dass das 
Mandat und die berufliche oder sonstige Tätigkeit Berührungspunkte aufweisen. Im Zweifel 
sollte deshalb der Beruf angegeben werden. Dabei ergibt die Angabe der reinen Berufsbe-
zeichnung in aller Regel keinen Sinn. Interessenkollisionen werden normalerweise erst deut-
lich, wenn auch angegeben wird, in welchem Betrieb oder in welcher Organisation die beruf-
liche Tätigkeit ausgeübt wird.

Der Mitteilungspflicht unterliegen unselbständige Tätigkeiten, selbständige Gewerbeaus-
übungen und freie Berufe (so auch Rentsch in Gemeindeverfassungsrecht Schleswig-Hols-
tein, Rnr. 10 zu § 32 GO).

Eine für die Mandatsausübung bedeutsame ehrenamtliche Tätigkeit kann insbesondere bei 
der Mitwirkung in Vorständen, Aufsichtsräten oder ähnlichen Gremien von Vereinen, Gesell-
schaften, Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen oder des privaten 
Rechts vorliegen.

Die Offenbarungspflicht erstreckt sich nicht auf die Höhe von Vergütungen oder Aufwands-
entschädigungen, die für die Tätigkeit gezahlt werden.

Die Anzeigepflicht besteht nicht für berufliche oder sonstige Tätigkeiten, die vor der Übernah-
me des Mandates ausgeübt wurden.

Das Gesetz sieht eine Frist für die Mitteilung nicht vor. Nach dem Sinn der Vorschrift ist aber 
davon auszugehen, dass die Offenlegung des Berufes unverzüglich nach der Mandatsan-
nahme zu erfolgen hat.

Die Angaben der Mitglieder der Gemeindevertretung, der Ausschussmitglieder, der stellver-
tretenden bürgerlichen Ausschussmitglieder und der Ortsbeiratsmitglieder über ihre berufli-
che Tätigkeit sind „zu veröffentlichen“ (Absatz 4 Satz 2). Damit ist es in das Belieben der 
Gemeinde gestellt, wie dies zu geschehen hat.

Es ist zu empfehlen, hierfür die Form der örtlichen Bekanntmachung zu wählen, die den Ein-
wohner:innen aus anderen Fällen der Bekanntmachung geläufig ist. Denkbar sind aber auch 
andere Formen, z. B. die Bekanntgabe in öffentlicher Sitzung der Gemeindevertretung oder 
durch Aushang im Verwaltungsgebäude. Das Nähere der Offenlegung des Berufes muss 
durch die Geschäftsordnung der Gemeindevertretung geregelt werden. Darin sollte insbe-
sondere die Mitteilungspflicht konkretisiert und eine Frist für die Offenbarung festgelegt wer-
den. Ferner sollte geregelt werden, in welcher Form die öffentliche Bekanntmachung zu er-
folgen hat. Da nach § 82a LVwG Amtssprache in Schleswig-Holstein Deutsch ist, muss die 
Veröffentlichung in hochdeutscher Sprache erfolgen.
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Die Mitteilungspflicht schließt ein, dass Änderungen während der Wahlzeit ebenfalls ange-
zeigt werden.

----------------------------------------------

In Lübeck ist die Mitteilungspflicht in der Geschäftsordnung für die Bürgerschaft der Hanse-
stadt Lübeck in § 5 bislang wie folgt geregelt:

§ 5
Mitteilungspflicht

(1) Die Mitglieder der Bürgerschaft und der Ausschüsse haben der Stadtpräsidentin / dem 
Stadtpräsidenten zu Beginn der Wahlperiode bzw. bei späterer Wahl in diese Gremien ihren 
Beruf sowie andere vergütete oder ehrenamtliche Tätigkeiten unverzüglich nach der Annah-
me des Mandats mitzuteilen, soweit dies für die Ausübung ihres Mandats von Bedeutung 
sein kann. Die Mitteilung erfolgt formlos schriftlich gegenüber dem Büro der Bürgerschaft. 
Die Veröffentlichung dieser Angaben erfolgt durch Auslegung der Unterlagen im Büro der 
Bürgerschaft. In der örtlichen Presse wird darauf hingewiesen.

(2) Gleiches gilt für Veränderungen, die während der Wahlperiode eintreten, wobei diese 
Angaben im Büro der Bürgerschaft eingesehen werden können.

______________________________

Im Hinblick auf die aktuelle Fassung von § 18 Hauptsatzung betreffend Bekanntmachungen 
und Verkündungen im Internet bestünden keine rechtlichen Bedenken, die Geschäftsord-
nung der Bürgerschaft dahingehend zu ändern, dass die erforderlichen Angaben künftig im 
Internet unter www.bekanntmachungen.luebeck.de bereitgestellt werden.

In Betracht kommt auch die Aufnahme eines konkretisierenden, allerdings nicht abschließen-
den Kataloges derjenigen hauptberuflichen, nebenberuflichen und ehrenamtlichen Tätigkei-
ten, die für die Ausübung des Mandats im Hinblick auf Interessenkollisionen von Bedeutung 
sein können. Exemplarisch wird hierzu verwiesen auf die in der Geschäftsordnung der Rats-
versammlung Kiel formulierte Aufzählung (Anlage 1).

Als Anlagen 1 und 2 beigefügt Auszüge der Geschäftsordnungen für die Ratsversammlun-
gen in Kiel und Neumünster.

Anlagen:
Anlage 1 -  Auszug aus der Geschäftsordnung für die Ratsversammlung Kiel
Anlage 2 -  Auszug aus der Geschäftsordnung für die Ratsversammlung Neumünster

Stadtpräsidentin               
Gabriele Schopenhauer
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Auszug aus der Geschäftsordnung für die Ratsversammlung Kiel (GeschO Ratsv) vom 

01. Dezember 2019 

§ 2 

Ratsmitglieder 

(§32 GO) 

(1) Die Ratsmitglieder haben die ihnen aus der Mitgliedschaft der Ratsversammlung 

erwachsenden Pflichten auszuüben, solange sie nicht auf ihren Sitz in der Ratsversammlung 

verzichten. 

(2) Die Ratsmitglieder haben zu Beginn der Wahlperiode bzw. bei ihrem Eintritt in die 

Ratsversammlung der Stadtpräsidentin/dem Stadtpräsidenten Folgendes anzugeben: 
 

1. Die gegenwärtig ausgeübten Berufe, und zwar 

1.1. unselbständige Tätigkeit unter Angabe des Arbeitgebers/der Arbeitgeberin (mit 

Branche), der eigenen Tätigkeit bzw. dienstlichen Stellung, 

1.2. selbständige Gewerbetreibende: Angabe des Gewerbes und der Firma, 

1.3. freie Berufe, sonstige selbständige Berufe: Angabe des Berufszweiges 

1.4. Angabe des Schwerpunktes der beruflichen Tätigkeit bei mehreren ausgeübten 

Berufen. 
 

2. Vergütete und ehrenamtliche Tätigkeiten als Mitglied eines Organs, einer 

Gebietskörperschaft,  eines Vorstandes, Aufsichtsrates, Verwaltungsrates, sonstigen 

Organs oder Beirates, einer Gesellschaft, Genossenschaft, eines in einer anderen 

Rechtsform betriebenen Unternehmens oder einer Körperschaft, Stiftung und Anstalt des 

öffentlichen Rechts. 
 

3. Vergütete und ehrenamtliche Tätigkeiten in Berufsverbänden, Wirtschaftsvereinigungen, 

sonstigen Interessenverbänden oder ähnlichen Organisationen. 
 

4. Vergütete und ehrenamtliche Tätigkeiten in Vereinen. 
 

5. Wirtschaftliche Bindungen, soweit sie in Zusammenhang mit der Wahrnehmung des 

Mandats bedeutungsvoll sein können. 
 

Die Ratsmitglieder haben während ihrer Mitgliedschaft jede Änderung zu diesen Angaben 

der Stadtpräsidentin/dem Stadtpräsidenten mitzuteilen. 
 

(3) Soweit die unter Abs. 2 Nr. 1 bis 4 genannten Tätigkeiten für die Ausübung des Mandats 

von Bedeutung sein können, werden sie zu Beginn der Wahlperiode von der 

Stadtpräsidentin/dem Stadtpräsidenten gemäß § 18 Abs. 1 der Hauptsatzung bekannt 

gemacht. 
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Auszug aus der Geschäftsordnung für die Ratsversammlung Neumünster (GeschORV) 

vom 03.09.2019 

 

§ 3 Offenlegungspflicht der Ratsmitglieder (§32 GO) 

Angaben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veränderungen 

(1) Die Mitglieder der Ratsversammlung und die nicht der 
Ratsversammlung angehörenden Mitglieder der Ausschüsse und 
der Stadtteilbeiräte haben innerhalb eines Monats nach der 
konstituierenden Sitzung bzw. nachrückende Mitglieder dieser 
Gremien innerhalb eines Monats nach Annahme des Mandates 
der Stadtpräsidentin/dem Stadtpräsidenten ihren Beruf soweit 
andere vergütete oder ehrenamtliche Tätigkeiten mitzuteilen, 
soweit dies für die Ausübung ihre Mandats von Bedeutung sein 
kann. 

 

(2) Die Pflicht zur Offenlegung soll such auch beziehen auf 
Aufträge, die die Stadt oder ihre Betriebe – gleich in welcher 
Rechtsform – an Mitglieder der Ratsversammlung vergeben. 

 

(3) Die Veröffentlichung aller Angaben erfolgt im Internet unter der 
Adresse www.neumuenster.de über den Link „Verwaltung und 
Politik“ und „Ratsversammlung“. 

 

(4) Im Rahmen der Veröffentlichung werden mit Zustimmung aller 
Ratsmitglieder außerdem jeweils folgende Angaben 
aufgenommen: 

1. Geburtsdatum 

2. Anschrift 

3. Rufnummern (Festnetz und/oder Handy) 

4.   E-Mail-Adresse 
 

(5) Veränderungen der veröffentlichen Angaben sind der 
Stadtpräsidentin/dem Stadtpräsidenten unverzüglich 
anzuzeigen. 
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► Nr.  VO/2019/08495
öffentlich

Lübeck, 18.12.2019
Bericht
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
5.610 - Stadtplanung und Bauordnung

Bearbeitung: Rasmus Zamory (E-Mail: rasmus.vonzamory@luebeck.de Telefon: 122-6125)

Wohnungsmarktbericht 2019
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

06.01.2020 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
03.02.2020 Bauausschuss Öffentlich zur Kenntnisnahme
04.02.2020 Ausschuss für Soziales Öffentlich zur Kenntnisnahme
10.02.2020 Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für 

den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"
Öffentlich zur Kenntnisnahme

11.02.2020 Hauptausschuss Öffentlich zur Kenntnisnahme
27.02.2020 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Kenntnisnahme

Anlass:

Der Wohnungsmarktbericht 2019 soll die Kerndaten des Wohnungsmarktkonzeptes 2013 
sowie die in den letzten Jahren veröffentlichten Wohnungsmarktberichte 2015 - 2018 aktuali-
sieren und als Entscheidungsgrundlage für die zukünftige Wohnungsbauentwicklung dienen.

Bericht:

Mit dem Wohnungsmarktkonzept aus dem Jahr 2013 wurde eine strategische Grundlage für 
die Wohnraumentwicklung in der Hansestadt Lübeck bis in das Jahr 2025 gelegt. Das Kon-
zept umfasst die Analyse der Rahmenbedingungen für den Wohnungsmarkt, die Angebots-
und Nachfragesituation, eine Wohnungsmarktprognose bis 2025 sowie eine kleinräumige 
Analyse und Bewertung der Wohnungsmarktsituation. Die Ergebnisse des Wohnungsmarkt-
konzeptes 2013 sind in das Konzept Lübeck 2030 eingeflossen. In diesem Konzept wurden 
entsprechend der ermittelten Bedarfe Suchräume für den Wohnungsbau festgelegt.

Der Wohnungsmarkt ist jedoch sowohl auf der Nachfrageseite als auch auf der Angebotssei-
te in einem stetigen Wandel. Die Auswirkungen des demographischen Wandels und Verän-
derungen bei den Haushaltsstrukturen führen zu einer sich stetig ändernden Nachfrage nach 
Wohnraum. Auch die Zuwanderung unterliegt starken Schwankungen, wie an den Flücht-
lingsbewegungen der letzten Jahre zu erkennen ist. Die Angebotsseite reagiert aber nur rela-
tiv träge auf diese veränderte Nachfrage. Aktuelle Trends müssen also möglichst frühzeitig 
erkannt werden, damit Angebot und Nachfrage nicht auseinandergehen.

Der Wohnungsmarktbericht setzt an dieser Stelle an. Der Bericht legt den Schwerpunkt auf 
weniger umfangreiche, jedoch regelmäßig und aktuell zur Verfügung stehende Informationen 
und stellt diese zusammenfassend dar. Es werden nur die wesentlichen Kernindikatoren für 
die Angebotsseite als auch für die Nachfrageseite des Wohnungsmarktes dargestellt. Zudem 
werden die in der Hansestadt Lübeck zur Verfügung stehenden Bauflächen aufgezeigt.
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Wesentliche Ergänzungen 2019:

 Darstellung der Entwicklung der Angebotsmieten 
 Darstellung des Nettozuwachses an Wohneinheiten
 Darstellung der Entwicklung des öffentlich geförderten Wohnungsbestandes bis 2050 

unter Berücksichtigung geplanter Neubauten

Anlagen:

1 – Wohnungsmarktbericht 2019

Senatorin Joanna Hagen
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Vorwort 

 Mit dem Wohnungsmarktkonzept aus dem Jahr 2013 wurde eine strategische Grundla-
ge für die Wohnraumentwicklung in der Hansestadt Lübeck bis in das Jahr 2025 gelegt. 
Das Konzept umfasst die Analyse der Rahmenbedingungen für den Wohnungsmarkt, 
die Angebots- und Nachfragesituation, eine Wohnungsmarktprognose bis 2025 sowie 
eine kleinräumige Analyse und Bewertung der Wohnungsmarktsituation. Die Ergebnis-
se des Wohnungsmarktkonzeptes 2013 sind in das Konzept Lübeck 2030 eingeflos-
sen. In diesem Konzept wurden entsprechend der ermittelten Bedarfe Suchräume für 
den Wohnungsbau festgelegt.  

 Der Wohnungsmarkt ist jedoch sowohl auf der Nachfrageseite als auch auf der Ange-
botsseite in einem stetigen Wandel. Die Auswirkungen des demographischen Wandels 
und Veränderungen bei den Haushaltsstrukturen führen zu einer sich stetig ändernden 
Nachfrage nach Wohnraum. Auch die Zuwanderung unterliegt starken Schwankungen, 
wie an den Flüchtlingsbewegungen zu erkennen ist. Die Angebotsseite reagiert aber 
nur relativ träge auf diese veränderte Nachfrage. Aktuelle Trends müssen also mög-
lichst frühzeitig erkannt werden, damit Angebot und Nachfrage nicht auseinanderge-
hen. 

 Ein Wohnungsmarktkonzept baut auf grundlegenden bzw. umfassenden Analysen auf, 
deren Ergebnisse jedoch mit der Zeit veralten. Der Wohnungsmarktbericht legt den 
Schwerpunkt auf weniger umfangreiche, jedoch regelmäßig und aktuell zur Verfügung 
stehende Informationen und stellt diese zusammenfassend dar. Es werden nur die 
wesentlichen Kernindikatoren für die Angebotsseite als auch für die Nachfrageseite 
des Wohnungsmarktes dargestellt. Zudem werden die in der Hansestadt Lübeck zur 
Verfügung stehenden Bauflächen aufgezeigt. Der Bericht wird in diesem Jahr zum fünf-
ten Mal herausgebracht.  

Eine wesentliche Datengrundlage zur Darstellung des Wohnungsbestandes bildet der 
Zensus 2011. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Daten des Zensus 2011 nur teilweise 
fortgeschrieben werden. Grundlage für die Prognose der zukünftigen Wohnraumnach-
frage bildet die Prognose der Haushalte aus Oktober 2015 der kommunalen Statistik-
stelle. Die Bevölkerungsprognose und die darauf aufbauende Haushaltsprognose wer-
den im nächsten Jahr aktualisiert.  

Der jährlich erscheinende Wohnungsmarktbericht soll die Kerndaten des Wohnungs-
marktkonzeptes 2013 aktualisieren und als Entscheidungshilfe für die zukünftige Woh-
nungsbauentwicklung dienen. 
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1 Allgemeine Entwicklung in Deutschland 

 
 
Abb. 1 
Entwicklung Bruttoinlandsprodukt 
von 2006 bis 2018 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Abb. 2 
Effektivzinssätze Wohnungsbau-
kredite an private Haushalte 
(Zinsbindung über 10 Jahre) 
 

 
 
 
Abb. 3 
Verbraucherpreisindex für 
Deutschland 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
Abb. 4 
Häuserpreisindex und Preisindex 
für Bauland in Deutschland  
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Quelle: website destatis.de 

 

Quelle: website bundesbank.de 

 

Quelle: website destatis.de 

 

Quelle: website destatis.de 
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Abb. 5 
Erwerbstätige (mit Arbeitsort in 
Deutschland) und Arbeitslosen-
quote aller zivilen Erwerbsperso-
nen 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
Abb. 6 
Wanderungen von nichtdeutschen 
Staatsangehörigen zwischen 
Deutschland und dem Ausland  
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Trends in Deutschland 

 Der konjunkturelle Aufschwung der deutschen Wirtschaft setzt sich 
nach der Rezession der Wirtschaft im Jahr 2009 fort. 

 Der seit 2009 sinkende Effektivzinssatz für Wohnungsbaukredite 
macht das Investieren in Immobilien attraktiv. Seit 2017 stagniert die 
Entwicklung des Effektivzinssatzes auf niedrigem Niveau.  

 Seit 2009 ist ein stetiger Anstieg der Preise für Wohnimmobilien und 
Wohnbauland zu verzeichnen. Seit 2016 steigen die Preise für Wohn-
bauland überproportional an. 

 Die Verbraucherpreise für Wohnraum steigen stetig an, wobei auch 
die Wohnnebenkosten wesentliche Preistreiber sind. 

 Seit 2009 ist ein steigender Wanderungsüberschuss von nichtdeut-
schen Staatsangehörigen zu verzeichnen, mit einem Spitzenwert im 
Jahr 2015. Die Zuwanderung ist seit 2016 rückläufig. 

 

Quelle: website destatis.de 

 

Quelle: website destatis.de 
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2 Rahmenbedingungen in der Hansestadt Lübeck 

2.1 Arbeitsmarkt 
 
 
Abb. 7 
Arbeitslosigkeit in 
Lübeck 
 
 
 
 

 

 
 
 
Abb. 8 
Arbeitslosenquote 
bezogen auf alle 
Erwerbspersonen im 
Städtevergleich 
 

 
  
 
 
Abb. 9 
Arbeitslose (ALG I und 
II) in den Stadtteilen 
2018 
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Quelle: Bundesagentur für Arbeit 

 

Quelle: Hansestadt Lübeck 

 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit 
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2.2 Pendlerverflechtungen 

 
 
 
Abb. 10 
Einpendler nach 
Lübeck  2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Abb. 11 
Auspendler aus  
Lübeck 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kartographie: Statistikstelle HL 
Datenbasis: Bundesagentur für Arbeit 

 

Kartographie: Statistikstelle HL 
Datenbasis: Bundesagentur für Arbeit 
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Abb. 12 
Pendlersaldo Lübeck 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  

 

Trends in der Hansestadt Lübeck 

 Die Arbeitslosequote liegt wie in den anderen Oberzentren in Schles-
wig-Holstein über dem Landesdurchschnitt. Sie ist jedoch in den letz-
ten Jahren kontinuierlich zurückgegangen auf 7,8 Prozent. 

 Die Stadtteile Moisling, Buntekuh und St. Lorenz Süd verzeichnen 
einen hohen Anteil an Arbeitslosen (ALG I und II). 

 Das positive Pendlersaldo der Hansestadt Lübeck unterstreicht die 
Bedeutung der Hansestadt Lübeck als Wirtschaftsstandort.  

 Es bestehen starke Arbeitsmarktverflechtungen mit dem Umland. 

 Ein Teil der Einpendler kommt als potentielle Zuzügler für die Hanse-
stadt Lübeck in Betracht. Ihre Zahl beläuft sich im Jahr 2018 auf ins-
gesamt 42.470. 

 Die hohe Zahl an Auspendlern nach Hamburg ist ein Indiz dafür, dass 
gerade Lübeck für Auspendler ein attraktiver Wohnstandort bleibt. 

 

Kartographie: Statistikstelle HL 
Datenbasis: Bundesagentur für Arbeit 
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3 Entwicklungen auf der Angebotsseite des Wohnungs-
marktes in der Hansestadt Lübeck 

3.1 Struktur des Wohnungsbestandes 
 
Abb. 13 
Anteile Wohneinheiten 
nach Gebäudetyp (inkl. 
Ferienwohnungen) 2018 
 
 

 

 
 
Abb. 14 
Eigentumsverhältnisse 
 
 
 
 

  
 
 
Abb. 15 
Art der Wohnungsnutzung 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Abb. 16 
Anzahl Wohnungen nach 
Anzahl der Räume 2018 
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Quelle: Statistikamt Nord / Fortschreibung GWZ 2011 

Quelle: Statistikamt Nord / Fortschreibung GWZ 2011 

Quelle: Statistikamt Nord / GWZ 2011 
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Abb. 17 
Wohnfläche pro Kopf im 
Vergleich 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Abb. 18 
Gebäudealter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Abb. 19 
Leerstandsquote 2015 
bis 2019 nach Stadttei-
len 
 
 

Stadtteil Anteil leerstehender Wohnungen  
(ohne sanierungsbedingte Leerstände) 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Buntekuh 0,90% 0,40% 0,50% 1,50% 1,30% 

Innenstadt 0,70% 1,80% 1,40% 2,00% 2,10% 

Kücknitz 1,30% 1,30% 1,30% 1,40% 1,10% 

Moisling 6,70% 10,40% 8,60% 6,50% 7,40% 

Schlutup 4,10% 4,70% 5,00% 2,00% 2,30% 

St. Gertrud 1,50% 2,00% 1,70% 2,00% 1,80% 

St. Jürgen 0,80% 0,40% 0,70% 1,50% 0,60% 

St. Lorenz Nord 1,00% 1,00% 0,90% 1,50% 2,10% 

St. Lorenz Süd 0,90% 1,30% 1,40% 0,70% 0,40% 

Travemünde 0,90% 0,50% 1,30% 1,20% 0,40% 

Gesamtstadt 1,60% 2,20% 1,80% 2,00% 2,00% 

 
  
 
 
Abb. 20 
Leerstandsquote 2015 
bis 2019 nach Woh-
nungsgrößen 
 

Wohnungsgröße Anteil leerstehender Wohnungen  
(ohne sanierungsbedingte Leerstände) 

  2015 2016 2017 2018 2019 

bis 50 m² 1,50% 2,30% 2,20% 2,80% 2,80% 

über 50 bis 60 m² 1,20% 1,10% 1,30% 1,70% 1,20% 

über 60 bis 75 m² 2,10% 3,10% 2,20% 1,80% 2,40% 

über 75 bis 85 m² 1,00% 1,70% 1,60% 1,50% 0,80% 

über 85 m² 1,40% 1,80% 1,30% 1,50% 1,60% 

Insgesamt 1,60% 2,20% 1,80% 2,00% 2,00% 
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3.2 Neubautätigkeit  
 
 
Abb. 21 
Anzahl genehmigter 
Wohneinheiten (einschließ-
lich Ersatzneubau) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Abb. 22 
Anzahl fertiggestellter 
Wohneinheiten (einschließ-
lich Ersatzneubau) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Abb. 23 
Saldo fertiggestellter 
Wohneinheiten 
(ohne Nutzungsänderun-
gen) 
 
 

 

 
 
Abb. 24 
Baufertigstellungen pro 
Tsd. Einwohner 
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Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder 

 

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder 

 

Quelle: Statistikamt Nord 
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3.3 Miet- und Kaufpreisniveau 
Abb. 25 
Mietspiegel 2016 Wohnungsgröße 25 bis unter 40 m² 40 bis unter 65 m² 65 bis unter 85 m² 85 und mehr m² 

Baujahr 1 2 3 4 
bis 1918 A  8,19 7,69 7,12 7,3 

7,00 - 10,21 6,59 - 9,03 6,03 – 8,23 6,03 – 8,92 
1919-1948 B 6,76 6,35 6,57 6,3 

6,19 – 7,53 5,57 - 7,43 5,53 – 8,00 5,50 - 7,24 
1949-1957 C 6,06 5,99 6,74 - 

5,53 - 6,89 5,33 - 7,02 6,10 - 7,53  
1958-1968 D 6,73 5,87 5,64 - 

5,53 – 8,00 4,92 – 7,00 4,90 – 6,33  
1969-1978 E 6,37 6,26 5,34 4,98 

4,82 - 7,79 4,61 – 7,79 4,44 – 6,04 4,23 – 6,04 
1979-1990 F   6,82 6,79 6,81 

  5,69 - 8,04 5,65 - 8,03 5,10 - 8,48 
1991-2001 G 6,63 7,41 8 7,78 * 

5,73 – 7,35 6,50 - 8,05 7,08 - 8,65 6,49 - 9,48 
2002-2017 

H  8,29 
7,18 - 9,15 

8,05 
7,17 - 8,90 

8,34 
7,40 - 9,70 

 
 

 
 
Abb. 26 
Vergleich der Mieteckwer-
te 2018 und 2016 – 
Nettokaltmiete in € /m² 

Baujahr 
bis 1918 1919-1948 1949-1957 1958-1968 1969-1978 1979-1990 1991-2001 2002-2017 

A B C D E F G H 

Durchschnitt 2018 7,53 6,41 6,08 5,94 5,69 6,81 7,68 8,19 

Durchschnitt 2016 7,03 5,95 5,74 5,89 5,49 6,81 7,62 8,62 

Veränderung absolut  
2018 zu 2016 + 0,5 + 0,46 + 0,34 + 0,05 + 0,2 + 0% + 0,06 - 0,43 

Veränderung relativ  
2018 zu 2016 + 7% + 8% + 6% + 1% + 4% + 0% + 1% - 5% 

 

 
 
Abb. 27 
Entwicklung der durch-
schnittl. Kaufwerte je m² 
baureifes Land  
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Flensburg Kiel Neumünster
Hamburg Hansestadt Lübeck

Quelle: Hansestadt Lübeck, Methodenbericht Mietspiegel 2018 

Hinweise:  - = keine ausreichende Datengrundlage vorhanden 
* = geringe Fallzahl (Aussagekraft begrenzt) 

Informationen zum Mietspiegel siehe website: http://www.luebeck.de/bewohner/bauen_wohnen/mietspiegel/ 
Quelle: Hansestadt Lübeck, Mietspiegel 2018 

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder 

Hinweise: Kaufwerte für Kiel (2014,2018) Flensburg (2018) und Hamburg (2018) liegen nicht vor 
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Abb. 28 
Entwicklung der Bestands- 
und Angebotsmieten 
zwischen 2012 und 2019 
 

 
  

3.4 Öffentlich geförderter Wohnungsbau 
 
 
Abb. 29 
Fertigstellung bezugsferti-
ger öffentlich geförderter 
Wohneinheiten 
 

 
 
 
Abb. 30 
Schätzung der Entwickl. 
des öffentl. gef. Woh-
nungsbestandes bis 2050 
(unter Berücks. mögl. 
Neubauten) 
 

 
 HINWEIS: Für weitere Informationen zu den geplanten geförderten Wohneinheiten siehe Tabelle auf Seite 23. 
 
 
Abb. 31 
Belegungsbindungen 
geförderter Wohnungs-
bau nach Stadteilen in 
2018 

 
 
Abb. 32 
Freimeldungen geförder-
ter Wohnungen aufgrund 
von Benennungsrechten 

Jahr 2016 2017 2018 2019∗ 

Anzahl 302 226 273 200 
 

HINWEIS: Anzahl der an die Wohnungsvermittlung aufgrund von bestehenden Benennungsrechten zur Vermittlung frei 
gemeldeten Wohnungen pro Jahr/ * Stand: 31.10.2019 
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Bestand sonstige Vorhaben (rechtswirksame B-Pläne/ §34BauGB)
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Quellen: Auswertung Daten Immobilienwirtschaft (Bestandsmieten ab 2014) und Daten empirica-systeme Marktdatenbank (Angebotsmieten) 

Quelle: Hansestadt Lübeck 
 

Quelle: Hansestadt Lübeck 

 

Quelle: Hansestadt Lübeck 

 

Quelle: Hansestadt Lübeck 
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3.5 Preisgünstiger Wohnraum 
 
Abb. 33 
Durchschnittliche 
Bestandskaltmiete pro 
m² 2018  
 
 

Stadtteile 

∅ Kaltmiete pro m² 

Insgesamt 
(n = 25.397) 

freifinanzierte Woh-
nungen  

(n = 17.770) 

öffentlich geförderte 
Wohnungen  
(n = 7.627) 

Auswertung  
Angebotsmieten 

(n = 4.405 )  

Buntekuh 5,31 € 5,36 € 5,18 € 7,58 € 

Innenstadt 6,90 € 7,16 € 6,08 € 8,87 € 

Kücknitz 5,75 € 5,85 € 5,62 € 6,95 € 

Moisling 4,85 € 4,59 € 5,55 € 7,57 € 

Schlutup 5,34 € 5,24 € 5,63 € 7,19 € 

St. Gertrud 6,45 € 6,61 € 5,79 € 8,14 € 

St. Jürgen 6,77 € 6,98 € 6,08 € 8,41 € 

St. Lorenz Nord 5,91 € 5,89 € 5,93 € 8,17 € 

St. Lorenz Süd 6,14 € 6,68 € 5,36 € 8,35 € 

Travemünde 6,16 € 6,66 € 5,36 € 9,46 € 

Gesamtstadt 6,05 € 6,19 € 5,74 € 8,27 € 

 

 

 

  
 
Abb. 34 
Preisgünstige Wohnun-
gen nach Wohngeld-
höchstbeträgen 2018 
 

Definition 1: Preisgünstiger Wohnraum Anteil preisgünstige Wohnungen 

Anzahl Personen Wohnungsgröße 
Wohngeld-

höchstbetrag 
(Bruttokaltmiete) * 

Auswertung Daten 
Immobilienwirtschaft 

(n = 25.397) 

Auswertung 
Angebotsmieten 

(n = 4.405 ) 

1 Person  bis 50 m² 434,00 € 95% 61% 

2 Personen über 50 bis 60 m² 526,00 € 91% 46% 

3 Personen über 60 bis 75 m² 626,00 € 91% 45% 

4 Personen über 75 bis 85 m² 730,00 € 83% 30% 

5 oder mehr 
Personen  über 85 m² 834,00 € 72% 17% 

Insgesamt - - 90% 46% 
 

  

  

 
Abb. 35 
Preisgünstige Wohnun-
gen nach Mietobergren-
zen 2018 (§ 22 SGB II 
bzw. § 35 SGB XII)  
 

Definition 2: Preisgünstiger Wohnraum Anteil preisgünstige Wohnungen 

Anzahl Personen Wohnungsgröße 
Mietobergrenzen 

(MOG)  
(Bruttokaltmiete) * 

Auswertung Daten 
Immobilienwirtschaft 

(n = 25.397) 

Auswertung 
Angebotsmieten  

(n = 4.405 ) 

1 Person  bis 50 m² 413,00 € 88% 53% 

2 Personen über 50 bis 60 m² 461,00 € 73% 17% 

3 Personen über 60 bis 75 m² 536,00 € 69% 11% 

4 Personen über 75 bis 85 m² 649,00 € 60% 10% 

5 oder mehr 
Personen über 85 m² 731,00 € 43% 4% 

Insgesamt - - 73% 25% 
 

  

HINWEIS: Die Tabelle umfasst ausschließlich die durchschnittliche Bestandskaltmiete freifinanzierter und 
öffentlich geförderter Wohnungen der Lübecker Wohnungsunternehmen. Aufgrund unterschiedlicher Daten-
grundlagen sind die Ergebnisse dieser Auswertung nicht mit den Ergebnissen des Mietspiegels vergleichbar. 

* Anpassung der Wohngeldhöchstbeträge zum 01.01.2016 
Quellen: Auswertung Daten Immobilienwirtschaft (Bestandsmieten) und Daten empirica-systeme Marktdatenbank (Angebotsmieten) 

* Anpassung der Mietobergrenzen zum 01.01.2018 
Quellen: Auswertung Daten Immobilienwirtschaft (Bestandsmieten) und empirica-systeme Marktdatenbank (Angebotsmieten) 
     

Quelle: Auswertung Daten Immobilienwirtschaft (Bestandsmieten) und empirica-systeme Marktdatenbank (Angebotsmieten) 
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Trends in der Hansestadt Lübeck  

 Ca. zwei Drittel aller Wohnungen sind in Mehrfamilienhäusern und ein 
Drittel aller Wohnungen sind Ein- bzw. Zweifamilienhäuser.  

 Ca. 50 % der Wohnungen sind im privaten Eigentum, aber die Wohnei-
gentumsquote liegt bei nur 29 %.  

 Der Schwerpunkt des Wohnungsbestandes (in Ein-, Doppel- und Mehr-
familienhäusern) weist eine Raumzahl von 3-4 Räumen auf. Der Anteil 
kleinerer Wohnungen ist relativ gering im Verhältnis zum Gesamtbe-
stand.  

 Bei den Wohnungsunternehmen liegt die Leerstandsquote in der Ge-
samtstadt bei ca. 2,0 %. Die Werte liegen noch innerhalb einer erfor-
derlichen Fluktuationsreserve zur Realisierung von Umzugsketten, da 
sanierungsbedingte Leerstände nicht berücksichtigt wurden. Die teil-
weise sehr geringen Leerstandsquoten, wie bspw. in St. Jürgen oder 
Travemünde verdeutlichen eine hohe Nachfrage in diesen Stadtteilen. 

 Von 2008 bis 2018 wurden im Durchschnitt für ca. 700 Wohneinhei-
ten Baugenehmigungen erteilt und ca. 460 Wohneinheiten (inkl. Er-
satzneubaten) fertiggestellt. Der Nettozuwachs an zusätzlichen 
Wohneinheiten lag durchschnittlich bei 385 Wohneinheiten. Seit 2014 
liegt die Anzahl der Baugenehmigung deutlich über dem Durchschnitt 
der letzten 10 Jahre, weshalb in den kommenden Jahren theoretisch 
mit einer steigenden Anzahl von fertiggestellten Wohneinheiten zu 
rechnen ist. Ein deutlicher Anstieg der Baufertigstellungen ist jedoch 
trotz verstärkter Bemühungen in der Baulandbereitstellung bislang 
nicht festzustellen.  

 Gegenüber dem Lübecker Mietspiegel 2016 kann im Lübecker Miet-
spiegel 2018 ein Anstieg der durchschnittlichen, gewichteten, rechne-
rischen Nettokaltmiete um 0,39 Euro je Quadratmeter Wohnfläche (im 
Folgenden €/m²) bzw. um 6,3 % festgestellt werden. Dieses ent-
spricht einer jährlichen Steigerung von 3,1 % und liegt damit über der 
durchschnittlichen Preissteigerung des Lebenshaltungskostenindex 
für Deutschland. Die gegenüber dem Lebenshaltungskostenindex hö-
here Mietpreissteigerung kann in vielen deutschen Städten festge-
stellt werden. Insgesamt ergibt sich im Lübecker Mietspiegel eine 
durchschnittliche Nettokaltmiete je Quadratmeter Wohnfläche und 
Monat für eine frei finanzierte Wohnung von 6,64 Euro.  

 Der Anteil der preisgünstigen Wohnungen liegt 2018 bei 73 % (Mie-
tobergrenzen) bzw. 90 % (Wohngeldhöchstbetrag) in Bezug auf die Be-
standsmieten (Bruttokaltmiete). Bei den für Neuvermietungen relevan-
ten Angebotsmieten liegt der Anteil an preisgünstigen Wohnungen mit 
25 % (Mietobergrenzen) bzw. 46 % (Wohngeldhöchstbetrag) deutlich 
niedriger.  
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 Die für die Neuvermietung relevanten Angebotsmieten liegen durch-
schnittlich deutlich über den Bestandsmieten. Die jährliche durch-
schnittliche Mietpreissteigerung bei den Angebotsmieten entspricht 
3,5 %. Die Angebotsmieten für kleinere Wohnungen bis zu 50 qm 
Wohnfläche liegen erwartungsgemäß leicht oberhalb der durchschnitt-
lichen Angebotsmieten. 

 Aktuell bestehen 7.800 geförderte Wohneinheiten in der Hansestadt 
Lübeck. Von 2015 bis 2030 werden rd. 3.700 Wohnungen aus der Be-
legungsbindung fallen. Seit 2010 wurden jährlich rd. 144 bezugsferti-
ge öffentliche geförderte Wohneinheiten geschaffen. Im Jahr 2018 
wurden 150 geförderte Wohnungen fertiggestellt. Es handelt sich 
hierbei nicht ausschließlich um Neubauten, sondern auch aufgrund 
von Modernisierungen und Sanierungen verlängerte bzw. neu geschaf-
fene Belegungsbindungen im Bestand. Es ist zu berücksichtigen, dass 
die Instrumente (30%-Regelung und Verbilligungsrichtlinie) in diesem 
Jahr noch nicht wirksam werden konnten. Nach dem jetzigen Pla-
nungsstand und unter Einsatz der bestehenden Instrumente können 
bis zu 1.530 geförderte Wohneinheiten (inkl. Kategorie D - siehe Sei-
ten 21-24) geschaffen werden. 

 Frei werdende Wohnungen, für die die Hansestadt Lübeck aufgrund 
einer Mitförderung Benennungsrechte hat, werden dem Bereich Sozia-
le Sicherung zur Vermittlung frei gemeldet. Das Team Wohnungsver-
mittlung schlägt dem Vermieter nach Dringlichkeit und Verfügbarkeit 
wohnungssuchende Haushalte vor, die Auswahl trifft der Vermieter. In 
der Wohnungsvermittlung waren mit Stichtag 31.12.2018 1.396 
Haushalte wohnungssuchend gemeldet. Größte Gruppe sind die Ein-
personenhaushalte mit 54,9% der wohnungssuchend gemeldeten 
Haushalte. 18,3% der wohnungssuchend gemeldeten Haushalte be-
stehen aus 4 und mehr Personen. 

 Die Bestandsmieten im freifinanzierten Wohnungsbau (Daten Immobi-
lienwirtschaft) liegen nur geringfügig über den Bestandsmieten im öf-
fentlich geförderten Wohnungsbau. 
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4 Entwicklungen auf der Nachfrageseite des Wohnungs-
marktes in der Hansestadt Lübeck 

4.1 Demographische Entwicklung  
 
 
Abb. 36 
Bevölkerungsentwicklung und 
Vergleich der Prognosen HL 
und Statistikamt Nord 2015 -
2030  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                    weitere Informationen zur Bevölkerungsprognose 2015 – 2030 der Statistikstelle HL: http://www.luebeck.de/stadt_politik/statistiken 
 

 
 
 
Abb. 37 
Determinanten der Bevölke-
rungsentwicklung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Abb. 38 
Wanderungssalden nach 
Altersklassen  
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HINWEIS: Die Bevölkerungsprognose der Hansestadt Lübeck nutzt das Melderegister als Datengrundlage. 
Die Prognose des Statistikamts Nord basiert auf einer Fortschreibung der Ergebnisse des Zensus 2011. 
Aufgrund der verschiedenen Datengrundlagen weicht die Bevölkerungsanzahl im Ausgangsjahr ab. 

Quelle: Hansestadt Lübeck 

 

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder 

 

Quelle: Hansestadt Lübeck, Statistikamt Nord, empirica 

 

Einwohnerzahl 2016: 220.211 
Einwohnerzahl 2017: 219.255 
Einwohnerzahl 2018: 220.629 
 
Prognose HL 2018:  221.700 
Prognose Stat. Nord 2018:  220.870 
 

TOP 4.2

44 von 107 in Zusammenstellung

http://www.luebeck.de/stadt_politik/statistiken


 Wohnungsmarktbericht 2019 
 

18 

 
 
Abb. 39 
Wanderungssaldo nach 
ausgewählten Ziel- und 
Herkunftsgebieten 2018 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
Abb. 40 
Vergleich Alterspyramide 2018 
und 2030 
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Quelle: Hansestadt Lübeck 

 

Quelle: Hansestadt Lübeck 
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4.2 Entwicklung der Haushalte 
 
 
Abb. 41 
Vergleich der Haushaltsprogno-
sen von der HL, dem Statisti-
kamt Nord und empirica für den 
Zeitraum 2015 bis 2030 
 
 

 
 

 
  

 
 
Abb. 42 
Vergleich der Haushaltsprogno-
sen HL, Statistikamt Nord und 
empirica: Relative Veränderung 
der Haushaltszahlen 
 
 
 

 
 

 
 
 
Abb. 43 
Haushalte nach Haushaltstyp in 
den Stadtteilen 2018 
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HINWEIS: Die Anzahl und Struktur der Haushalte wird in keiner regelmäßigen Erhebung erfasst. Zur Ermittlung 
des Status Quo der Haushalte nutzt die Statistikstelle der Hansestadt Lübeck Daten aus dem Melderegister, 
welche durch Haushaltsgenerierungsverfahren (HHGEN) aufbereitet wurden, und das Statistikamt Nord sowie 
empirica Daten aus dem Mikrozensus 2014 und dem Zensus 2011. Aufgrund der verschiedenen Methoden weicht 
die Anzahl der Haushalte im Ausgangsjahr voneinander ab. 

HINWEIS: Die Statistikstelle Nord und empirica nehmen in ihren Prognosen stärkere Singularisierungsprozesse als 
die Statistikstelle der Hansestadt Lübeck an, wodurch ein höherer Anstieg der Haushaltszahlen prognostiziert 
wird.  

Quelle: Hansestadt Lübeck 

 

Quellen: Hansestadt Lübeck, Statistikamt Nord, empirica 

 

Quellen: Hansestadt Lübeck, Statistikamt Nord, empirica 
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4.3 Asylleistungsempfänger 
 
 
Abb. 44 
Anzahl Asylleistungsempfän-
ger/ -innen 
 
 
 
 
 

 
  

4.4 Wohngeld 
 
 
Abb. 45 
Empfängerhaushalte von 
Wohngeld 2007 bis 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 

 

 
 
Abb. 46 
Empfängerhaushalte von 
Wohngeld 2017 nach Stadttei-
len  
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Anzahl Empfängerhaushalte Wohngeld Anteil Empfängerhaushalte Wohngeldl

Quelle: Hansestadt Lübeck 

 

Quelle: Hansestadt Lübeck 

 1) 

1) Neufassung des Wohngeldgesetzes mit Wirkung zum 1. Januar 2009 
2) Änderung des Wohngeldgesetzes zum 01. Januar 2016 

2) 

Quelle: Hansestadt Lübeck 
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Trends Nachfrageseite des Wohnungsmarktes 

 Seit 2009 kam es aufgrund des in allen Altersklassen positiven Wande-
rungssaldos zu einem kontinuierlichen Bevölkerungswachstum in der 
Hansestadt Lübeck. Laut Lübecker Prognose wird die Bevölkerung bis in 
das Jahr 2025 voraussichtlich um ca. 7.500 Personen auf 223.300 Ein-
wohner ansteigen. In den darauffolgenden Jahren wird die Einwohnerzahl 
aufgrund der Auswirkungen des demographischen Wandels abnehmen. 
Der grundsätzliche Wachstumstrend der Lübecker Prognose wird durch 
die Vorausberechnung des Statistikamtes Nord bestätigt, jedoch wird in 
dieser Prognose erst nach dem Jahr 2030 mit einem Bevölkerungsrück-
gang gerechnet. Die nächste Lübecker Bevölkerungs- und Haushaltsprog-
nose ist für das Jahr 2020 vorgesehen. 

 In Relation zur Bevölkerungszahl nimmt die Anzahl der Haushalte aufgrund 
von Singularisierungsprozessen zu. Dieser Trend wird sich auch nach 
2030 fortführen, wenn sich die Zahl der Sterbefälle in den geburtenstar-
ken Jahrgängen („Babyboomer“) erhöht, wodurch die Zahl der Alleinleben-
den zunimmt. 

 Die Zahl der Haushalte entwickelt sich laut Prognose der Statistikstelle 
der HL analog zur Bevölkerungsentwicklung. Ab 2015 steigt diese bis zum 
Jahr 2025 voraussichtlich um 3.900 auf 123.100 Haushalte. Die Zahl der 
Haushalte ist die Grundlage zur Ermittlung der erforderlichen Wohneinhei-
ten. 

 Neben der Lübecker Prognose liegen noch zwei weitere Haushaltsprogno-
sen für Lübeck vor. Das Statistikamt Nord in seiner Prognose für Schles-
wig-Holstein von 2016 und empirica in der „Wohnungsmarktprognose 
Schleswig-Holstein 2030“ von 2017 nehmen bei ihren Haushaltsprogno-
sen stärkere Tendenzen zur Singularisierung an, wodurch eine stärkere 
Zunahme an Haushalten (Statistikamt Nord: +5.900 / empirica: +7.500) 
prognostiziert wird.  

 Die Zahl und der Anteil der Senioren werden sich weiter erhöhen. Ab 2025 
erreichen die geburtenstarken Jahrgänge („Babyboomer“) das Seniorenal-
ter. 

TOP 4.2

48 von 107 in Zusammenstellung



 Wohnungsmarktbericht 2019 
 

22 

5 Bilanz 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Der Bedarf an zusätzlichen Wohneinheiten (WE) errechnet sich aus 
den zusätzlichen Haushalten ergänzt um eine Fluktuationsreserve von 
2,2 %. Die geringe Leerstandsquote in der Höhe der Fluktuationsre-
serve verdeutlicht, dass im Immobilienbestand keine Reserven zur Be-
friedigung der zukünftigen Nachfrage bestehen. Damit beläuft sich der 
voraussichtliche Bedarf an zusätzlichen Wohneinheiten bis 2025 auf 
rd. 3.900. Nach 2025 beschränkt sich die Neubautätigkeit allein auf 
den Ersatzbau. 

 Die nachgefragten Anteile in den Segmenten Geschosswohnungsbau 
(GWB) und Einfamilienhaus (EFH/RH) sind nicht methodisch sauber 
prognostizierbar. Im Bestand besteht ein Verhältnis von 1/3 EFH/RH 
zu 2/3 GWB, welches 1.300 EFH/RH und 2.600 GWB in der Prognose 
entsprechen würde. 

 Die errechneten Wohnbaupotenziale im Lübecker Stadtgebiet belau-
fen sich auf insgesamt rd. 6.600 WE und sind in der nachfolgenden 
Übersichtskarte und Tabelle dargestellt. Aus methodischen Gründen 
beinhalten diese Zahlen auch die umgesetzten WE aus den letzten Jah-
ren, da das Stichjahr der Prognose das Jahr 2015 ist. Bei den Potenzi-
alen handelt es sich neben Flächen in rechtswirksamen oder im Ver-
fahren befindlichen B-Plänen um Flächenpotenziale aus dem Konzept 
Lübeck 2030 sowie Baulücken oder Brachen im Bestand. Dabei ist zu 
bedenken, dass es sich hierbei insgesamt um theoretische Potenziale 
handelt und einzelne Flächen insbesondere aus der Kategorie D (siehe 
nachfolgende Seiten) möglicherweise nicht entwickelt werden kön-
nen. Daher ist die Überschreitung der Nachfrage durch das errechnete 
Angebot erforderlich. Umgekehrt geben die dargestellten Potenziale 
den derzeitigen Stand wieder – es ist damit zu rechnen, dass in den 
folgenden Monaten und Jahren weitere hinzukommen. Die errechne-
ten Bedarfe der Lübecker Prognose können mit den dargestellten 
Wohnbaupotenzialen somit befriedigt werden.  

 Legt man die Prognosen des Statistikamtes Nord oder empirica zu-
grunde, so reichen die Wohnbauflächenpotenziale derzeit nur bedingt 
bzw. nicht aus, um den prognostizierten Bedarf von 5.900 bzw. 7.500 
WE zu befriedigen. 
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6 Schlussfolgerungen 

  

  

 

 Aufgrund der Zunahme der Haushalte ist nach Lübecker Prognose 
voraussichtlich ein Bedarf von rd. 3.900 zusätzlichen Wohneinheiten 
ohne Ersatzneubau erforderlich. Die Flächenpotenziale dafür sind vor-
handen. Der Schwerpunkt des benötigten Zusatzneubaus ist bereits 
2020 erreicht.  

 Laut Lübecker Prognose wäre im Zeitraum von 2015 bis 2020 theore-
tisch ein jährlicher Neubau von 650 zusätzlichen Wohnungen erforder-
lich (ohne Ersatzneubau). Praktisch können auf Basis der vorstehen-
den Tabelle die tatsächlich bereitgestellten sowie zu erwartenden 
Wohnbauflächen dargestellt werden:  

2015 610 WE   2020 1.550 WE (Prognose) 
2016 410 WE   2021 1.730 WE (Prognose) 
2017 830 WE    
2018 290 WE     
2019 150 WE 

Aufgrund der langen Verfahrensdauer von einzelnen B-Plänen verzö-
gert sich die Bereitstellung von Wohnbauflächen, so dass im Jahr 
2019 nur 150 WE ermöglicht wurden. Eine ausreichende Bereitstel-
lung von Wohnbauflächen bis 2020/21 ist dennoch möglich. Die bau-
liche Umsetzung wird erst in den darauffolgenden Jahren erfolgen.  

 Legt man die Prognose vom Statistikamt Nord oder empirica zugrun-
de, erhöhen sich die jährlichen Bedarfe bis 2020 kaum. Grund ist, 
dass das Haushaltswachstum in allen drei Prognosen bis 2020 ähnlich 
ausfällt – die Spreizung beginnt erst nach 2020, wenn in der Lübecker 
Prognose die Stagnation beginnt, in den anderen Prognosen jedoch 
ein weiteres Wachstum zu verzeichnen ist. 

 Durch die Verwaltung wurden in den letzten Jahren zahlreiche Bebau-
ungsplanverfahren für Wohnbauflächen gestartet, die derzeit und in 
den nächsten Jahren in Kraft treten (s.o.). Es zeichnet sich ab, dass 
der „Flaschenhals“ bei der Schaffung von zusätzlichem Wohnraum 
nicht mehr in der Bereitstellung von Flächen verortet ist, sondern in 
der baulichen Umsetzung, was auch auf Kapazitätsprobleme in der 
Bauwirtschaft zurückzuführen ist. Derzeit werden jährlich rd. 385 zu-
sätzliche Wohnungen gebaut.  

 Die aufgeführten Wohnbauflächenpotenziale bieten unter Berücksich-
tigung der durch die Lübecker Bürgerschaft beschlossenen 30 % - Re-
gelung für öffentlich geförderten Wohnungsbau Raum für rd. 860 ge-
förderte Wohnungen (ohne Kategorie D). Die bis 2030 wegfallenden 
rd. 3.700 geförderten Wohnungen können trotz vereinzelter Über-
schreitung der 30 % - Regelung nicht auf den zusätzlichen Bauflächen 
ausgeglichen werden.  
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Weitere Erhöhungen sind an den geplanten Standorten aus fachlicher Sicht 
nicht zu empfehlen, um weiterhin eine soziale Durchmischung der Quartiere 
zu gewährleisten. Deswegen muss ein zusätzlicher Fokus auf die Bestands-
entwicklung, bspw. durch die Verlängerung von Belegungsbindungen, gelegt 
werden.  

 Bei den Lübecker Wohnungsunternehmen liegen die Bestandsmieten der 
freifinanzierten Wohnungen nur geringfügig über den Bestandsmieten der öf-
fentlich geförderten Wohnungen. Ein Auslaufen von Belegungsbindungen 
führt demnach nicht zwangsläufig zu Mietpreissteigerungen. Oft sind in als 
problematisch wahrgenommenen Quartieren gar keine Sozialwohnungen 
mehr vorhanden.  

 Der anhaltende Anstieg der Angebotsmieten, die für nachfragende Haushal-
te entscheidend sind, weist auf eine weiter zunehmende Anspannung des 
Wohnungsmarktes hin. Es ist zudem festzustellen, dass die Zahl der Haus-
halte, die auf den preisgünstigen Wohnraum zugreifen, zugenommen hat. 
Darüber hinaus ist in stärkerem Maße zu beobachten, dass es Personen-
gruppen mit Zugangsschwierigkeiten zum Wohnungsmarkt gibt. 

 Derzeit sind kaum Grundstücke für Einfamilienhäuser mehr vorhanden. Die 
Nachfrage nach derartigen Angeboten ist jedoch hoch. Langfristig muss hier 
allerdings bedacht werden, dass die Zahl der Haushalte, die diese Wohnan-
gebote nachfragt (z.B. Familien), zurückgeht. Zudem ist aufgrund der Alters-
struktur in den bestehenden Einfamilienhausgebieten abzusehen, dass in 
Lübeck mittelfristig eine hohe Anzahl an Einfamilienhäusern auf den Markt 
kommt. 

 Der Trend zur Singularisierung der Lebensentwürfe hat Einflüsse auf den 
Wohnungsmarkt. Zukünftig sind (insbesondere ab 2030) mehr 1- und 2-
Zimmer-Wohnungen erforderlich. Auch Angebote im Bereich des gemein-
schaftlichen Wohnens werden verstärkt nachgefragt. 

 Die Nachfrage nach altengerechtem Wohnraum wird sich weiter erhöhen, 
insbesondere ab 2025, wenn die „Babyboomer“ das Seniorenalter erreichen. 

 Ca. 7 % des Wohnungsbestandes sind im Eigentum der städtischen Tochter-
gesellschaft Trave, wodurch die Hansestadt Lübeck einen direkten qualitati-
ven Einfluss auf den Wohnungsmarkt hat. 

 Nach der Lübecker Prognose nimmt die Anzahl der Haushalte bis 2025 zu. 
Die Entwicklung von zusätzlichen Wohneinheiten über die ermittelten Bedar-
fe hinaus, kann zu Überhängen im Wohnungsbau führen. Zusätzliche Wohn-
bauflächen gehen mit zusätzlicher Infrastruktur einher, die dauerhaft vorge-
halten werden muss, obwohl die Einwohnerzahl zu sinken beginnt. Dem kann 
begegnet werden, indem Wohnbauflächen in städtebaulich integrierten La-
gen bevorzugt entwickelt werden. Grundsätzlich ist festzustellen, dass der 
Großteil der aufgezeigten Potenziale Brach- und Konversionsflächen in städ-
tebaulich integrierten Lagen umfasst. Dadurch kann eine nachhaltige Stadt-
entwicklung gewährleistet werden, da Flächen revitalisiert, vorhandene Inf-
rastrukturen genutzt und der freie Landschaftsraum geschützt werden. 
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► Nr.  VO/2019/08462
öffentlich

Lübeck, 04.12.2019
Vorlage
-öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:
5.610 - Stadtplanung und Bauordnung

Bearbeitung: Karl-Heinz Bresch (E-Mail: karl-heinz.bresch@luebeck.de Telefon: 122-6134)

Satzung zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölke-
rung für das Gebiet der Lübecker Altstadt und zweite Änderungs-
satzung zur Satzung über die Erhaltung baulicher Anlagen im 
Stadtteil Innenstadt (Gebiet Altstadt) vom 28.02.1979
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

16.12.2019 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
13.01.2020 Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für 

den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"
Öffentlich zur Vorberatung

20.01.2020 Bauausschuss Öffentlich zur Vorberatung
28.01.2020 Hauptausschuss Öffentlich zur Vorberatung
30.01.2020 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1. Die während der öffentlichen Auslegung zum Entwurf der Satzung zur Erhaltung der Zu-
sammensetzung der Wohnbevölkerung für das Gebiet der Lübecker Altstadt abgegebe-
nen Stellungnahmen der Öffentlichkeit hat die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck ge-
prüft und in die Abwägung eingestellt. Der Bericht zur Prüfung und Abwägung der im 
Rahmen der öffentlichen Auslegung eingegangenen Stellungnahmen wird in der vorlie-
genden Fassung (Anlage 1) gebilligt. Diejenigen, die eine Stellungnahme abgegeben 
haben, sind von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen.

2. Aufgrund des § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) wird die Sat-
zung zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung für das Gebiet der Lü-
becker Altstadt in der vorliegenden Fassung (Anlage 2) beschlossen. Die zugehörige 
Begründung wird in der vorliegenden Fassung (Anlage 3) gebilligt.

3. Aufgrund des § 172 Abs. 1 BauGB wird die Satzung zur zweiten Änderung der Satzung 
über die Erhaltung baulicher Anlagen im Stadtteil Innenstadt (Gebiet Altstadt) vom 
28.02.1979 in der vorliegenden Fassung (Anlage 4) beschlossen. Die zugehörige Be-
gründung wird in der vorliegenden Fassung (Anlagen 5) gebilligt.

4. Die Satzungsbeschlüsse sind ortsüblich bekannt zu machen.

Verfahren:
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Bereiche/Projektgruppen Ergebnis 
1.201 Haushalt und Steuerung Zustimmend
1.300 Recht Keine rechtlichen Bedenken
2.280 Wirtschaft und Liegenschaften Zustimmend
4.491 Archäologie und Denkmalpflege Zustimmend
5.610.3 Unesco-Welterbekoordinatorin Zustimmend
5.651 Gebäudemanagement Zustimmend

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
Xgem. § 47 f GO ist erfolgt: Nein- Begründung:

Kinder und Jugendliche wurden im Rahmen 
der öffentlichen Auslegung beteiligt. Eine 
darüber hinausgehende besondere Beteili-
gung gemäß § 47 f GO wurde nicht durch-
geführt, da die Belange von Kindern und 
Jugendlichen durch die Erhaltungssatzung 
nicht in besonderem Maße berührt werden.

Die Maßnahme ist: neu
freiwillig

X vorgeschrieben durch:  
BauGB

Finanzielle Auswirkungen: Ja (Anlage 1)
X Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz: X Nein 
Ja – Begründung:

Begründung der Nichtöffentlichkeit 
gem. § 35 GO:

Begründung:
Siehe Anlage 3 und 5.

Anlagen:
Anlage 1: Bericht zur Prüfung und Abwägung der im Rahmen der öffentlichen Auslegung 

eingegangenen Stellungnahmen
Anlage 2: Satzung zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung für das 

Gebiet der Lübecker Altstadt, Fassung zum Satzungsbeschluss
Anlage 3: Begründung der Erhaltungssatzung zu Anlage 2, Fassung zum Satzungsbe-

schluss
Anlage 4: Satzung zur zweiten Änderung der Satzung über die Erhaltung baulicher Anla-

gen im Stadtteil Innenstadt (Gebiet Altstadt) vom 28.02.1979, Fassung zum 
Satzungsbeschluss

Anlage 5: Begründung der zweiten Änderungssatzung zu Anlage 4, Fassung zum Sat-
zungsbeschluss
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Anlage 6: Satzung über die Erhaltung baulicher Anlagen im Stadtteil Innenstadt (Gebiet 
Altstadt) vom 28.02.1979, zuletzt geändert durch die zweite Änderungssatzung vom …….., 
Lesefassung mit Kennzeichnung der Änderungen durch die 2. Änderungssatzung, Stand 
27.11.2019

Senatorin Joanna Hagen
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Satzung zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung für das Gebiet der Lübecker Altstadt 
Bericht zur Prüfung und Abwägung der im Rahmen der öffentlichen Auslegung eingegangen Stellungnahmen  

Stand: 27. November 2019 
 
 

Vorbemerkung:   Die öffentliche Auslegung des Entwurfes der Satzung zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung für das Gebiet der 
Lübecker Altstadt und der zugehörigen Begründung wurde vom 28.08.2019 bis einschließlich 27.09.2019 durchgeführt. Die Unterlagen lagen sowohl in den 
Räumen der Bauverwaltung wie auf den Internetseiten des Bereichs Stadtplanung und Bauordnung zur Einsicht bereit. Darüber hinaus wurde am 
18.09.2019 in der Aula der Oberschule zum Dom eine Öffentlichkeitsveranstaltung durchgeführt.  
Im Rahmen der öffentlichen Auslegung gingen insgesamt 6 schriftliche Stellungnahmen von Bürgerinnen und Bürgern sowie von einer Rechtsanwaltskanz-
lei (in Vertretung von 6 Grundstückseigentümern bzw. Eigentümerparteien) beim Bereich Stadtplanung und Bauordnung ein. Da es sich bei den Einwen-
dern überwiegend um Eigentümer von Ferienwohnungen in Ganghäusern handelt, bezieht sich die in den Stellungnahmen vorgebrachte Kritik in vielen 
Punkten auf die für diese Ferienwohnungen ausgesprochenen Nutzungsuntersagungen. Da die Nutzungsuntersagungen jedoch keinerlei Grundlage in der 
aufzustellenden Erhaltungssatzung haben, sondern allein auf der Anwendung geltenden Baurechts fußen, wird hier auf eine inhaltliche Auseinanderset-
zung mit den bezüglich der Nutzungsuntersagungen vorgebrachten Argumente verzichtet. Soweit die vorgebrachten Anregungen und Bedenken sich auf 
die Satzung zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung für das Gebiet der Lübecker Altstadt beziehen, sind sie in der nachfolgenden 
Auswertungstabelle nach Sachpunkten gegliedert dargelegt, geprüft und mit einer Abwägungsempfehlung versehen. 
Die am 18.09.2019 durchgeführte öffentliche Informations- und Erörterungsveranstaltung wurde von insgesamt 23 Teilnehmern besucht. Die in der Veran-
staltung von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern vorgebrachten Bedenken, richteten sich – mit einer Ausnahme – sämtlich gegen die von der Bauauf-
sichtsbehörde beschiedenen Nutzungsuntersagungen für  Ferienwohnungen in Gängen und Höfen, die aus den oben dargelegten Gründen für die Aufstel-
lung der Satzung zur Zusammensetzung der Wohnbevölkerung nicht relevant sind. Die von einer Bürgerin und einem Bürger vorgebrachten Bedenken 
hinsichtlich des Erhaltungsziels der Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung wurden nachfolgend in mehreren schriftlichen Stellungnahmen 
ausführlicher dargelegt, sodass hier auf eine wiederholende Darlegung verzichtet werden kann. 
Im Rahmen der parallel zur öffentlichen Auslegung durchgeführten Behördenbeteiligung wurden folgende Behörden beteiligt und um Stellungnahme gebe-
ten. 

1. Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein, Abt. Städtebaurecht 
2. HL, Bereich 1.201 Haushalt und Steuerung 
3. HL, Bereich 1.300 Recht 
4. HL, Bereich 2.280 Wirtschaft und Liegenschaften, Abt. Liegenschaften 
5. HL, Bereich 4.491 Archäologie und Denkmalpflege, Abt. Denkmalpflege 
6. HL, Bereich 5.610.3 Bereich Stadtplanung und Bauordnung, Unesco-Welterbekoordinatorin  
7. HL, Bereich 5.610.5 Bereich Stadtplanung und Bauordnung, Untere Bauaufsichtsbehörde  
8. HL, Bereich 5.651 Gebäudemanagement 

Da von den beteiligten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange keine Stellungnahmen zum ausgelegten Satzungsentwurf abgegeben wur-
den, wird davon ausgegangen, dass keine Bedenken und Anregungen vorzubringen waren. 
 

Anlage 1 
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Inhalt der Stellungnahme Prüfung und Abwägung Ergebnis 

Nr. 1 Einwender A  (Schreiben vom 17.09.2019) 

1.1  
Unter 1.2. Abs. 1 der Begründung wird die Aufstellung der Sat-
zung wie folgt begründet: „ weil die Verdrängung von Wohnnut-
zungen in der Lübecker Altstadt durch Ferienwohnungen in der 
jüngeren Vergangenheit stark zugenommen und inzwischen ein 
Ausmaß erreicht hat, das den ursprünglichen Charakter der 
Altstadt-Wohnquartiere spürbar beeinträchtigt" 
Die Menge der Ferienwohnungen in der Lübecker Altstadt be-
tragen lediglich unter 3% (ca. 280 Ferienwohnungen) von den 
ca. 10.000 Wohnungen in der Altstadt. 
Das sei so wenig, dass nicht mal der innerstädtische Bedarf, 
z.B. der Dräger Werke, UNI Lübeck, Hörgeräteakustiker, Bun-
despolizei, Musikhochschule, Theater Lübeck u.v.m., an möb-
lierten Wohnen gedeckt würde. 
Zudem sei eine Zunahme dieser 3 % nicht nachgewiesen. Die 
Annahme basiere auf zwei unterschiedlichen Zählungen. Eine 
aus 2014, dort wurde von den eigenen Behördenmitarbeitern 
gezählt, und die zweite aus 2018 und da wurde von einer pro-
fessionellen Agentur gezählt. Aufgrund der unterschiedlichen 
Zählmethoden kämen die unterschiedlichen Zahlen zustande. 
Somit sei der Zuwachs an Ferienwohnungen nur eine Vermu-
tung. 
Aber auf keinen Fall sei der ursprüngliche Charakter der Alt-
stadt-Wohnquartiere beeinträchtigt bei nur 280 Ferienwohnun-
gen. 

Der Bestand an Ferienwohnungen in der Lübecker Altstadt be-
läuft sich zurzeit auf einen Anteil von knapp 3 %. Dieser Anteil 
ist vergleichbar mit den Ferienwohnungsanteilen in Berlin und 
Hamburg, der dort und in vielen weiteren Städten zum Erlass 
von Zweckentfremdungsverbotsverordnungen geführt hat. Die 
Tendenz zur Umwandlung von Wohnungen in Ferienwohnun-
gen hat in den vergangenen Jahren in der Lübecker Altstadt 
weiter zugenommen. Diese Zunahme hat in einzelnen Lagen, 
insbesondere in den Gängen und Höfen, dazu geführt, dass der 
Wohncharakter der betroffenen Quartiere beeinträchtigt wird. 
Der Vergleich mit dem Bedarf nach möblierten Wohnungen für  
die Mitarbeiter einzelner Firmen und Institutionen ist insofern 
unangebracht bzw. nicht verwendbar, weil der Bedarf – unab-
hängig von der fehlenden Quantifizierung - nicht als explizit alt-
stadtbezogener Bedarf anzusehen ist. Zwar gibt es unstreitig 
eine bestehende Nachfrage nach möblierten Wohnungen in der 
Altstadt, diese kann aber durch das normale Mietwohnungs-
recht bedient werden, d.h. es können gemäß Mietrecht möblier-
te Wohnungen vermietet werden. Ergänzend und für kürzere 
Zeitspannen kommen zudem die Anbieter von Boardinghäusern 
sowie von Hotels und Pensionen in Betracht. Auch dieser As-
pekt ist nicht Lübeck-typisch, sondern wird in vielen Städten 
ähnlicher Größe in der genannten Weise bedient. 
Auch wenn die Zunahme von Ferienwohnungen in der Lübe-
cker Altstadt aufgrund fehlender Untersuchungen für die ge-
samte Altstadt nicht genauer quantifiziert werden kann, so ist 
die Zunahme doch zweifelsohne erkennbar. Für die Gänge und 
Höfe lässt sich die Zunahme an den Zählergebnissen aus 2014 
und 2018 belegen, die beide ein vollständiges Bild des Bestan-
des wiedergeben, nur eben auf Gänge und Höfe beschränkt. 
Auch die unverändert an die Bauverwaltung herangetragenen 
Anfragen bezüglich beabsichtigter Umwandlungen von Woh-
nungen in Ferienwohnungen dokumentieren den ungebroche-

Klarstellung und nicht 
berücksichtigen 
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Inhalt der Stellungnahme Prüfung und Abwägung Ergebnis 

nen Trend zu einer gewerblichen Ferienwohnungsnutzung. Die-
se Entwicklung würde sich fortsetzten, wenn Lübeck nicht – wie 
viele andere Städte auch - gegensteuert. 

1.2  
Unter 2.2. Abs.1 wird zur bisherigen Entwicklung ausgeführt: „In 
den vergangenen Jahren sind in der Lübecker Altstadt zahlrei-
che Ferienwohnungen entstanden. In den meisten Fällen war 
diese Entwicklung mit der Umnutzung von Wohnungen im Be-
stand verbunden und ging damit mit einem Verlust an Wohn-
raum in der Lübecker Altstadt einher." 
Die sei eine persönliche Vermutung des Verfassers und ist nicht 
durch valide Erhebungen nachgewiesen. Es wird vermutet, und 
so sei es beim Einwender auch gewesen, dass in den meisten 
Fällen die Eigentümer die Häuser saniert hätten, die im Vorfeld 
brach lagen, nicht bewohnbar gewesen seien und somit als 
Wohnraum auch nicht zur Verfügung gestanden hätten. Somit 
sei mit der Sanierung eher Wohnraum geschaffen als verdrängt 
worden. 

Der Behauptung, dass in den meisten Fällen die Häuser vor der 
Sanierung und (Um-)Nutzung als Ferienwohnungen unbewohn-
bar waren und leergestanden hätten, kann nicht gefolgt werden. 
Wie auch die Erfahrungen aus den Sanierungsgebieten bele-
gen, waren die meisten Wohnungen in der Altstadt auch vor 
ihrer Umnutzung in Ferienwohnungen zum Wohnen genutzt. 
Aber auch der vorübergehende Leerstand eines sanierungsbe-
dürftigen Wohngebäudes rechtfertigt nicht die ungenehmigte 
Umnutzung in eine Ferienwohnung. In der Regel wurden im 
Übrigen bei den meisten Sanierungsmaßnahmen an Wohnhäu-
sern auch die bisher vorhandene Wohnnutzung beibehalten 
bzw. bei vorherigem Leerstand wieder aufgenommen. 
Der mit der Umwandlung von Wohnungen in Ferienwohnungen 
einhergehende Verlust von Wohnraum kann insofern nicht in 
Frage gestellt werden. 

Klarstellung und nicht 
berücksichtigen 

1.3  
Weiter wird ausgeführt:  „So gehen mit dem Verlust von Woh-
nungen in den Wohnquartieren nachbarschaftliche Bezüge und 
Gemeinschaften verloren, die aufgrund der räumlichen Nähe 
und häufig auch Enge das Wohnen in der Altstadt wesentlich 
prägen" 
Zum einen sei es fragwürdig, ob bei dem geringen Anteil von 
280 Ferienwohnungen (3%) die nachbarschaftlichen Bezüge 
und Gemeinschaften verloren gehen. Dies sei auch hypothe-
tisch und die persönliche Meinung des Verfassers. 
Dem Einwender sei oft zu Ohren gekommen, dass die vielen 
Gangbewohner sehr froh sind, dass es dort einige Ferienwoh-
nungen gibt. Dort ist es leider sehr eng und da die Ferienwoh-
nungen oft nicht besetzt sind, lockert das den engen Raum auf. 

Zu den vorgebrachten Argumenten ist anzumerken, dass sie 
sich auf persönliche Erfahrungen aus Gängen und Höfen be-
schränken – denen gegenteilige Erfahrungen gegenüberste-
hen - , tatsächlich aber die Mehrzahl der Umwandlungen in 
Wohnhäusern außerhalb der Gänge und Höfe stattgefunden 
haben.  
Der stetige Wechsel von Bewohnern auf Zeit verbunden mit 
einem phasenweise auch längeren temporären Leerstand ist 
unbestreitbar nicht geeignet, Nachbarschaften entstehen zu 
lassen bzw. zu stärken. Diese lässt sich auch durch entspre-
chende Rückmeldungen zum Beispiel von Gangbewohnern 
dokumentieren. Die Einstufung von temporärem Leerstand als 
„angenehme Auflockerung des ansonsten räumlich beengten 
Wohnens“ in Gängen und Höfen ist nicht nachvollziehbar. Jeder 
Dauerbewohner der vormals einen anderen Dauerbewohner 
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zum Nachbarn hatte und nun benachbart einer teils leerstehen-
den, teils mit wechselnden Besuchern genutzten Gewerbeein-
heit wohnt, verliert seinen vormaligen nachbarschaftlichen Be-
zug. D.h. es gibt einen Verlust an Kontakten z.B. für Blumen- 
oder Haustierpflege, für den nachbarlichen Schwatz u.a. 
Mögliche Anfreundungen von Bewohnern und Feriengästen 
sollen dabei nicht in Abrede gestellt werden, unterscheiden sich 
jedoch deutlich von dauerhaften Nachbarschaften. Auch die 
höhere Konfliktanfälligkeit der Tages- und Nachtrythmen von 
Feriengästen und Bewohnern wird man nicht wirklich bestreiten 
können, ohne dabei Feriengäste grundsätzlich als Störenfriede 
einstufen zu wollen. Auch dieses höhere Störpotential lässt sich 
durch entsprechende Beschwerden von Anwohnern belegen. 

1.4  
Unter 2.2 der Begründung wird zu „bereits eingeleitete Maß-
nahmen zur Rückführung von Ferienwohnungen in Wohnun-
gen" ausgeführt: „ nahezu alle in der Altstadt vorhandenen Feri-
enwohnungen sind durch ungenehmigte Umnutzung ..... formell 
illegal" 
Die Baubehörde dulde seit über 40 Jahren die Ferienwohnun-
gen. Bei der Beantragung der Umnutzung sei dem Einwender 
sinngemäß mitgeteilt worden, dass er keine Nutzungsänderung 
beantragen müsse, da diese in Lübeck nicht benötigt würde. 
Zusätzlich habe die Baubehörde auch nie aktiv etwas gegen 
das Fehlen der Umnutzungsgenehmigung unternommen. 
Gleichwohl die Eigentümer die gerade die kleinen Gang- und 
Altstadthäuser saniert haben. Somit sei das Verhalten der Bau-
behörde mit ursächlich für diese Entwicklung und zerstöre nun 
die Finanzierungen und die Altersvorsorgen!  
Weiter erwähnen Sie: 
„Insbesondere in den Gängen und Höfen vorhandenen Ferien-
wohnungen verstoßen sowohl gegen geltendes Baurecht (Un-
zulässigkeit in reinen Wohngebieten) wie auch gegen Bestim-

Die unter Punkt 2.2 bezüglich bereits eingeleiteter Maßnahmen 
zur Rückführung von Ferienwohnungen in Wohnungen darge-
legten Ausführungen, geben die für Ferienwohnungen in Gän-
gen und Höfen ausgesprochenen Nutzungsuntersagungen und 
die diesen zugrunde liegenden Auffassung der Baugenehmi-
gungsbehörde zum Verstoß gegen das geltende Planungsrecht 
und gegen die geltende Erhaltungssatzung wieder. 
Die vom Einwender vorgebrachten Argumente bezüglich einer  
Duldung materiell unzulässiger Nutzungen, führen nicht zum 
Bestandsschutz dieser Nutzungen.  Auch wenn eine Behörde 
über Jahre nicht tätig wird, führt eine Duldung nicht zur Recht-
mäßigkeit eines materiell nicht zulässigen Vorhabens.  
Mit der neuen Erhaltungsatzung wird  eine Rechtsgrundlage 
dafür geschaffen, künftig weitere Umwandlungen von Wohnun-
gen in Ferienwohnungen zu verhindern. 
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mungen der geltenden Erhaltungssatzung.“ 
Es gibt in der Lübecker Altstadt fast keine „reinen Wohngebie-
te", da man diese nur mit Bebauungsplänen festlegen kann. Ob 
es möglich ist die Gänge und Höfe nach dem Charakter (§ 34 
BauGB) als „reine Wohngebiete" zu deklarieren, wird zurzeit 
gerichtlich geklärt. 
Da Ihre Erhaltungssatzung zum Großteil auf eine neu geplante 
Einteilung der Altstadt in unterschiedliche Wohngebiete basiert, 
würde ein für Sie negatives Urteil der Gerichte auch zur Folge 
haben, dass die geplante Erhaltungssatzung gegenstandslos 
werden würde. 
Auch evtl. daraus resultierende Unterlassungsverfügungen 
würden Ihre Rechtskraft verlieren.  
Weiter wird ausgeführt: „Aufgrund der geltenden Erhaltungssat-
zung sind auch Ferienwohnungen in Ein- und Zweifamilienhäu-
sern außerhalb von Gängen und Höfen materiell-rechtlich unzu-
lässig, sofern die Umnutzung nicht nachweislich bereits vor In-
krafttreten der Satzung im April 1979 erfolgte." 
Ob eine Erhaltungssatzung, die nie angewandt wurde, ihre 
Rechtskraft verliert, wird ebenfalls im Augenblick gerichtlich 
geklärt. Sollte das auch der Fall sein, werde die geplante Erhal-
tungssatzung ebenfalls gegenstandslos. 

1.5  
Unter Pkt. 2.2 der Begründung wird zum Fortbestand von Feri-
enwohnungen in der Lübecker Altstadt ausgeführt. 
„Nach Vollzug der Nutzungsuntersagungen können auf der 
Lübecker Altstadtinsel ca. 175 bereits vorhandene Ferienwoh-
nungen weiterhin genutzt werden" 
Wenn in den Gängen und Höfen keine Ferienwohnungen er-
laubt und zusätzlich außerhalb in Ein- und Zweifamilienhäusern 
verboten werden, sei der Bestandsschutz von 175 unglaubwür-
dig, da die Vermietung überwiegend dort stattfinde, wo die All-

Der Argumentation des Einwenders kann nicht gefolgt werden. 
Der Bestandsschutz für 175 Ferienwohnungen bezieht sich auf 
Umnutzungen, die in Häusern mit mehr als zwei Wohnungen 
durchgeführt wurden.  
Dass die Vermietung von Ferienwohnungen in der Regel dort 
stattfinde, wo die Allgemeinbevölkerung nicht wohnen möchte, 
ist nicht belegbar und auch in keiner Weise nachvollziehbar.  
Im Übrigen sei hier nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass die neue Erhaltungssatzung sich ausschließlich auf die 
Beschränkung der Umwandlung von Wohnungen und zwar in 
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gemeinbevölkerung nicht wohnen möchte, nämlich in den 
Kleinstwohnungen bzw. -häusern. Das entspräche somit fast 
einem Totalverbot! 

allen Haustypen der Altstadt bezieht.  

1.6  
Resümee: 
(a)Die Vorrausetzungen zur Aufstellung dieser Erhaltungssat-
zung zum Schutze der Wohnbevölkerung seien bei nur 280 
(3%) Ferienwohnungen nicht erfüllt. 
(b) Zusätzlich sei das Konstrukt mit „reinen Wohngebieten" und 
einer nie angewandten Satzung aus 1979 sehr wacklig und 
führt bei negativer Gerichtsentscheidung nicht nur zur Aufhe-
bung dieser, sondern auch zu jahrelangen Prozessen. 
(c) Bei einem so geringen Anteil an Ferienwohnungen wäre ein 
Bestandsschutz der Ferienwohnungen empfehlenswerter und 
hätte die Stadt vor kostenintensiven und imageschädigenden 
Gerichtsverfahren bewahrt. 

Zu a) Die Einschätzung des Einwenders ist nicht deckungs-
gleich mit dem Ziel der Hansestadt Lübeck, weitere Umnutzun-
gen zu unterbinden, sowie dem Handeln einer Vielzahl von 
Städten, die der Zunahme von Umnutzungen mit Maßnahmen 
entgegentreten. 
Zu den Punkt(b) wird auf die vorangehenden Ausführungen 
verwiesen. 
Zu dem unter (c) vorgebrachten Vorschlag eines Bestands-
schutzes für alle vorhandenen Ferienwohnungen ist klarzustel-
len, dass ein solcher Bestandsschutz nicht durch die neue Sat-
zung begründet werden kann. Unter den Bestandsschutz kön-
nen nur die Ferienwohnungen fallen, die bereits vorher geneh-
migt waren oder die im Falle der vorherigen Antragstellung hät-
ten genehmigt werden müssen. 

Klarstellung und nicht 
berücksichtigen 

Nr. 2 Einwender B  (Schreiben vom 19.09.2019) 

2.1  
Der Einwender gesteht zu, dass das Thema diffizil sei, weil bau-
rechtliche, wirtschaftliche, denkmalpflegerische, politische und 
soziale Aspekte gegeneinander abgewogen werden müssten. 
Ohne im Detail auf die Satzung eingehen zu wollen, kommen 
nach seiner Einschätzung zwei Gesichtspunkte zu kurz: 
1. Bei der Lübecker Altstadt und speziell auch bei den Häusern 
in den Gängen und Höfen handelt es sich um ein von der UNE-
SCO gefördertes Weltkulturerbe. Sehr viele Häuser stehen 
ganz bzw. zum Teil unter Denkmalsschutz, sie sind also so ge-
sehen Denkmäler. Ihr kostspieliger Erhalt, die aufwendige Sa-
nierung, sowie das Risiko (für bauliche Schäden z.B. durch 
Überschwemmungen) obliege den Eigentümerinnen. 

Wohnhäuser, die unter Denkmalschutz stehen und/oder auch 
im Übrigen aufwendige Sanierungsmaßnahmen erfordern, sind 
kein Alleinstellungsmerkmal im Städtevergleich. Auch zeigen 
viele Eigentümer von denkmalgeschützten Häusern in der 
Lübecker Altstadt, dass eine Sanierung und Pflege der Häuser 
auch unter Beibehaltung der Wohnnutzungen möglich ist und 
mit Einsatz und Engagement praktiziert wird. Es gibt unterstüt-
zend Steuerabschreibungsvergünstigungen bei Sanierungs-
maßnahmen in bzw. an Denkmalen und bei Gebäuden in Erhal-
tungsgebieten zudem einen Dispens für Abweichungen von 
Anforderungen der Energieeinsparverordnung. 
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2.2  
2. Die Lübecker Altstadt und dort auch insbesondere die Gänge 
und Höfe bilden ein im touristischen Sinne Alleinstellungsmerk-
mal der Hansestadt Lübeck. Täglich finden zahlreiche Führun-
gen für Touristen (auch nachts) statt. Allein deshalb schon wür-
den diese Gänge und Höfe auch gewerblich, d.h. nicht nur zu 
Wohnzwecken genutzt.  
Wenn die Erhaltungssatzung in der geplanten Form gültig wer-
den sollte, wird vorhegesagt, dass einige Anwohner dann auch 
juristisch und politisch legitimiert gegen diese (in der Tat oft stö-
renden!) Führungen vorgehen würden, so dass diese Höfe und 
Gänge dann weniger bzw. gar nicht mehr für den Tourismus zur 
Verfügung stehen würden. 
Dieses könne nicht im Sinne der Stadt Lübeck und dem Ge-
danken eines Weltkulturerbes sein. 
Allein auf Grund dieser zwei hier nur andiskutierten Aspekte 
verbietet es sich u.E., die Situation in Lübeck mit der in anderen 
Städten zu vergleichen. In der Regel handelt es sich dort bei 
den als Ferienwohnung vermieteten Immobilien nicht um 
Denkmäler! 

Die Führungen durch Gänge und Höfe erfolgen in der Regel in 
einer Art und Weise, die in hohem Maße auf Rücksichtnahme 
gründen. Störungen in gewissem Umfang können jedoch auch 
dabei nicht immer ausgeschlossen werden und sollen auch 
nicht in Abrede gestellt werden. 
Die vorgebrachte Argumentation, dass durch die neue Erhal-
tungssatzung die Neigung der Gangbewohner gesteigert würde, 
gegen Gangführungen vorzugehen, ist nicht nachvollziehbar. 
Zum einen begründet die neue Erhaltungssatzung nicht die 
bisher ausgesprochenen Nutzungsuntersagungen für Ferien-
wohnungen in Gängen und Höfen. (Diese basieren allein auf 
bisher geltendem Bau- und Planungsrecht.) Zum anderen führt 
die Beschränkung bzw. der weitgehende Ausschluss von künf-
tigen, weiteren Umwandlungen in Ferienwohnungen zu einer 
Reduzierung der Beeinträchtigungen für Ganghausbewohner, 
die in vielen Fällen mit einer temporären Vermietung an wech-
selnde Feriengäste einhergehen. 

Klarstellung und nicht 
berücksichtigen 

Nr. 3 Einwender C  (Schreiben vom 24.09.2019) 

3.1  
Der Einwenderin vermietet in der Glockengießerstraße in ei-
nem Gang/Hof zwei Wohnhäuser (seit 1996 und seit 2002) an 
Feriengäste. Sie und ihr Mann haben die Häuser im Laufe der 
Jahre saniert und modernisiert, um einen zeitgemäßen Stan-
dard anzubieten. Für das eine, 2002 komplett sanierte Haus  
sei mit viel Eigenleistung u.a. 100 VW-Busladungen Schotter 
aus dem Gang geschafft und entsprechend das Baumaterial 
mühsam wieder hinein geschafft worden. Das andere Haus 
wurde grundlegend modernisiert. 
Gleich zu Beginn sei man zur Beförderung des Tourismus in 
Lübeck in den LVV eingetreten und habe sich entsprechend 

Die Argumente der Einwenderin beziehen sich ausschließlich 
auf die für Ganghäuser ausgesprochenen Nutzungsuntersa-
gungen. Die Rechtmäßigkeit dieser Nutzungsuntersagungen 
wird gegenwärtig gerichtlich geprüft.  
Auch wenn die Hansestadt Lübeck davon ausgeht, dass die 
von ihr vertretene Rechtsauffassung zur Unzulässigkeit der in 
den Gängen und Höfen erfolgten Umwandlungen von Wohnun-
gen in Ferienwohnungen vor Gericht Bestand haben wird, ist 
dies letztlich für die Aufstellung der neuen Erhaltungssatzung 
nicht von Relevanz, weshalb hier auf eine dezidierte Gegendar-
stellung verzichtet wird. Die ausgesprochenen Nutzungsunter-
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später vom LTM vertreten bzw. vermitteln lassen. 
In den Jahren 2012-Mitte 2014 sei Bettensteuer abgetreten 
worden.  
Im Juni 2019 habe man jetzt eine Nutzungsuntersagung für 
beide Ganghäuser erhalten. Das könne man nicht nachvollzie-
hen, weil über 20 Jahre bestens mit dem LVV bzw. mit dem 
LTM zusammengearbeitet und für die Vermittlung gezahlt 
worden sei. 
Die überwiegenden Stammgäste seien hoch zufrieden, hätten 
oft einen Lübeckbezug und freuten sich, familiär untergebracht 
zu sein. Außerdem gebe es Gäste, die sich aus beruflichen 
Gründen einmieten, wie z.B. die Aussteller des Weihnachts-
marktes im HGH oder Hörgeräteakustiker. 
Zwischenzeitlich hätten sich die betroffenen Ganghausbesitzer 
in der „Interessenvertretung Ferienwohnung- und Ferienhaus-
Anbieter Lübecks/Travemünde e.V.“ zusammengetan und ju-
ristischen Beistand eingeholt. Es gelte die große Frage zu klä-
ren, wieviel Tourismus die Lübecker Altstadt vertrage und in 
welcher Form. 
Die Altsanierer könnten nicht einfach „abserviert werden“, 
sondern sollten Bestandsschutz erhalten. Die langjährig ange-
botenen Ganghäuser seien ein Alleinstellungsmerkmal, mit 
dem der LTM berechtigterweise geworben habe. 
Lübeck sollte im Tourismus auf vielfältige Qualität setzen und 
es sei außerordentlich bedauerlich, dass die Hansestadt einen 
so großen Imageschaden riskiert habe. 
Gehofft und gewünscht wird, durch die rechtliche Klärung ei-
nen Bestandsschutz zu erhalten, weil dieser „bleierne“ Zu-
stand seit Jahren belastend und mit einem Nachgeschmack 
des „illegalen“ Vermietens belastet sei. Leider müsse jetzt al-
les gerichtlich geklärt werden, weil es die politischen Verhält-
nisse im Senat nicht möglich machten. 
Solange man sich in einem schwebenden Prozess befinde, 
habe man sich entschieden ein Haus für einen längeren Zeit-
raum (erstmal ein halbes Jahr) möbliert und nicht touristisch zu 
vermieten und in das andere Haus nur noch für die wenigen 

sagungen basieren allein auf der Anwendung geltenden Bau-
rechts und sind nicht auf der Grundlage der noch nicht als Sat-
zung beschlossenen neuen Erhaltungssatzung erfolgt. 
Mit der neuen Erhaltungsatzung wird eine Rechtsgrundlage 
dafür geschaffen, künftig weitere Umwandlungen von Wohnun-
gen in Ferienwohnungen zu verhindern. Dabei wird nicht zwi-
schen Ferienwohnungen durch Umwandlungen von Wohnun-
gen in Ganghäusern, in Kleinwohnhäuser in sonstigen Lagen, in 
Mehrfamilienhäusern und in sonstigen Häusern mit Wohnnut-
zungen unterschieden. 
Das von der Einwenderin dargelegte Engagement bei der Sa-
nierung und Modernisierung der Ganghäuser kann und soll in 
keiner Weise in Abrede gestellt werden. Gleichwohl rechtfertigt 
dieses Engagement nicht die ungenehmigte und auch nicht 
genehmigungsfähige Umnutzung der vormaligen Wohnhäuser 
in Ferien(wohn)häuser. Schließlich haben auch zahlreiche an-
dere Ganghausbesitzer ihre Wohnhäuser unter Beibehaltung 
der Wohnnutzung mit ähnlichem Aufwand saniert und moderni-
siert. 
 
Zu der Bitte, einen Bestandsschutz für alle vorhandenen Feri-
enwohnungen zu begründen, ist klarzustellen, dass ein solcher 
Bestandsschutz nicht durch die neue Satzung begründet wer-
den kann. Unter den Bestandsschutz der neuen Erhaltungssat-
zung können nur die Ferienwohnungen fallen, die bereits vorher 
genehmigt waren oder die im Falle der vorherigen Antragstel-
lung hätten genehmigt werden müssen. Ein darüber hinausge-
hender Bestandsschutz kann auch nicht politisch beschlossen 
werden. 
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schon lange bestehenden Buchungen bestehen zu lassen und 
nicht zu stornieren. Das sind z.B. die Kunsthandwerker des 
Heilig-Geist-Hostpitals. 

Nr. 4 Einwender D  (Schreiben vom 24.09.2019) 

4.1  
Gemäß § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
könnte die Stadt Lübeck durch eine Verordnung Gebiete be-
nennen, in denen aus städtebaulichen Gründen die Zusam-
mensetzung der Bevölkerung erhalten werden soll. In umfang-
reichen Untersuchungen sei zunächst nachzuweisen, dass 
verschiedene tatsächliche und rechtliche Voraussetzungen 
vorliegen, die eine Festsetzung als soziales Erhaltungsgebiet 
rechtfertigen. Erst dann könne die Festsetzung durch Be-
schluss der Bürgerschaft erfolgen. 
Diese Untersuchungen haben offensichtlich nicht stattgefun-
den. Unter den Punkten 2.1 und 2.2 des Entwurfs ist nur eine 
einzige Quelle benannt: Einwohnermelderegister, Stand 
31.12.2018 
Des Weiteren werde lediglich gemutmaßt, wie die Bevölkerung 
in der Altstadt zusammengesetzt sein könnte: 
„ ( ... )ist die Altstadt( ... ) wieder ein attraktiver Wohnstandort 
für Familien geworden." "Insbesondere in den bisher nicht sa-
nierten bzw. modernisierten Altbauwohnungen (häufig Dach-
geschosswohnungen) wohnen aber nach wie vor auch viele 
Studenten ( ... )" (Beide Zitate von Seite 3/Begründung) 
Auf Nachfrage, wie denn diese Daten erhoben worden seien, 
sei in der Informationsveranstaltung zur Satzung am 
18.09.2019 von einem Vertreter des Bereichs Stadtplanung 
und Bauordnung vorgebracht worden, er habe diese Informati-
on von seinem Sohn, der als Student in so einer Dachge-
schosswohnung gewohnt habe und der noch jemanden kenne, 
der auch als Student so eine Dachgeschosswohnung bewohnt 
habe. Als diese Form der Datenerhebung als nicht valide kriti-
siert wurde, sei diese Art der Datenbeschaffung als möglicher 

Die vom Einwender genannten Anforderungen an eine Erhal-
tungssatzung nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB gelten für 
solche Satzungen, die den Erhalt von bezahlbarem Wohnraum 
zum Ziel haben. In solchen Satzungsgebieten sind auch die 
Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen sowie miet-
wirksame Modernisierungsmaßnahmen genehmigungspflichtig. 
Da sich die vorgenannten Maßnahmen unmittelbar auf die So-
zialstruktur des Satzungsgebietes auswirken, sind für solche 
Satzungen umfassende sozialstrukturelle Erhebungen notwen-
dig.  
Die für die Lübecker Altstadt aufzustellende Satzung zielt je-
doch nicht auf den Erhalt preisgünstigen Wohnraums, sondern 
allgemein auf den Erhalt von Wohnungen als Grundlage für die 
Sicherung der Wohnfunktion der Altstadt.  
Bezüglich der vorgebrachten Kritik an den Äußerungen des 
Vertreters des Bereichs Stadtplanung und Bauordnung in der 
Öffentlichkeitsveranstaltung sei hier klarstellend nur angemerkt, 
dass der Verweis auf eigene Erfahrungen nur als ein Beleg be-
züglich des Vorhandenseins von studentischem Wohnen in der 
Lübecker Altstadt vorgebracht wurde. Dass Studierende in der 
Altstadt wohnen und hier überwiegend auf preisgünstigen 
Wohnraum (z.B. in den noch nicht umfassend modernisierten 
Dachgeschossen) zurückgreifen, wurde dem Bereich Stadtpla-
nung auch in anderen Gesprächen mit Vertretern der Lübecker 
Hochschule dargelegt, auch wenn eine konkrete Statistik hierzu 
nicht vorliegt. 
Ähnliches gilt für den Nachweis von Störungen der Bewohner 
durch Ferienwohnungsnutzer. Auch wenn eine konkrete Statis-
tik hierzu nicht vorliegt, so haben Gangbewohner mehrfach 
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Nachweis gerechtfertigt worden. 
Weitere Aussagen zur Wohnbevölkerung und zur Ausgangssi-
tuation seien ohne Quellenangabe zu ggf. stattgefundenen 
Untersuchungen: 
„Die Aufstellung einer Satzung ( ... ) ist erforderlich, ( ... )weil 
die Verdrängung von Wohnnutzung ( ... ) den ursprünglichen 
Charakter der Altstadt-Wohnquartiere spürbar beeinträchtigt." 
(Seite 1 /Begründung) 
„So gehen mit dem Verlust von Wohnungen in den Wohnquar-
tieren nachbarschaftliche Bezüge und Gemeinschaften verlo-
ren, ( ... )" (Seite 3/ Begründung)   „( ... ) die Tag-Nacht-
Rhythmen( ... ) der Touristen ( ... )sind in vielen Fällen mit Stö-
rungen der Wohn- und Nachtruhe verbunden." 
Auch hier habe der Vertreter der Stadtverwaltung bei der o.g. 
lnformationsveranstaltung eingeräumt, dass diese mutmaßli-
chen genannten Störungen nicht mit Daten belegbar seien. 
Um den Anforderungen des Baugesetzbuches Genüge zu tun, 
müssten hier zwingend o.g. umfangreiche Untersuchungen in 
die Wege geleitet werden, bevor diese Satzung u.U. beschlos-
sen werden könnte. 

mündlich und schriftlich auf Störungen der Wohn- und Nachtru-
he durch Ferienwohnungsnutzer hingewiesen. Die höhere Kon-
fliktanfälligkeit der unterschiedlichen Tages- und Nachtrythmen 
von Feriengästen und Bewohnern wird man zudem nicht wirk-
lich bestreiten können, ohne dabei Feriengäste grundsätzlich 
als Störenfriede einstufen zu wollen. 

4.2  
Ebenfalls problematisch sei die Genehmigungspflicht, die sich 
beim Inkrafttreten so einer Satzung ändere. 
„Bei der erhaltungsrechtlichen Genehmigung der baulichen 
Änderung von Wohnungen ist im Einzelfall zu prüfen, ob sich 
die beantragte bauliche Änderung negativ auf( ... ) den Woh-
nungsstandard auswirken. Nur bei erheblichen negativen Ein-
griffen („.) erscheint dabei die Nichterteilung einer Genehmi-
gung gerechtfertigt." (Seite 11/Begründung 2. Abschnitt) 
Um zu verstehen, was demnächst beantragt werden müsse 
bzw. was in Milieuschutzgebieten nicht genehmigungsfähig ist, 
könne man sich auf den Internetseiten der Städte erkundigen, 
die bereits eine Satzung zur Erhaltung der Zusammensetzung 
der Wohnbevölkerung verabschiedet haben: 
Zu den nicht genehmigungsfähigen Maßnahmen in Milieu-

Die vom Einwender genannten Genehmigungstatbestände ei-
ner Erhaltungssatzung nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB 
gelten überwiegend für solche Satzungen, die den Erhalt von 
bezahlbarem Wohnraum zum Ziel haben.  
Sämtliche aufgeführten Modernisierungsmaßnahmen, wie der 
Einbau von Sanitär- und Heizungsanlagen, Einbauküchen, Vi-
deosprechanlagen stellen keine baulichen Änderungen im Sin-
ne der Erhaltungssatzung dar und sollen insofern auch nicht der 
erhaltungsrechtlichen Genehmigung bedürfen. Dementspre-
chend wird die Festsetzung zur Genehmigungspflicht unter § 2 
Abs. 1 der Satzung um den Zusatz ergänzt, dass Instandset-
zungs- und Modernisierungsmaßnahmen, die gemäß Bauord-
nung verfahrensfrei gestellt sind (siehe insbesondere § 63 
Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 11 LOB) auch keiner erhaltungsrechtlichen 
Genehmigung bedürfen. (Der Vollständigkeit halber sei aber 
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schutzgebieten würden gehören  
- Grundrissänderungen mit Änderung der Zimmeranzahl oder 

Wohnfläche 
- Zusammenlegung oder Teilung von Wohnungen 
- Zusammenlegung von bestehendem mit neuem Wohnraum 
- Zusammenlegung bestehender Wohneinheiten mit Gewer-

beeinheiten 
- Anbau von Erstbalkonen, Terrassen, Loggien und Winter-

gärten größer als 4 qm 
- Anbau von Zweitbalkonen 
- Einbauküchen 
- Einbau von zweiten WCs, Doppelhandwaschbecken, sowie 

Einbau von Badewanne und Dusche 
- getrennt voneinander 
- Fußbodenheizung 
- Videogegensprechanlage 
- Kamin 
Nicht rechtssicher formuliert sei der Satz: „Nur bei erheblichen 
negativen Eingriffen ( ... ) erscheint dabei die Nichterteilung 
einer Genehmigung gerechtfertigt." 
Weiter problematisch erscheine, dass nicht erwähnt ist, ob 
dieses Modernisierungsverbot nur für Mietwohnungen oder für 
den gesamten Wohnungsbestand incl. Einfamilienhäuser, die 
von Eigentümern selbst genutzt werden, gelten sollen. 
Außerdem gebe es bisher keinerlei Hinweis, dass die Satzung, 
ggf. nur für 5 Jahre, wie in anderen Städten üblich, oder auf 
unbegrenzte Zeit verabschiedet werden soll. 
Hier sei auch der Hinweis erlaubt, welche negativen Auswir-
kungen dieses Modernisierungsverbot auf die heimische 
Handwerkerschaft entfalten würde. 

darauf hingewiesen, dass die aufgeführten Modernisierungs-
maßnahmen einer sanierungsrechtlichen Genehmigung bedür-
fen, sofern das Haus in einem Sanierungsgebiet liegt.) 
Zusammenlegungen und Teilungen von Wohnungen sowie 
auch Grundrissänderungen stellen hingegen erhaltungsrechtlich 
relevante bauliche Änderungen dar, die einer Genehmigung 
nach der Satzung bedürfen. Soweit kein Wohnraum durch die 
vorgenannten Maßnahmen verloren geht, kann dabei regelmä-
ßig von einer erhaltungsrechtlichen Zulässigkeit ausgegangen 
werden. (Bezüglich der Baugenehmigungspflicht sei darauf hin-
gewiesen, dass Grundrissänderungen sowie Wohnungsteilun-
gen und –zusammenlegungen ohnehin baugenehmigungs-
pflichtig sind, sofern tragende oder aussteifende Wände bzw. 
Bauteile davon betroffen sind.) 
Die vom Einwender vorgebrachte Kritik an der bisherigen For-
mulierung bezüglich des Prüferfordernisses „ob sich die bean-
tragten baulichen Änderungen negativ auf den Wohnungsstan-
dard auswirken“, ist unter Berücksichtigung der vorangehenden 
Ausführungen nachvollziehbar. Die Ausführungen in der Be-
gründung sind entsprechend geändert worden.  
 
Zu der vom Einwender angesprochenen 5-Jahres-Frist von 
Satzungen anderer Städte ist klarzustellen, dass es sich bei 
diesen Satzungen immer um Satzungen bzw. Verordnungen 
zum Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum handelt. 
Anders als Erhaltungssatzungen nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
BauGB basieren diese Satzungen jedoch nicht auf dem Bauge-
setzbuch sondern auf landesrechtlichen Ermächtigungen, die 
wiederum nur eine befristete Geltungsdauer zulassen. Eine 
schon in der Satzung enthaltene Befristung der Geltungsdauer 
sieht das Baugesetzbuch hingegen für Erhaltungssatzungen 
nicht vor. Sollten die Voraussetzungen für die Anwendung der 
Satzung jedoch nicht mehr  vorliegen, kann eine Aufhebung 
geprüft und durch die Bürgerschaft beschlossen werden.  
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4.3  
In der Lübecker Altstadt habe es historisch gesehen bis in die 
heutige Zeit nie reine Wohngebiete gegeben. Zu dieser Vielfalt 
des friedlichen und ruhigen Miteinanders habe es gehört, dass 
das Bauamt 1999/2000 einem bemerkenswerten Projekt die 
Genehmigung erteilt hat, trotz Erhaltungssatzung von 1979/88: 
Bekannt unter dem Namen Aegidienhof - Wohnen und Arbei-
ten in einem Quartier - sei hier ein städtebauliches Vorzeige-
projekt entstanden. Einen Bebauungsplan gab es für den 
Aegidienhof weder 1999 noch heute. 
Nach dem Entwurf der Satzung zur Erhaltung der Zusammen-
setzung der Wohnbevölkerung für die Lübecker Altstadt sollen 
nun der Aegidienhof wie auch zahlreiche andere Teile der Alt-
stadt in reinen bzw. allgemeinen Wohngebieten liegen. Ge-
nauer ausgedrückt, trotz vorhandenem Gewerbe in allen Tei-
len der Altstadt und ohne dass man sich um eine Bestands-
aufnahme bemüht habe, soll nun eine Festlegung erfolgen. 
Auch hier fehlt eine valide Untersuchung, die einer Verab-
schiedung solch einer Satzung zwingend vorausgehen muss. 
Hier sei noch angemerkt, dass in Zukunft solche Vorzeigepro-
jekte, wie der - inzwischen sogar preisgekrönte - Aegidienhof 
nicht mehr möglich wären, würde die Satzung erst einmal ver-
abschiedet sein. Städtebaulich gesehen wäre das, auch unter 
den Aspekten der zurzeit laufenden gesellschaftlichen Diskus-
sionen um Klimawandel und Nachhaltigkeit eine rückwärtsge-
wandte Politik! 

Die Frage der planungsrechtlichen Einschätzung von Gebieten 
als Baugebiete nach der BauNVO - und dies gilt unabhängig 
von der Einstufung als reine oder allgemeine Wohngebiete - ist 
keine historisch, sondern eine allein baurechtlich begründete 
Beurteilung.  
Anders als vom Einwender dargestellt will und kann eine Erhal-
tungssatzung nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB keine 
Baugebiete festsetzen. Hierzu bedarf es regelmäßig der Auf-
stellung von Bebauungsplänen.  
Insofern ist auch die Behauptung unzutreffend, die Erhaltungs-
satzung in der jetzt vorgesehenen Fassung hätte einer Realisie-
rung des Aegidienhof-Projektes entgegengestanden. Dies trifft 
schon insofern nicht zu, als es sich bei dem Aegidienhof-Projekt 
vor allem auch um die Umnutzung von Gebäuden handelte, die 
zuletzt (bis Mitte der 1990er-Jahre) durch das Sozialamt genutzt 
wurden. Bei dem Projekt handelt es somit nicht um die Umnut-
zung vorhandener Wohnungen in andere Nutzungen, sondern 
um die Umnutzung u.a. in neue Wohnungen.  

Klarstellung und nicht 
berücksichtigen 

Nr. 5  

5.1  
Die Einwenderin ist in Lübeck geboren und aufgewachsen. Sie 
habe zu ihrer Heimatstadt ein besonders herzliches Gefühl 
entwickelt und wolle dieses an ihre Gäste weitergeben. Auch 
andere Menschen sollten sich in diesem besonderen Ambiente 
willkommen und wohl fühlen. Das sei ihr bisher sehr gut ge-
lungen. Ihre Gäste hätten immer wieder erwähnt, wie schön es 

Die von der Einwenderin vorgebrachte Kritik gegen die neue 
Erhaltungssatzung richtet sich vor allem gegen die von der 
Hansestadt Lübeck ausgesprochenen Nutzungsuntersagungen 
für Ferienwohnungen in Ganghäusern. Wie auch in der Be-
gründung zur neuen Erhaltungssatzung dargelegt, beruhen die 
Nutzungsuntersagungen für Ferienwohnungen in Ganghäusern 
jedoch nicht auf der neuen Erhaltungssatzung, sondern aus-
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sei wieder einmal nach „Hause“ zu kommen. 
Diese Verbundenheit zu der Stadt werde jetzt durch den Ent-
wurf der o.g. Satzung zerstört. Unverständlich, wie die Verwal-
tung mit motivierten Hauseigentümern umgehe. 
Was allerdings wesentlich schlimmer sei, sei das vorschnelle 
Handeln der Stadtpolitik. Hier wurden die sich daraus erge-
benden Konsequenzen nicht zu Ende gedacht. Dies sei ein 
riesiger Imageschaden für die Stadt!  
Angefangen habe alles mit verkehrten Zahlen und Fakten, die 
im vergangenen Jahr veröffentlicht wurden. Die nach Auf-
merksamkeit schreienden Menschen seien diesbezüglich an-
gehört worden. Die ruhigen und sachlich diskutierenden Be-
wohner mit den realitätsbezogenen Argumenten seien unge-
hört geblieben: 
– Es gibt in Lübeck 120 000 Haushalte. 
– Davon befinden sich 9832 Haushalte auf der Altstadtinsel. 
– Es gibt insgesamt 294 Ferienwohnungen auf der Altstadtin-
sel. 
– Das entspricht einem Prozentsatz von 2,99 % bezogen auf 
die Haushalte der Altstadtinsel. 
– Rechnet man alle 468 Ferienwohnungen der Stadt im Ver-
hältnis zu den Gesamthaushalten, dann sprechen wir von 0,39 
% (wobei sich die Zahl der Ferienwohnungen in den letzten 
Wochen bereits deutlich reduziert habe) 
– 78 Ferienwohnungen in Gängen und Höfen machen 0,78 % 
aus, bezogen auf die Haushalte in der Innenstadt. 
– es gibt insgesamt 91 Gänge in der Altstadt, davon werden in 
32 Gängen Ferienwohnungen angeboten; 59 Gänge sind 
überhaupt nicht betroffen. 
Die Stadt lebe von dem Tourismus. Die Gäste, die ein Gang-
haus anmieten, seien kultur- und bildungsinteressiert und wür-
den nicht in ein Hotel gehen. Viele könnten sich die teuren 
Hotelpreise nicht leisten. Diese Aussage habe die Einwenderin 
in den letzten Wochen immer wieder vernommen. 
Dann würden diese Menschen in andere Städte gehen, um 
dort ihren Urlaub zu verbringen und deren Infrastruktur zu 

schließlich auf der geltenden Erhaltungssatzung von 1979/88 
sowie auf der Anwendung geltenden Planungsrechts. 
Den von der Einwenderin vorgebrachten Argumenten bezüglich 
der Bedeutung von Ferienwohnungen für den Tourismus ist 
entgegenzuhalten, dass auch nach Inkrafttreten der neuen Er-
haltungssatzung rund 175 Ferienwohnungen unter den Be-
standsschutz fallen und dementsprechend weiter betrieben 
werden können. Darüber hinaus steht den Touristen auch in der 
Altstadt ein breites Angebot unterschiedlicher Beherbergungs-
formen vom Gästezimmer bis zum Hotel zur Verfügung, sodass 
negative Auswirkungen der Erhaltungssatzung auf den Einzel-
handel und gastronomische Betriebe nicht zu erwarten sind. 
Dies insbesondere auch deshalb, weil die Erhaltungssatzung 
lediglich weitere Umwandlungen von Wohnungen in Ferien-
wohnungen verhindern soll, nicht aber einer Schaffung von Fe-
rienwohnungen im Neubau oder durch Umwandlung vormals 
gewerblich oder zu Bürozwecken genutzter Räume im Bestand 
entgegensteht. 
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stärken. Da werde es bald den einen oder anderen weiteren 
Leerstand von Geschäften in der Innenstadt geben. 
Im Gegensatz zu der Vollverpflegung im Hotel, würden die 
Gäste der Ferienhäuser lokal Essen gehen und so den Fort-
bestand von Restaurants und Cafés unterstützen. 
Die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung in den Gängen 
und Höfen bestehe bereits seit 25 Jahren in der Form, dass 
Eigentümer, Mieter und Feriengäste friedlich nebeneinander 
wohnen und miteinander kommunizieren. Hier seien die Men-
schen noch mit sich und der Welt zufrieden und würden dem-
entsprechend leben. Die Anwohner würden die Mischung von 
festen Anwohnern und Gästen als gut und bereichernd emp-
finden. Warum müssten gute und bewährte Strukturen zerstört 
werden? Dieses friedliche Miteinander soll nun aufgrund eini-
ger weniger Schreihälse verboten werden. 
Wer mitten im Zentrum einer lebendigen Stadt leben möchte, 
müsse auch die hiermit verbundenen Lebensaktivitäten akzep-
tieren. Rücksichtnahme auf andere Bewohner sei dabei obers-
tes Gebot und werde von allen Seiten gelebt. Die besonderen 
Befindlichkeiten einzelner Bewohner könnten nicht Maßstab 
aller Dinge sein. 

5.2  
Der Ausverkauf der schönen Ganghäuser habe begonnen. 
Investoren aus Hamburg, Berlin, München etc. seien am Start, 
um die Häuser käuflich zu erwerben. Dann hätten diese eine 
nette Bleibe für ein paar Tage im Jahr. Ob das für das Gang-
leben positiv ist, bleibe abzuwarten. Derartige Fälle seien be-
reits eingetreten. 
Derzeit seien nunmehr gerichtliche Verfahren anhängig, die 
auch die Rechtmäßigkeit der bisherigen Vorgehensweise der 
Stadt überprüfen werden. 
Vor diesem Hintergrund sei es dringend geboten, keine weite-
ren „Fakten“ zu schaffen, sondern erst einmal den Ausgang 
dieser Eilverfahren abzuwarten. Alles andere würde nur unnö-
tige Kosten für die Stadt verursachen und die Verwaltung un-

Der Verwaltung liegen bisher keine Kenntnisse bezüglich eines 
„Ausverkaufs“ von Ganghäusern an Investoren aus anderen 
Städten zwecks Nutzung als Zweit- bzw. Nebenwohnung durch 
die neuen Eigentümer vor. Der Nutzung von Wohnungen als 
Zweitwohnungen begegnet die Hansestadt Lübeck bisher durch 
die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer. Soweit die Ausbrei-
tung von Zweit- und Nebenwohnungen in der Lübecker Altstadt 
weiter zunehmen sollte, wird die Hansestadt Lübeck prüfen, 
inwieweit auch andere planerischen Instrumente zur Ausschluss 
von Zweitwohnungen ergriffen werden können.  
Bezüglich der angeregten Aussetzung der Vollstreckung der 
beschiedenen Nutzungsuntersagungen für Ferienwohnungen in 
Gängen und Höfen sei hier angemerkt, dass ein Vollzug bis zur 
Entscheidung des Verwaltungsgerichtes Schleswig in dem 
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nötig belasten. 
Die Einwenderin sei als Saniererin von Ganghäusern nicht für 
die Schaffung der notwendigen Sozialwohnungen verantwort-
lich. Der aktuelle vorherrschende Quadratmeterpreis auf der 
Lübecker Altstadtinsel liege bei ca. 12-14 Euro. Zu diesem 
Kurs würden die Eigentümer die Häuser vermieten und keinen 
Raum für Sozialwohnungen schaffen! 
Sozialwohnungen zu bauen sei Aufgabe der Stadt und des 
Landes. Die Stadt möge Ihre Hausaufgaben machen! 
Sie habe ihre erledigt durch erheblichen Krafteinsatz über Jah-
re hinweg, den eine Sanierung von den Eigentümern verlangt, 
um ein marodes Gebäude wieder zum Leben zu erwecken.  
Man möge doch bitte darauf hinwirken, dass auch der über-
schaubare Bestand der Ganghäuser (in den letzten Monaten 
bereits deutlich reduzierte Anzahl) Bestandschutz erfährt. 

diesbezüglich durchgeführten Eilverfahren ausgesetzt wird. 
Die Konstruktion eines Zusammenhanges zwischen den aus-
gesprochenen Nutzungsuntersagungen für Ferienwohnungen in 
Ganghäusern und der Schaffung von Wohnungen im geförder-
ten Wohnungsbau ist nicht nachvollziehbar und insofern für die 
Entscheidung über die neue Erhaltungssatzung nicht relevant. 
Zu dem Vorschlag, auch für die Ferienwohnungen in Ganghäu-
sern einen Bestandsschutz zu schaffen, ist klarzustellen, dass 
ein solcher Bestandsschutz nicht durch die neue Satzung be-
gründet werden kann. Unter den Bestandsschutz können nur 
die Ferienwohnungen fallen, die bereits vorher genehmigt wa-
ren oder die im Falle der vorherigen Antragstellung hätten ge-
nehmigt werden müssen. 

Nr. 6 Rechtsanwaltskanzlei in Vertretung mehrerer Hauseigentümer  (Schreiben vom 27.09.2019) 

Die von Der Rechtsanwaltskanzlei vertretenen Mandanten 
sind Eigentümer von Grundstücken im Bereich der Altstadtin-
sel der Hansestadt Lübeck und daher unmittelbar Betroffene 
der angedachten Erhaltungssatzung. 
Zu dem ausliegenden Entwurf der Erhaltungssatzung wird 
angemerkt, dass eine Satzung, so sie denn auf der Basis des 
Entwurfes in Kraft gesetzt würde, rechtswidrig wäre. Die Be-
gründung, welche zur Satzung vorgelegt wurde, sei in weiten 
Teilen von ersichtlichen Rechtsirrtümern geprägt und beruhe 
überdies auf unzutreffenden tatsächlichen Annahmen. 
Im Einzelnen: 

Die vom Einwender vorgebrachten Argumente werden nachfol-
gend richtiggestellt bzw. widerlegt. 

Klarstellung und nicht 
berücksichtigen 

6.1  
Es werde verkannt, dass im Rahmen einer Erhaltungssatzung 
gemäß § 172 Abs. 1 Nr. 2 BauGB Erhaltensziel ist, die vor-
handene Struktur der Zusammensetzung der Bevölkerung zu 
schützen. Ziel sei es, die (erstmalige) Verdrängung zu verhin-
dern, weil sich aus dieser die städtebaulichen Auswirkungen 

Die Kritik an den angeblich fehlenden städtebaulichen Gründen 
für den Erlass einer Satzung der Zusammensetzung der Wohn-
bevölkerung für das Gebiet ist in mehrerlei Hinsicht unzutref-
fend. Im Einzelnen: 
Wie durch die durchgeführte Internetrecherche belegt wird, 
wurden im August 2019 rd. 280 Ferienwohnungen im Gebiet 
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ergeben können, die die Erhaltungssatzung verhindern soll. 
Notwendig seien insoweit besondere städtebauliche Gründe. 
Die besonderen Probleme, denen die Gemeinde mit der Sat-
zung begegnen wolle, müssten gerade darin ihre Ursache ha-
ben, dass in einem bestimmten Gebiet die Bevölkerungsstruk-
tur unter Änderungsdruck steht. 
Schon hiervon könne bezogen auf die Lübecker Altstadtinsel 
nicht ansatzweise die Rede sein. 
Dies ergebe sich schon aus den - ihre Richtigkeit unterstellten 
- Ausführungen zur Anzahl von Ferienwohnungen und der 
Anzahl der „eigentlich" vorhandenen Wohnungen und Haus-
halte. Ausgegangen werde in der Begründung von allein 280 
Ferienwohnungen, während zugleich konstatiert wird, dass es 
9.660 Wohnungen im Geltungsbereich der angedachten Sat-
zung gebe. Schon deshalb fehle es schon ersichtlich an den 
besonderen städtebaulich gebotenen Gründen für den Erlass 
der Satzung. Dies auch in Anbetracht des Umstandes, als 
dass die Satzung dann auch noch konstatierte, dass von den 
angegebenen 280 Ferienwohnungen 175 Ferienwohnungen 
„weiterhin für den Tourismus zur Verfügung stehen" sollen und 
werden.“ 
Es fehle somit schon ersichtlich an einem - zur Rechtmäßigkeit 
der Satzung notwendigen - Anlass für den Erlass einer Milieu-
schutzsatzung. Von einer zu befürchtenden Verdrängung der 
Wohnbevölkerung könne - und dies auch noch auf der Basis 
der Ausführungen in der Begründung zur Satzung - ersichtlich 
keine Rede sein. 

der Lübecker Altstadt angeboten. Die angebotenen Ferienwoh-
nungen befinden sich ausnahmslos in Altbauten (vor 1945 er-
richteten Gebäuden) und sind in der Regel durch Umnutzung 
von Wohnungen zu Ferienwohnungen entstanden. 
Auch wenn man die Anzahl der Ferienwohnungen im Verhältnis 
zur Gesamtzahl der in der Altstadt vorhandenen Wohnungen 
bei einem Anteil von annähernd 3 Prozent in Vergleich zu and-
ren Städten noch als gering einstufen mag, so hat der Verlust 
von eben 280 Wohnungen durch die Umwandlung in Ferien-
wohnungen inzwischen einen Umfang erreicht, dem eine städ-
tebaulich relevantes Gewicht nicht mehr abgesprochen werden 
kann. Vor allen zielt die Satzung auch darauf ab, weitere Um-
nutzungen zu unterbinden. Insbesondere die Umwandlung von 
Kleinwohnhäusern (Ein- oder Zweifamilienhäuser) in Ferien-
häuser wie auch die Umwandlung mehrerer Wohnungen in ei-
nem Mehrfamilienhaus in Ferienwohnungen wirken sich dabei 
gleichermaßen nachhaltig auf den Charakter der Innenstadt als 
Wohnstandort aus, da vorhandene Wohnungen verloren gehen 
und damit die Grundlage für die Zusammensetzung der Wohn-
bevölkerung dem Nachfragemarkt entzogen. 
Die zahlreichen neuen Anfragen von Grundstückseigentümern 
bezüglich beabsichtigter Umwandlungen von Wohnungen in 
Ferienwohnungen, die auch in den vergangenen Wochen und 
Monaten beim Bereich Stadtplanung und Bauordnung gestellt 
wurden, dokumentieren einen ungebrochenen Trend zur Nut-
zungsumwandlung in Ferienwohnungen. Nicht zuletzt steht 
auch das Engagement der von der Rechtsanwaltskanzlei vertre-
tenen Immobilienbesitzer für das weiterhin bestehende Interes-
se derselben an einer baurechtlich unbeschränkten Möglichkeit 
zur Umwandlung von weiteren Wohnungen in Ferienwohnun-
gen, denn nur dagegen wendet sich die neue Erhaltungssat-
zung.  
Die Umwandlung von Wohnungen in Ferienwohnungen oder 
andere gewerbliche Nutzungen nicht als Verdrängung der 
Wohnbevölkerung sehen zu wollen, erscheint befremdlich und 
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ist nicht nachvollziehbar. Insofern kann der vorgebrachten Kritik 
auch nicht gefolgt werden. 
In der Abwägung zwischen den privaten Belangen der Immobi-
lienbesitzer bezüglich einer weitgehend uneingeschränkten 
Nutzung der Immobilien und dem öffentlichen Interesse an der 
Erhaltung der Wohnfunktion der Lübecker Altstadt in ihrer heu-
tigen Ausprägung sollen die privaten Belange der Eigentümer 
zurückstehen. Dies ist insbesondere auch deshalb vertretbar, 
weil den Immobilieneigentümern auch künftig in der Regel hin-
reichend tragfähige Alternativen für eine wirtschaftliche Verwer-
tung ihrer Immobilien zur Verfügung stehen. 

6.2  
Zudem werde offenbar übersehen, dass städtebauliche Grün-
de vorliegen müssen, die für die konkrete Erhaltungssituation 
besonderes Gewicht haben. § 172 BauGB diene als boden-
rechtliche Vorschrift gerade nicht dem Schutz einzelner Mieter 
und auch nicht einem verkappten Mieterschutz. Sie könne 
insbesondere von der Gemeinde nicht dazu genutzt werden, 
der Wohnbevölkerung in bestimmten Quartieren im Ergebnis 
ein dauerndes Recht zum Wohnen zu sichern. 
Es gäbe keinen „Änderungsdruck" der Bevölkerungsstruktur 
durch Ferienwohnungsnutzungen. 

Richtig ist, dass städtebauliche Gründe als Grundlage für den 
Beschluss einer Erhaltungssatzung vorliegen müssen. Der Er-
haltungssatzung geht es aber auch nicht um den Schutz einzel-
ner Mieter, sondern dem Schutz des Wohnens unabhängig von 
seiner Ausprägung als Wohnen zur Miete oder Wohnen im Ei-
gentum. Auch zielt die neue Erhaltungssatzung für die Lübecker 
Altstadt nicht auf die Sicherung preisgünstiger Mieten, sondern 
ganz allgemein auf den Erhalt der vorhandenen Wohnnutzun-
gen, die in ihrer Gesamtheit den Charakter der Altstadt als 
Wohnstandort maßgeblich prägen. Der Erhalt vorhandener 
Wohnungen ist dabei maßgeblich Voraussetzung für den Erhalt 
der Zusammensetzung der Bevölkerungsstruktur, die durch die 
Umwandlung von Wohnen in Nichtwohnnutzungen einem Ver-
änderungsdruck unterliegt.  

Klarstellung und nicht 
berücksichtigen 

6.3  
Insofern wird auch angemerkt, dass es keineswegs richtig sei, 
wenn es in der Begründung zur Satzung heißt, dass „Ferien-
wohnungen in der jüngeren Vergangenheit stark zugenommen 
hätten und ein Ausmaß erreicht haben sollen, das den ur-
sprünglichen Charakter der Altstadt-Wohnquartiere spürbar 
beeinträchtigt". Bezeichnenderweise werde dies nicht durch 
ein einziges substantiiertes Beispiel belegt. 

Die Zunahme von Ferienwohnungen in der Altstadt in der jünge-
ren Vergangenheit kann nicht flächendeckend für die Altstadt 
anhand der Auswertung von Erhebungen belegt werden, da es 
mit Ausnahme der Auswertung für Gänge und Höfe aus 2013 
keine Erhebungen gab. Gleichwohl kann die stete Zunahme 
von Ferienwohnungen in der Altstadt, die durch Umwandlungen 
entstanden sind, sicherlich nicht  in Abrede gestellt werden. 
Schon der Vergleich der Kartierung aus 2013 mit den aktuellen 
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Erhebungen für die Gänge und Höfe zeigt an zahlreichen Stel-
len zuvor nicht bekannte Ferienwohnungen. Als Beispiele seien 
hier nur der Grüne Gang (Häuser 12 und 13) oder auch der 
hellgrüne Gang (Häuser 24 und 27) genannt.  
Inwieweit der städtebauliche Charakter der Wohnquartiere 
durch die Umwandlung von Wohnungen in Ferienwohnungen 
beeinträchtigt wird, kann nur unter Berücksichtigung der jeweili-
gen Lage der Ferienwohnungen und ihrer Häufung in einem 
Gebäude, einem Gang oder einem Straßenabschnitt beurteilt 
werden. Wie eine kartographische Auswertung der Lage der 
Ferienwohnungen zeigt, sind in nicht wenigen Lagen signifikan-
te Häufungen von Ferienwohnungen zu konstatieren, die in 
diesen Bereichen auch die städtebauliche Struktur des Wohn-
quartiers bzw. des jeweiligen Teilbereichs beeinträchtigen.  

6.4  
Vielmehr sei offensichtlich, dass diese Satzung allein auf poli-
tischen Erwägungen statt auf notwendigen objektiven beson-
deren städtebaulichen Gründen beruhe. 
Ferienwohnungsnutzungen würden auf der Lübecker Altstad-
tinsel seit Jahrzehnten stattfinden. Sie seien ein fester Be-
standteil des „Bildes" der Altstadtinsel und seiner ohnehin 
stark vom Tourismus geprägten Atmosphäre. Die Zusammen-
setzung der Bevölkerungsstruktur und insbesondere ihre Viel-
fältigkeit seien durch Ferienwohnungen ersichtlich nicht ge-
fährdet und überdies auch nicht mit „einem Verlust an Wohn-
raum" verbunden. 
Eine Vielzahl von Ferienwohnungen befänden sich in Objek-
ten, die vorher als „Sanierungsobjekte" leer standen bzw. nicht 
- und schon gar nicht nach notwendigen Standards heutiger 
Wohnverhältnisse - genutzt werden konnten. 

Jede Satzung wird von der Politik beschlossen und fußt mittel-
bar auf politischen Entscheidungen. Dass die Aufstellung auch 
dieser Satzung Ergebnis einer politischen Entscheidung ist, wird 
nicht in Frage gestellt,  denn letztlich entscheidet die Bürger-
schaft als politisches Gremium abschießend über die Satzung. 
Der Bestand von mittlerweile 280 Ferienwohnungen in der 
Lübecker Altstadt ist ein objektiv hinreichender städtebaulicher 
Grund für die Aufstellung der Erhaltungssatzung nach § 172 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB, da die bestehenden Ferienwoh-
nungen (fast) ausnahmslos durch die Umnutzung von Wohnun-
gen oder auch durch die Umnutzung von aufgrund der Sanie-
rungsbedürftigkeit zeitweise leerstehenden Wohnhäusern beru-
hen. Dass sich die vom Einwender ins Feld geführten Sanie-
rungsobjekte ebenso gut als Wohnhäuser sanieren ließen und 
lassen, zeigen die zahlreichen in der älteren und jüngeren Ver-
gangenheit sanierten Wohnhäuser, ohne dass hierdurch die 
vorherige Wohnnutzung hätte aufgegeben werden müssen.  

Klarstellung und nicht 
berücksichtigen 

6.5  
Nicht nachvollzogen werden könne auch die objektiv unzutref-

Die Ausführungen des Einwenders bezüglich angeblich objektiv 
nicht bestehender Störungen nachbarlicher Bezüge und poten-
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fende Erwägung, dass „nachbarschaftliche Bezüge und Ge-
meinschaften verloren" gegangen seien. Man frage sich, auf 
der Basis welcher notwendiger Untersuchungen entsprechen-
de Ausführungen getätigt werden. Zu vermuten sei, dass es 
sich hier ebenfalls allein um bloße - zur Begründung nicht her-
anzuziehende - politische Parolen ohne objektiven Hintergrund 
handelt. 
Das „Urlaubsverhalten" von Nutzern sei ebenfalls ersichtlich 
unzutreffend benannt. Es fehlt an notwendigen tatsächlichen 
objektiven Erhebungen. 
Vielmehr sei es objektiv so, dass sich gerade angesichts der 
jahrzehntelangen Praxis in einer Vielzahl von Fällen schon 
Freundschaften/insofern gewachsene Strukturen und Begeg-
nungsmöglichkeiten ergeben haben, die einem modernen 
Stadtleben gerade auch „in Vielfalt" entsprechen. 
Dies gerade vor dem Hintergrund der im Übrigen ersichtlich 
gewollten touristischen Struktur und touristischen Erschließung 
der Altstadtinsel. Störungen der Wohn- und Nachtruhe seien 
ebenfalls objektiv nicht gegeben und entstünden eher oder 
jedenfalls genauso durch „normale Mieter" bzw. sonstige ge-
wachsene und gewollte Nutzungen wie z.B. gastronomische 
Einrichtungen, die sich - stadtplanerisch gewollt – immer mehr 
„nach außen" entwickeln. Störungen der Wohn- und Nachtru-
he gingen nicht von Ferienwohnungsnutzern aus, sondern 
eher von der Vielzahl derjenigen – natürlich gewollten - Touris-
ten, die sich - meist in Gruppen - gerade in den Gängen in 
Führungen aufhalten. 

zieller Störungen der Wohn- und Nachtruhe durch die Nutzer 
von Ferienwohnungen dürfen insofern verwundern, als im Ge-
genzug mit dem Anspruch der Objektivität genau die umgekehr-
ten Tatbestände dargelegt werden. Eine derartige Schwarz-
Weiß-Darstellung erscheint wenig geeignet, die tatsächliche 
Situation zu beschreiben. So wird in der Begründung der Erhal-
tungssatzung Folgendes dargelegt: 
So gehen mit dem Verlust von Wohnungen in den Wohnquartie-
ren häufig nachbarschaftliche Bezüge und Gemeinschaften 
verloren, die aufgrund der räumlichen Nähe und häufig auch 
Enge das Wohnen in der Altstadt wesentlich prägen. Darüber 
hinaus sind die Tag-Nacht-Rhythmen und das Urlaubsverhalten 
der Touristen nicht immer mit den berechtigten Anforderungen 
der Anwohner vereinbar und sind für Letztere in vielen Fällen 
mit Störungen der Wohn- und Nachtruhe verbunden. 
Die Formulierungen zeigen doch deutlich, dass es beim Neben-
einander von Wohnen und Ferienwohnen gleichermaßen ge-
störte wie nicht beeinträchtigte Nachbarschaften sowie Störun-
gen der Wohn- und Nachtruhe wie auch deren Nichtvorhanden-
sein gibt. 
Unbestreitbar dürfte jedoch sein, dass der stetige Wechsel von 
Bewohnern auf Zeit verbunden mit einem phasenweise auch 
längeren temporären Leerstand nicht geeignet ist, Nachbar-
schaften entstehen zu lassen bzw. zu stärken. Diese lässt sich 
auch durch entsprechende Rückmeldungen zum Beispiel von 
Gangbewohnern dokumentieren. Mögliche Anfreundungen von 
Bewohnern und Feriengästen sollen dabei gar nicht in Abrede 
gestellt werden, unterscheiden sich jedoch deutlich von dauer-
haften Nachbarschaften. Auch die höhere Konfliktanfälligkeit 
der Tages- und Nachtrythmen von Feriengästen und Bewoh-
nern wird niemand wirklich bestreiten können, ohne dabei Feri-
engäste grundsätzlich als Störenfriede einstufen zu wollen. 
Aber auch dieses höhere Störpotential lässt sich durch entspre-
chende Beschwerden von Anwohnern belegen. 
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6.6  
Zudem sei die Begründung in rechtlicher Hinsicht insofern ver-
fehlt, als dass es als gegeben angesehen wird, dass Ferien-
wohnungsnutzungen „nicht genehmigungsfähig" gewesen sei-
en oder sind, „weil sie gegen geltendes Bauplanungs-/oder 
Erhaltungsrecht" verstoßen. Dies sei zum einen nicht nur 
sachlich unzutreffend, sondern sogar ersichtlich rechtsfehler-
haft deshalb, weil mit diesen weitläufigen Ausführungen offen-
bar Gründe als Anlass für den Erlass der Satzung herangezo-
gen werden, die einen Anlass bilden dürfen. 

Die Stadt geht – wie in der Begründung zur Erhaltungssatzung 
dargelegt – von der Nichtgenehmigungsfähigkeit von rd. 100 
Ferienwohnungen in der Lübecker Altstadt aus. 
Der Umgang mit den nichtgenehmigungsfähigen Nutzungen 
erfolgt unabhängig von der Aufstellung dieser Satzung.  
Die Ausführungen in der Begründung zur Nichtgenehmigungs-
fähigkeit von Ferienwohnungen in Kleinwohnhäusern im Allge-
meinen (aufgrund der geltenden Erhaltungssatzung) wie in 
Gängen und Höfen in Besonderem (aufgrund der geltenden 
Erhaltungsatzung und der Lage in einem reinen Wohngebiet) 
dienen ausschließlich der Herleitung des Umfanges der Ferien-
wohnungen (ca. 175), die auch nach Inkrafttreten der neuen 
Erhaltungssatzung im Rahmen des Bestandsschutzes weiterhin 
betrieben werden dürfen.  
Diese Herleitung ist insofern relevant, als dass mit Beschluss 
über die neue Erhaltungssatzung der Bestand an Ferienwoh-
nungen nicht auf Null sinkt. Es werden auch weiterhin Ferien-
wohnungen in der Altstadt in einem Umfang vorhanden sein, die 
dem Tourismus im Allgemeinen wie auch dem breiten Angebot 
unterschiedlicher Beherbergungsmöglichkeiten im Besonderen 
zu Gute kommen. 

Klarstellung und nicht 
berücksichtigen 

6.7  
Zudem fehle es an den - gerade im Fall von Milieuschutzsat-
zungen – erforderlichen Untersuchungen über die Bevölke-
rungsstruktur und die sich aus der Veränderung der Zusam-
mensetzung der Bevölkerung ergebenden städtebaulichen 
Auswirkungen. 
Entsprechende - vorliegend gar nicht erhobene - Datenbe-
stände müssten Aufschluss geben über Umfang und Wahr-
scheinlichkeit der voraussichtlichen Vornahme baulicher Vor-
haben und Rechtsvorgänge, die geeignet sind, einen Struk-
turwandel auszulösen, sowie über die aufgrund der Durchfüh-
rung dieser Vorhaben auftretenden Änderungen in der Zu-
sammensetzung der Wohnbevölkerung, sowie insbesondere 

Nach den einschlägigen Kommentaren zum BauGB bedarf es 
für die Aufstellung einer Satzung zur Erhaltung der Zusammen-
setzung der Wohnbevölkerung nicht zwingend einer spezifi-
schen Zusammensetzung der Bevölkerungsstruktur, die durch 
umfangreiche Analysen zu belegen sind. Vielmehr reicht das 
Vorhandensein einer intakten Bevölkerungsstruktur aus, wie sie 
in der Lübecker Altstadt mit einer bunten Mischung von Woh-
nungseigentümern und Mietern unterschiedlicher sozialer 
Schichten zweifelsohne vorhanden ist. Daten zur Zusammen-
setzung der Bevölkerungsstruktur werden in Kapitel 2.1 der 
Begründung dargelegt. Eine darüber hinausgehenden dezidier-
ten Untersuchung für den gesamten Altstadtbereich bedarf es 
hierzu nicht. Das Vorhandensein einer gemischten Bevölke-
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auch den sich hieraus ergebenden städtebaulichen Folgen 
bzw. Auswirkungen. 
 
Die Gemeinde habe bei Aufstellung der Satzung konkret zu 
bestimmen, wie sich die zu schützende Wohnbevölkerung 
zusammensetzt. Hieran fehle es ebenso wie an der notwendi-
gen Prognose darüber, dass ohne den Erlass der sozialen 
Erhaltungssatzung im Erhaltungsgebiet die abstrakte Gefahr 
besteht, dass infolge baulicher Maßnahmen eine unerwünsch-
te Veränderung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung 
eintritt und diese Veränderung zu negativen städtebaulichen 
Folgen führt. Eine notwendige repräsentative Erhebung über 
die im vorgesehenen Erhaltungsgebiet vorhandene Wohnbe-
völkerung fehle. 

rungsstruktur wird beispielhaft auch durch Erfahrungen aus den 
zahlreichen Sanierungsgebieten belegt.  
Die Verbreitung von Ferienwohnungen führt dazu, dass die 
Wohnbevölkerung dort verdrängt wird. Angesichts der mit Feri-
enwohnungen verbundenen Gewinnmöglichkeiten können Mie-
ter „nicht mehr mithalten“ und Vermieter/Eigentümer wechseln 
wegen der höheren Gewinnerwartungen ihre Nutzung aus. Da-
zu kommt es zunehmend zu einer Verödung der Innenstadt und 
zu einer geringeren Ausnutzung der vorhandenen Infrastruktur. 
Dabei ist es nicht erforderlich, dass bereits der einzelne Um-
wandlungsantrag zu einer messbaren Auswirkung führt, son-
dern dass sie geeignet ist, eine Verdrängungsgefahr auszulö-
sen (vgl. Battis BauGB § 172 Anm. 91 m.w.N.) 

6.8  
Erst recht zu beanstanden sei die Ausführungen dahingehend, 
dass die Erhaltungssatzung deshalb erlassen werden solle, 
weil für sonstige - an sich gebotene - planungsrechtliche Steu-
erungsmöglichkeiten Zeit und Personal fehle! 
Insofern „entlarvend" sei es dann auch, wenn es - eben er-
sichtlich unzutreffend - heiße, dass es Ziel der Erhaltungssat-
zung sein soll, Ferienwohnungen zu steuern. Dies ist eben 
gerade kein Kriterium, das Anlass sein kann zum Erlass einer 
Milieuschutzsatzung. 

Die in der Begründung zur Auslegung dargelegten Gründe, wa-
rum von dem Instrument des Bebauungsplans hier kein Ge-
brauch gemacht wird, werden vom Einwender nur unzureichend 
aufgeführt. Neben dem personell nicht leistbaren Aufwand, den 
die Aufstellung und Änderung zahlreicher Bebauungspläne 
nach sich ziehen würde, werden auch planungssystematische 
Gründe genannt (u.a. keine Festsetzbarkeit von Quoten, keine 
auf die Regelung von Ferienwohnungen beschränkte Festset-
zungsmöglichkeit …), die gegen die Aufstellung von Bebau-
ungsplänen führen. 
Keineswegs ist aber der erhebliche Zeit- und Personalaufwand 
von Bebauungsplänen quasi als „Notnagel“ Anlass für die Wahl 
des Planungsinstrumentes der Erhaltungssatzung. In diesem 
Zusammenhang sei auch darauf hingewiesen, dass die Erhal-
tungssatzung vom schleswig-holsteinischen Innenministerium 
als geeignetes Planungsinstrument zur Begrenzung der Um-
wandlungen von Wohnungen in Ferienwohnungen empfohlen 
wurde. 

Klarstellung und nicht 
berücksichtigen 

6.9  
Grundlegend bleibe auch festzuhalten, dass es an der allein 

In der Abwägung sind die privaten und öffentlichen Belange 
gegeneinander und untereiner abzuwägen. Der Prüf- und Ab-
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aus rechtsstaatlichen Gründen erforderlichen Abwägung zwi-
schen öffentlichen und privaten Belangen fehlt. 

wägungsbericht stellt einen wesentlichen Baustein der Abwä-
gung dar. Darüber hinaus sind aber auch andere Interessen 
und Belange in die Abwägung einzustellen, die nicht ausdrück-
lich in den durchgeführten Beteiligungsverfahren vorgebracht 
werden.  
So sind neben den Belangen der Immobilieneigentümer sind 
auch die privaten Belange der in der Altstadt lebenden Bewoh-
ner zu berücksichtigen, auch wenn sich diese erfahrungsgemäß 
weniger in den Beteiligungsverfahren äußern. Diese Belange 
finden zum Beispiel in den Anforderungen an den Erhalt und die 
Stärkung von Nachbarschaften sowie an einem weitgehend 
störungsarmen Nebeneinander von Wohn- und Nichtwohnnut-
zungen ihren Ausdruck. 
In der Abwägung zwischen den privaten Belangen der Immobi-
lienbesitzer und dem öffentlichen Interesse an der Erhaltung der 
Wohnfunktion der Lübecker Altstadt in ihrer heutigen Ausprä-
gung und den vorgenannte Belangen der Bewohner sollen die 
privaten Belange der Eigentümer, soweit sie sich auf eine weit-
gehend uneingeschränkte Nutzung der Immobilien beziehen, 
zurückstehen. Dies ist insbesondere auch deshalb vertretbar, 
weil den Immobilieneigentümern auch künftig in der Regel hin-
reichend tragfähige Alternativen für eine wirtschaftliche Verwer-
tung ihrer Immobilien zur Verfügung stehen. 

 
Aufgestellt: Lübeck, den 27. November 2019 
Hansestadt Lübeck, Bereich Stadtplanung und Bauordnung, Abt. 5.610.4 / Bre 
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Satzung der Hansestadt Lübeck  

 

zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung  

gemäß § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Baugesetzbuches  

für das Gebiet der Lübecker Altstadt vom… 

 

Fassung zum Satzungsbeschluss 

Stand:  27. November 2019 

 

Auf Grund von § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) und des § 4 der Gemeindeord-

nung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. S. 57), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 4. Januar 2018 (GVOBl. S. 6), wird nach Beschlussfassung der 

Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck vom ………….……...... folgende Satzung erlassen: 

 

§ 1 

Räumlicher Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich der Satzung umfasst das Gebiet der Lübecker Altstadtinsel zwischen 

den Wasserläufen der Kanal-Trave im Osten und der Stadt-Trave im Westen. Der Geltungs-

bereich der Satzung ist in dem als Anlage beigefügten Plan dargestellt, der Bestandteil der 

Satzung ist. 

 

§ 2 

Erhaltungsgrund, Genehmigungsvorbehalt und Versagungsgründe  

(1) Zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung bedürfen der Rückbau, 

die Änderung sowie die Nutzungsänderung von baulichen Anlagen im Geltungsbereich 

dieser Satzung der Genehmigung nach § 172 BauGB, wenn davon Wohnungen betrof-

fen sind. Die Genehmigungspflicht gilt nicht für Instandsetzungs- und Modernisie-

rungsmaßnahmen, die gemäß Landesbauordnung verfahrensfrei gestellt sind. Keine 

Genehmigungspflicht besteht zudem, wenn neuer oder zusätzlicher Wohnraum ge-

schaffen wird. 

 

(2) Die Genehmigung darf nur versagt werden, um die Zusammensetzung der Wohnbe-

völkerung zu erhalten. 

TOP 5.1

80 von 107 in Zusammenstellung



Satzung zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung für das Gebiet der Lübecker Altstadt 
Fassung zum Satzungsbeschluss  /  Stand:  27.11.2019 

2

§ 3 

Zuständigkeit 

(1) Die nach dieser Satzung erforderliche Genehmigung erteilt die Baugenehmigungsbe-

hörde der Hansestadt Lübeck, wenn für das Vorhaben eine baurechtliche Genehmi-

gung erforderlich ist, mit dieser.  

 

(2) Ist keine baurechtliche Genehmigung erforderlich, wird die aufgrund dieser Satzung 

dennoch notwendige Genehmigung auf Antrag durch die Hansestadt Lübeck als Ge-

meinde erteilt. 

 

§ 4 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 213 Abs. 1 Nr. 4 BauGB handelt, wer entgegen § 2 

Abs. 1 eine bauliche Anlage im Geltungsbereich dieser Satzung ohne Genehmigung 

rückbaut oder ändert.  

 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 213 Abs. 3 BauGB mit einer Geldbuße bis zu 

30.000 € geahndet werden.  

 

§ 5 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Sinne des § 172 Abs. 1 i.V.m. 

§ 16 Abs. 2 Satz 2 BauGB in Kraft. 

 

 

 

Lübeck, den …. 

 
Der Bürgermeister 
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Geltungsbereich der Satzung zur Erhaltung der Zusammensetzung 
der Wohnbevölkerung für das Gebiet der Lübecker Altstadt
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Begründung der  
Satzung zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung  

gemäß § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Baugesetzbuches  
für das Gebiet der Lübecker Altstadt  

 
Fassung zum Satzungsbeschluss 

Stand:  27. November 2019 
 

1. Einleitung 

1.1 Räumlicher Geltungsbereich  

Der Geltungsbereich der Satzung umfasst das Gebiet der Lübecker Altstadtinsel zwischen 
den Wasserläufen der Kanal-Trave im Osten und der Stadt-Trave im Westen. Er ist damit 
identisch mit dem Geltungsbereich der geltenden Satzung über die Erhaltung baulicher An-
lagen im Stadtteil Innenstadt (Gebiet Altstadt) vom 28.02.1979, mit Änderungen vom 
03.06.1988. 

Der Geltungsbereich schließt neben den Wohnquartieren der Lübecker Altstadtinsel, die 
mehr als 80 % der Fläche der Altstadtinsel einnehmen, auch die Bereiche des Hauptversor-
gungszentrums mit ein, deren Nutzungsstruktur vor allem durch Einzelhandels- und Dienst-
leistungsnutzungen geprägt wird. Die Einbeziehung dieser Bereiche ist folgerichtig, weil auch 
in den Geschäftsstraßen in den Obergeschossen oftmals gewohnt wird und der Erhalt dieser 
Wohnungen ebenso zum Schutz des Wohnens beiträgt. Zudem liegt die Wohnnutzung auch 
im Interesse einer zu Abend- und Nachtzeiten belebten Innenstadt. Darüber hinaus ist der 
Übergang zwischen den Hauptgeschäftslagen und den angrenzenden Wohnquartieren flie-
ßend und aufgrund der Mischung von Läden in den Erdgeschossen sowie Büros und Woh-
nungen in den Obergeschossen in einer Reihe von Straßenzügen nicht abgrenzbar. 

1.2 Anlass und Erfordernis der Aufstellung einer neuen Erhaltungssatzung nach 
§ 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB 

Anlass für die Aufstellung einer neuen Erhaltungssatzung nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
BauGB ist der Beschluss der Bürgerschaft vom 30.08.2018 zur Begrenzung von Ferienwoh-
nungen im Bereich der Lübecker Altstadt (VO/2018/06371). Der Beschluss hat zum Ziel, die 
Zweckentfremdung von Wohnungen durch die Umwandlung in Ferienwohnungen wirkungs-
voll zu beschränken. Der Beschluss sieht u.a. vor:  

- eine Satzung zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung für das Ge-
biet der Altstadt aufzustellen, um Ferienwohnungen in den Wohnquartieren rechtssi-
cher steuern zu können sowie 

- Anträge auf Genehmigung von Ferienwohnungen bis zum Inkrafttreten der Satzung zu-
rückzustellen.  

Die Aufstellung einer Satzung zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung 
ist erforderlich, weil der Verlust von Wohnnutzungen in der Lübecker Altstadt durch die Um-
wandlung in Ferienwohnungen in der jüngeren Vergangenheit stark zugenommen und inzwi-
schen ein Ausmaß erreicht hat, das den Charakter der Altstadt-Wohnquartiere beeinträchtigt. 
Wie die im August 2018 durchgeführten Erhebungen zeigen, wurden in der Lübecker Altstadt 
im August 2018 rund 280 Ferienwohnungen auf Internetplattformen angeboten. Diese Ent-
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wicklung zu Lasten des Wohnens scheint ungebrochen und wird sich auch in den nächsten 
Jahren fortsetzen, sofern die Stadt nicht gegensteuert. 

Die bisher für die Lübecker Altstadt geltende Erhaltungssatzung zielt bezüglich der Erhaltung 
der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung ausschließlich auf den Erhalt von Ein- und 
Zweifamilienhäusern ab und bietet nur einen begrenzten Schutz vor Umwandlungen (siehe 
2.4).  

Um den Charakter der Altstadt als Wohnstandort für dort lebende Bewohner zu wahren und 
Wohnungen und Bewohner vor einer Verdrängung durch gewerbliche Nutzungen wie Feri-
enwohnungen, Büros und andere Räume für freie Berufe oder sonstigen gewerblichen Nut-
zungen zu schützen, ist die Aufstellung einer neuen, eigenständigen Satzung zur Erhaltung 
der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung nach § 172 Abs. 1 Nr. 2 BauGB erforderlich.  

2. Ausgangssituation 

2.1 Altstadtwohnquartiere und Zusammensetzung der Wohnbevölkerung 

Die Altstadt als Wohnstandort 

Neben der oberzentralen Funktion der Innenstadt als Hauptgeschäftszentrum ist sie mit ca. 
14.100 Einwohnern in rund 9.660 Haushalten/Wohnungen 1 zugleich ein bedeutender Wohn-
standort. So haben insbesondere die auf der Altstadtinsel gelegenen Quartiere bis heute 
ihren Charakter als Wohnquartiere wahren können und weisen aufgrund der überwiegenden 
Altbausubstanz eine eigene städtebauliche Qualität und Identität auf, die es zu erhalten gilt. 

Bevölkerungsstruktur 

Für die Aufstellung einer Satzung zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölke-
rung bedarf es keiner spezifischen Zusammensetzung der Bevölkerungsstruktur; vielmehr 
reicht das Vorhandensein einer intakten Bevölkerungsstruktur aus, wie sie in der Lübecker 
Altstadt vorzufinden ist.  

96 % der Altstadtbewohner sind mit alleinigem Wohnsitz bzw. Hauptwohnsitz gemeldet und 
haben somit ihren Lebensmittelpunkt in der Lübecker Altstadt. Auch wenn der Anteil der mit 
Nebenwohnsitz gemeldeten Einwohner mit 3,8 % über dem Lübecker Durchschnitt von 3,3 
liegt, kann hier von einer sehr ortsgebundenen Bevölkerungsstruktur ausgegangen werden 
(zum Vergleich: in Travemünde liegt der Nebenwohnungsanteil bei 8,8 %).  

Aufgrund der differenzierten Bebauungsstruktur mit Kleinwohnhäusern bis hin zu großen 
Mehrfamilienhäusern unterschiedlichen Baualters und unterschiedlicher Ausstattungs- und 
Modernisierungsstandards sowie einer Mischung von Miet- und Eigentumswohnungen kann 
von einer sozialstrukturell breit gefächerten Bevölkerungsstruktur ausgegangen werden. 
Neben der Tatsache, dass in der Innenstadt 70 % der Haushalte Einpersonenhaushalte sind 
und damit fast jeder zweite Altstadt-Bewohner in Single-Haushalten lebt, ist die Altstadt im 
Zuge zahlreicher Sanierungsmaßnahmen, die in den letzten Jahrzehnten durchgeführt wur-
den, auch wieder ein attraktiver Wohnstandort für Familien geworden. Insbesondere in den 
bisher nicht sanierten bzw. nicht modernisierten Altbauwohnungen (häufig Dachgeschoss-

                                                 
1
  Quelle: Einwohnermelderegister,  Stand: 31.12.2018. Der Stadtteil Innenstadt umfasst dabei neben der Altstadtinsel auch 

die nördlich und die mittlere Wallhalbinsel sowie die Blöcke an der Wallstraße. Neben den 14.070 mit alleinigem Wohnsitz 
bzw. mit Hauptwohnsitz gemeldeten Einwohnern, weist die amtliche Statistik für die Innenstadt weitere 560 mit Neben-
wohnsitz gemeldete Personen aus, die jedoch nicht zwingend einen eigenen Haushalt bilden bzw. eine eigene Wohnung 
bewohnen müssen. 
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wohnungen) wohnen nach wie vor auch Studenten, die zudem häufig auf preisgünstigen 
Wohnraum angewiesen sind.  

Insgesamt kann für die Lübecker Altstadt somit von einer vielfältigen und intakten Bevölke-
rungsstruktur ausgegangen werden, die es in ihrem Umfang zu erhalten gilt. 

2.2 Verdrängung von Dauerwohnen durch Ferienwohnen in der Lübecker Altstadt 

Bisherige Entwicklung 

In den vergangenen Jahren sind in der Lübecker Altstadt zahlreiche Ferienwohnungen ent-
standen. In den meisten Fällen war diese Entwicklung mit der Umnutzung von Wohnungen 
im Bestand verbunden und ging damit mit einem Verlust an Wohnraum in der Lübecker Alt-
stadt einher.  

Nach Auswertung der Bestandserhebung vom August 2018 gibt es derzeit ca. 280 Ferien-
wohnungen und 30 Gästezimmer auf der Lübecker Altstadtinsel. Rund 100 Ferienwohnun-
gen befinden sich dabei in Kleinwohnhäusern (Ein- bis Zweifamilienhäuser im Sinne der gel-
tenden Erhaltungssatzung; s.u.), von denen etwas mehr als die Hälfte in Gängen und Höfen 
der Lübecker Altstadt liegen. Die Ferienwohnungen sind dabei in der Regel durch die Um-
wandlung von Dauerwohnungen entstanden. Diese Entwicklung hat in den letzten  Jahren 
zugenommen und es ist davon auszugehen, dass sie sich in den nächsten Jahren noch fort-
setzen würde, sofern die Stadt hier nicht gegensteuert. 

Neben dem Verlust von Wohnraum hat die Umnutzung von Wohnungen in Ferienwohnungen 
in der Lübecker Altstadt auch konkrete städtebauliche Auswirkungen. So gehen mit dem 
Verlust von Wohnungen in den Wohnquartieren häufig nachbarschaftliche Bezüge und Ge-
meinschaften verloren, die aufgrund der räumlichen Nähe und häufig auch Enge das Woh-
nen in der Altstadt wesentlich prägen. Darüber hinaus sind die Tag-Nacht-Rhythmen und das 
Urlaubsverhalten der Touristen nicht immer mit den berechtigten Anforderungen der Anwoh-
ner vereinbar und sind für Letztere in vielen Fällen mit Störungen der Wohn- und Nachtruhe 
verbunden. 

Bereits eingeleitete Maßnahmen zur Rückführung von Ferienwohnungen in Wohnungen 

Nahezu alle in der Altstadt vorhandenen Ferienwohnungen sind durch ungenehmigte Um-
nutzung vorheriger Wohnnutzungen entstanden und somit formell illegal. Von den rund 280 
ermittelten Ferienwohnungen sind jedoch nur rund 100 Ferienwohnungen auch materiell-
rechtlich unzulässig, d.h. sie wären auch bei einer Beantragung der Umnutzung vor der Ein-
leitung des Aufstellungsverfahrens für diese Satzung nicht genehmigungsfähig gewesen, 
weil sie gegen geltendes Bauplanungs- und/oder Erhaltungsrecht verstoßen. 

Die in den Gängen und Höfen vorhandenen Ferienwohnungen verstoßen dabei sowohl ge-
gen geltendes Baurecht (zur Unzulässigkeit von Ferienwohnungen in reinen Wohngebieten 
siehe 2.3), als auch gegen die Bestimmungen der geltenden Erhaltungssatzung (siehe 2.4). 
Zur Widerherstellung des städtebaulich besonderen Charakters der Gänge und Höfe als 
reine Wohngebiete hat die Bauaufsichtsbehörde Nutzungsuntersagungen für die betreffen-
den Ferienwohnungen angeordnet.  

Gegen die Bestimmungen der geltenden Erhaltungssatzung verstoßen auch die Ferienwoh-
nungen in Ein- und Zweifamilienhäusern außerhalb von Gängen und Höfen. Sie sind damit 
materiell-rechtlich unzulässig, sofern die Umnutzung nicht nachweislich bereits vor Inkrafttre-
ten der Satzung im April 1979 erfolgte. Nach derzeitigem Kenntnisstand trifft dies auf rd. 50 
Ferienwohnungen in Kleinwohnhäuser im Sinne der Erhaltungssatzung zu. Mit dem Ziel ei-
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ner Gleichbehandlung mit den Ferienwohnungen in Gängen und Höfen sollen auch hier Nut-
zungsuntersagungen ausgesprochen werden. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass die Anordnung von Nutzungsuntersagungen für Ferienwohnungen in Kleinwohnhäu-
sern unabhängig von der Aufstellung einer neuen Satzung zur Erhaltung der Zusammenset-
zung der Wohnbevölkerung für das Gebiet der Lübecker Altstadt erfolgt und allein auf dem 
Vollzug geltenden Bauplanungs- und Erhaltungsrechts beruht.  

Fortbestand von Ferienwohnungen in der Lübecker Altstadt 

Nach Vollzug der Nutzungsuntersagungen können auf der Lübecker Altstadtinsel ca. 175 
bereits vorhandene Ferienwohnungen weiterhin genutzt werden, da sie Bestandsschutz ge-
nießen. Dieser Bestandschutz wird durch die Aufstellung der neuen Erhaltungssatzung nicht 
aufgehoben, da die Satzung nur die Umwandlung weiterer Wohnungen zu Ferienwohnungen 
ausschließen kann.  

2.3 Bauplanungsrechtliche (Un-)Zulässigkeit von Ferienwohnungen 

Baurechtliche Definition von Ferienwohnungen und ihre baugebietsabhängige Zulässigkeit  

Die Umnutzungen von Wohnungen in Ferienwohnungen sind bauplanungsrechtlich Vorha-
ben im Sinne des Baugesetzbuches (§ 29 BauGB) und bedürfen als solche der Genehmi-
gung. 

In der Baugenehmigungspraxis wurden Ferienwohnungen seit jeher als gewerbliche Nutzun-
gen oder unter bestimmten Voraussetzungen auch als Beherbergungsbetriebe angesehen. 
Diese Einordnung wurde vom Gesetzgeber 2017 klargestellt. Die Nutzungsart Ferienwoh-
nung ist seither in der Baunutzungsverordnung baurechtlich eindeutig definiert. Gemäß § 
13a BauNVO sind Ferienwohnungen „Räume oder Gebäude, die einem ständig wechseln-
den Kreis von Gästen gegen Entgelt vorübergehend zur Unterkunft zur Verfügung gestellt 
werden und die zur Begründung einer eigenen Häuslichkeit geeignet und bestimmt sind.“ § 
13a BauNVO führt darüber hinaus aus, dass Ferienwohnungen in der Regel als Gewerbebe-
triebe anzusehen und als solche in reinen Wohngebieten unzulässig. In allgemeinen Wohn-
gebieten sind Ferienwohnungen als Gewerbebetriebe ausnahmsweise zulassungsfähig so-
wie in besonderen Wohngebieten, Mischgebieten und Kerngebieten allgemein zulässig , 
soweit in Bebauungsplänen keine abweichenden Regelungen hierzu getroffen werden.  

Abweichend hiervon können Ferienwohnungen, die sich auf Teile eines Gebäudes beschrän-
ken, auch als Betriebe des Beherbergungsgewerbes angesehen werden, auch wenn die für 
das Beherbergungsgewerbe ansonsten typischen Serviceleistungen nicht angeboten wer-
den. Die Nutzungsart Beherbergungsbetrieb kann dabei in der Regel dann angenommen 
werden, wenn sich die Ferienwohnungsnutzung gegenüber der Hauptnutzung baulich unter-
ordnet. Als untergeordnete Teilnutzungen eines Gebäudes können Ferienwohnungen als 
kleine Betriebe des Beherbergungsgewerbes ausnahmsweise auch in reinen Wohngebieten 
zugelassen werden, sofern Bebauungspläne dies nicht ausdrücklich ausschließen. 

Baurechtliche Genehmigungspflicht 

Nach der Landesbauordnung (LBO) kann die Genehmigungspflicht für die bauliche Ände-
rung und für die Nutzungsänderung von Gebäuden im Geltungsbereich eines Bebauungs-
plans unter bestimmten Voraussetzungen entfallen. Gemäß § 68 Abs. 1 und 2 der Landes-
bauordnung (LBO) sind die bauliche Änderung und die Nutzungsänderung von zweige-
schossigen und ggf. auch von dreigeschossigen Gebäuden (unter der Voraussetzung, dass 
die Fußbodenoberkante des obersten Aufenthaltsraumes nicht mehr als 7 m über der festge-
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legten Geländeoberfläche liegt) von der Baugenehmigungspflicht freigestellt, sofern das Vor-
haben den Festsetzungen des betreffenden Bebauungsplans nicht widerspricht. Dabei ist ein 
Widerspruch zu den Festsetzungen eines Bebauungsplans jedoch bereits dann gegeben, 
wenn die beantragte Nutzung nicht allgemein zulässig ist, sondern nur ausnahmsweise zu-
gelassen werden kann. In festgesetzten allgemeinen und reinen Wohngebieten nach den §§ 
3 und 4 BauNVO, in denen Ferienwohnungen nur ausnahmsweise zugelassen werden kön-
nen (siehe oben), ist eine Genehmigungsfreistellung nach § 68 LBO somit regelmäßig nicht 
gegeben, da eine Ausnahme von den Festsetzungen des Bebauungsplans beantragt werden 
muss. Anders verhält es sich in festgesetzten besonderen Wohngebieten, Mischgebieten 
und Kerngebieten, in denen Ferienwohnungen als Gewerbebetriebe allgemein zulässig sind. 

Prüfung der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit von Ferienwohnungen im Geltungsbereich 
von Bebauungsplänen 

Bauplanungsrechtlich ist die Zulässigkeit des Vorhabens „Nutzungsänderung in eine Ferien-
wohnung“ bei Vorliegen eines Bebauungsplans auf der Grundlage von § 30 BauGB unter 
Berücksichtigung der im Bebauungsplan festgesetzten Baugebietskategorie zu beurteilen. 
Für die Lübecker Altstadt gelten bisher 16 Bebauungspläne. Die mit Bebauungsplänen über-
planten Teile des Altstadtgebietes betreffen dabei vor allem die Hauptgeschäftslagen beider-
seits von Breite Straße, Sandstraße, Königstraße, Holstenstraße, Beckergrube, Mühlenstra-
ße und Wahmstraße, die aufgrund ihrer Bedeutung für den Einzelhandel vor allem als Kern-
gebiete (MK) gemäß § 7 BauNVO bzw. als Mischgebiete (MI) gemäß § 6 BauNVO festge-
setzt sind. Da in den betreffenden Bebauungsplänen keine Spezifikationen im Hinblick auf 
die Zulässigkeit von Gewerbebetrieben vorgenommen werden, sind Ferienwohnungen dort 
als gewerbliche Nutzungen regelmäßig zulässig. Die außerhalb der Geschäftslagen gelege-
nen und mit einem Bebauungsplan überplanten Gebiete wurden teilweise als besondere 
Wohngebiete (WB) gemäß § 4a BauNVO, teilweise als allgemeine Wohngebiete (WA) ge-
mäß § 4 BauNVO, in Einzelfällen auch als reine Wohngebiete (WR) gemäß § 3 BauNVO 
überplant.  

… und in sonstigen Bereichen ohne Bebauungsplan 

In den übrigen Altstadtlagen (ohne Bebauungsplan) richtet sich die planungsrechtliche Zu-
lässigkeit von Ferienwohnungen gemäß § 34 BauGB nach dem so genannten Einfügekriteri-
um, d.h. die Ferienwohnungen müssen sich hinsichtlich der Nutzungsart in die Eigenart der 
näheren Umgebung einfügen. Dabei sind in der Regel die Baugebietskategorien der Baunut-
zungsverordnung zugrunde zu legen. Die Wohnquartiersstraßen entsprechen in der Regel 
allgemeinen Wohngebieten nach § 4 BauNVO, in denen Ferienwohnungen ausnahmsweise 
zugelassen werden können und im Rahmen des Gebietscharakters i.d.R. auch zugelassen 
werden müssen. Ausschließlich wohngenutzte Straßenabschnitte entsprechen hingegen 
reinen Wohngebieten nach § 3 BauNVO, sodass Ferienwohnungen hier nur ausnahmsweise 
als untergeordnete Teilnutzungen von Gebäuden zugelassen werden können. Gleiches gilt 
für die ausschließlich wohngenutzten Gänge und Höfe. 

Da gewerbliche Nutzungen (gleich welcher Art) in den Baublöcken abseits des Hauptge-
schäftszentrums allenfalls eine untergeordnete Rolle einnehmen, ist der Baugebietstypus 
des Mischgebietes nach § 6 BauNVO (mit der Regelzulässigkeit von Ferienwohnungen als 
Gewerbebetriebe) in den Wohnquartieren der Lübecker Altstadt regelmäßig nicht gegeben.  

Sofern bei der Beurteilung nach § 34 BauGB die Eigenart der näheren Umgebung keinem 
Baugebiet nach BauNVO entspricht, ist im Einzelfall das Einfügen in die vorhandene Nut-
zungsmischung zu beurteilen. Ob solche Nutzungskonstellationen im Gebiet der Lübecker 
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Altstadt vorzufinden sind und ob in diesen so genannten Gemengelagen Ferienwohnungen 
zulässig sind, kann nur im Einzelfall beurteilt werden.  

2.4 Erhaltungsrechtliche Genehmigungspflicht nach geltender Erhaltungssatzung 

Über die Prüfung der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit von Ferienwohnungen nach § 30 
oder § 34 BauGB hinaus besteht für Vorhaben im Gebiet der Lübecker Altstadt bereits heute 
aufgrund der geltenden Erhaltungssatzung eine eigenständige erhaltungsrechtliche Prüf- und 
Genehmigungspflicht. Ein Vorhaben kann somit baurechtlich nur dann genehmigt werden, 
wenn es planungsrechtlich nach den §§ 30 oder 34 BauGB und erhaltungsrechtlich in An-
wendung der Erhaltungssatzung gemäß § 172 BauGB zulässig ist. 

Die für das Gebiet der Lübecker Altstadt bestehende Erhaltungsatzung gilt seit April 1979. 
Die Satzung über die Erhaltung baulicher Anlagen im Stadtteil Innenstadt (Gebiet Altstadt) 
vom 28.02.1979, mit Änderungen vom 03.06.1988, ist zugleich eine Satzung zur Erhaltung 
der städtebaulichen Eigenart des Gebietes aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt gemäß 
§ 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB wie auch eine Satzung zur Erhaltung der Zusammenset-
zung der Wohnbevölkerung gemäß § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB. 

Nach dieser Satzung bedürfen sämtliche Umnutzungen der erhaltungsrechtlichen Genehmi-
gung durch die Hansestadt Lübeck. Für die Umnutzung von Wohnen in Ferienwohnen ist 
dabei vor allem das in der Satzung formulierte Ziel von Bedeutung, „in diesem Gebiet die 
Zusammensetzung der dort wohnenden Bevölkerung zu erhalten, damit die für die Lübecker 
Altstadt typische Wohnform des Ein- und Zweifamilienhauses in kleinteiliger Bauweise ge-
wahrt wird.“ Somit schützt die geltende Erhaltungssatzung Kleinwohnhäuser (siehe 2.2). 
Erfolgte Umwandlungen sind unzulässig und daher zu untersagen. 

In Mehrfamilienhäusern sowie in anderen Gebäuden mit Wohnnutzungen kann die geltende 
Erhaltungssatzung die Umwandlung von Wohnungen in Ferienwohnungen oder in andere 
gewerbliche Nutzungen nicht verhindern. Um zusätzliche Umwandlungen zu unterbinden, ist 
die neue Erhaltungssatzung erforderlich. Die heute rund 175 Ferienwohnungen, die vor al-
lem durch Umwandlung von Wohnungen in größeren Gebäuden auf der Lübecker Altstadtin-
sel entstanden sind, genießen weiterhin baurechtlich Bestandsschutz. 

3. Ziele und Zwecke der Satzung 

Ziel dieser Satzung ist der Schutz vorhandener Wohnnutzungen und der Bewohner vor der 
Verdrängung durch Ferienwohnungen und anderen gewerblichen Nutzungen. Die Erhaltung 
der vorhandenen Wohnungen und der Wohnbevölkerung in der Lübecker Altstadt und ist Ziel 
der Satzung für die Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung, die infolge ei-
nes breiten Angebotes unterschiedlicher Wohnungstypen eine intakte soziale Vielfalt auf-
weist. 

Mit dieser Satzung sollen die städtebaulichen und die sozialen Erhaltungsziele, die bisher in 
der für die Altstadt geltenden Erhaltungssatzung von1979/1988 nebeneinander stehen, in 
zwei eigenständigen Satzungen geregelt werden. Dabei soll vor allem die bisher auf Klein-
wohnhäuser beschränkte Anwendung der Satzung sachlich auf alle Gebäude mit Wohnnut-
zungen erweitert werden. 

Die Satzung wendet sich nicht grundsätzlich gegen den Tourismus und die Ausweitung von 
Nutzungen zur Fremdenbeherbergung in der Lübecker Altstadt. In Abwägung mit dem drin-
genden Wohnraumbedarf der Hansestadt Lübeck, der Erhaltung der Wohnfunktion der Alt-
stadtquartiere, dem Schutz und der Pflege nachbarschaftlicher Gemeinschaften, der Ver-
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meidung von Beeinträchtigungen der ansässigen Wohnbevölkerung sowie insbesondere zur 
Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung wird dem Schutz des Wohnraumes 
und der Wohnbevölkerung Vorrang vor einer tourismusorientierten Entwicklung eingeräumt. 

Hierzu gehört auch, dass ca. 175 Ferienwohnungen und damit mindestens 400 Betten auf 
der Altstadtinsel im Rahmen des Bestandsschutzes weiterhin für den Tourismus zur Verfü-
gung stehen. Dies wird auch im Städtevergleich als guter und ausreichender Umfang bewer-
tet. 

4. Regelungsinhalt und Wirkung der Satzung 

4.1 Eigenständige erhaltungsrechtliche Genehmigungspflicht 

Genehmigungspflicht nur bei Betroffenheit von Wohnungen 

Im Geltungsbereich einer Erhaltungssatzung nach § 172 Abs. 1 BauGB bedürfen zunächst 
einmal ganz allgemein der Rückbau, die bauliche Änderung und die Nutzungsänderung von 
baulichen Anlagen der Genehmigung durch die Gemeinde. Im Sinne der Relevanz für das 
Erhaltungsziel, die Wohnbevölkerung und damit vorhandene Wohnungen zu erhalten, wird 
die erhaltungsrechtliche Genehmigungspflicht hier auf den Rückbau, die bauliche Änderung 
und die Nutzungsänderung von baulichen Anlagen beschränkt, die Wohnungen betreffen 
(siehe § 2 Abs. 1). Dies gilt gleichermaßen für bestehende Wohnungen wie für genehmigte 
Wohnnutzungen, die zwischenzeitlich ohne die baurechtlich erforderliche Genehmigung zu 
anderen Zwecken genutzt werden. 

Keine Genehmigungspflicht besteht für reine Instandsetzungs- und Modernisierungsmaß-
nahmen wie z.B. den Einbau neuer Heizungsanlagen oder neuer Fenster, die gemäß Lan-
desbauordnung verfahrensfrei gestellt sind (vgl. § 62 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 11 LBO). Gleiches 
gilt wenn durch bauliche Änderungen oder Nutzungsänderungen neuer oder zusätzlicher 
Wohnraum geschaffen wird. Ebenfalls nicht unter die Genehmigungspflicht nach dieser Sat-
zung fallen zudem der Rückbau und die bauliche Änderung von Gebäuden bzw. von Gebäu-
deteilen ohne vorhandene Wohnungen. Dies gilt auch für die Änderung von Nichtwohnnut-
zungen wie Läden, Büros und Gewerbeeinheiten in andere Nutzungen. 

Ferienwohnungen und Gästezimmer als genehmigungspflichtige Nutzungsänderungen 

Als Nutzungsänderung gilt die Umnutzung einer Wohnung in eine Ferienwohnung (zur bau-
rechtlichen Definition von Ferienwohnungen siehe 2.3) wie auch die nicht nur temporäre 
Vermietung einzelner Zimmer an wechselnde Gäste gegen Entgelt. Die Teilnutzung einer 
Wohnung als vollständig eingerichtete und mit Bettwäsche und Handtüchern ausgestattete 
Gästezimmer und deren gewerbliche Überlassung an wechselnde Gäste gegen Entgelt stellt 
gemäß Rechtsprechung (OVG NRW, Beschluss vom 14.08.2007 – 10 A 1219/06) baurecht-
lich keine Wohnnutzung mehr dar, sondern ist als Beherbergungsbetrieb anzusehen. Auch 
gewerblich vermietete Gästezimmer bedürfen somit baurechtlich wie erhaltungsrechtlich der 
Genehmigung. 

Demgegenüber stellt die temporäre Überlassung der Wohnung an Gäste während der eige-
nen Urlaubszeit oder bei sonstiger vorübergehender Ortsabwesenheit keine genehmigungs-
pflichtige Nutzungsänderung dar, sofern die Überlassung der Wohnung an Feriengäste 
(auch gegen Entgelt) nur einen deutlich untergeordneten Zeitraum innerhalb des Jahres ein-
nimmt. Hiervon wird bei einer Vermietungsdauer von insgesamt maximal 8 Wochen inner-
halb eines Jahres ausgegangen. 
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Begründung eines eigenständigen Genehmigungsvorbehalts 

Für die drei genannten Vorhabengruppen des Rückbaus, der baulichen Änderung und der 
Nutzungsänderung von Gebäuden mit Wohnungen oder von wohngenutzten Gebäudeteilen 
begründet die Satzung zunächst einmal nur einen eigenständigen Genehmigungsvorbehalt 
(§ 2 Abs. 1). Die Satzung selbst ermöglicht gemäß Baugesetzbuch keine konkreten Festset-
zungen, die bei der Prüfung der erhaltungsrechtlichen Zulässigkeit zu berücksichtigen wären. 

In Anwendung der Satzung wird einzelfallbezogen geprüft, ob das beantragte Vorhaben mit 
den Zielen der Erhaltungssatzung vereinbar ist (siehe 5.). 

Zuständigkeit 

Die Genehmigung des Rückbaus, der baulichen Änderung und der Nutzungsänderung von 
baulichen Anlagen im Geltungsbereich einer Erhaltungssatzung erteilt gemäß § 173 Abs. 1 
BauGB die Gemeinde. Das gilt aber nur dann, wenn keine baurechtliche Genehmigung oder 
an ihrer Stelle eine baurechtliche Zustimmung erforderlich ist (§ 173 Abs. 1 Satz 2 BauGB). 
In einem solchen Fall wird die Genehmigung durch die Baugenehmigungsbehörde im Ein-
vernehmen mit der Gemeinde erteilt. Da die Gemeinde im Falle der Hansestadt Lübeck zu-
gleich die Untere Bauaufsichtsbehörde ist, ist ein förmliches Einvernehmen nicht erforderlich.  

Die Prüfung der erhaltungsrechtlichen Zulässigkeit des Rückbaus, der baulichen Änderung 
und der Nutzungsänderung von Gebäuden mit bestehenden Wohnnutzungen erfolgt in der 
Regel im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ohne gesonderten Antrag. Abweichend 
hiervon ist ein eigenständiger Antrag auf erhaltungsrechtliche Genehmigung nach dieser 
Satzung für solche Vorhaben zu stellen, die gemäß Landesbauordnung in der jeweils gelten-
den Fassung (zzt. gemäß § 63 Abs. 1 und 2 LBO) keiner Baugenehmigung bedürfen (siehe 
hierzu unter 2.3).  

4.2 Zurückstellung von Baugesuchen 

Auf der Grundlage des Aufstellungsbeschlusses für die neue Erhaltungssatzung können 
Bauanträge und Bauvoranfragen für Vorhaben, deren Durchführung im Widerspruch zu den 
Erhaltungszielen der Satzung stehen, gemäß § 15 Abs. 1 i.V.m. § 172 Abs. 2 BauGB für 
einen Zeitraum von 12 Monaten zurückgestellt werden.  

Hiervon wurde in den vergangenen Monaten in mehreren Fällen, die die Umnutzung von 
Dauerwohnungen in Ferienwohnungen zum Inhalt hatten, Gebrauch gemacht. Nach Inkraft-
treten der Satzung werden die zurückgestellten Bauanträge und Bauvoranfragen innerhalb 
der vorgeschrieben Fristen abschließend geprüft und beschieden. 

4.3 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 

Wer Gebäude oder Gebäudeteile im Geltungsbereich dieser Satzung ohne erforderliche 
Genehmigung zurückbaut oder ändert, handelt ordnungswidrig im Sinne des § 213 Abs. 1 
Nr. 4 BauGB. Diese Ordnungswidrigkeiten können gemäß § 213 Abs. 3 BauGB je nach 
Schwere des Verstoßes mit einer Geldbuße von derzeit bis 30.000 Euro geahndet werden. 
Hierauf wird in der Satzung hingewiesen (§ 4). Die Regelung der Erhaltungssatzung ergänzt 
insofern die Bestimmungen der Landesbauordnung (LBO) bezüglich der Ahndung von Ord-
nungswidrigkeiten. Gemäß § 82 Abs. 1 Nr. 3 der Landesbauordnung stellen die Änderung 
und die Benutzung (d.h. auch die Nutzungsänderung) einer baulichen Anlage ohne die bau-
rechtlich erforderliche Genehmigung eine Ordnungswidrigkeit dar, die je nach Schwere des 
Verstoßes gemäß § 82 Abs. 3 LBO mit einer Geldbuße von bis zu 500.000 Euro geahndet 
werden kann. 

TOP 5.1

90 von 107 in Zusammenstellung



Erhaltungssatzung nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB für die Lübecker Altstadt Begründung 

Fassung zum Satzungsbeschluss / Stand: 27.11.2019 Seite 9 von 12 

5. Anwendung der Satzung und Begründung von Ablehnungen 

In Anwendung der Erhaltungssatzung wird einzelfallbezogen geprüft, ob das beantragte Vor-
haben mit den Zielen der Erhaltungssatzung vereinbar ist. Die Genehmigung nach dieser 
Satzung darf im Ergebnis der Prüfung gemäß § 172 Abs. 1 Nr. 4 BauGB nur versagt werden, 
wenn sich das beantragte Vorhaben negativ auf das Satzungsziel der Erhaltung der Zusam-
mensetzung der Wohnbevölkerung auswirkt bzw. diesem Ziel widerspricht (§ 1 Abs. 2).  

Nutzungsänderungen 

Die Umnutzung einer vorhandenen Wohnnutzung in eine Ferienwohnung steht in der Regel 
im Widerspruch zu den Erhaltungszielen und wird daher in den meisten Fällen keine Aus-
sicht auf Genehmigung haben, da die betroffene (Wohn-)Einheit der Nutzung zu Wohnzwe-
cken entzogen wird.. Gegen die Genehmigung von Nutzungsänderungen in Ferienwohnun-
gen spricht zudem, dass die städtebauliche Eigenart vor allem der durch Wohnnutzungen 
geprägten Quartiere durch eine weitere Ausbreitung von Ferienwohnungen verloren zu ge-
hen droht. Für die Zulassung der Umwandlung von Wohnungen in Ferienwohnungen lassen 
sich zudem keine schlüssigen Kriterien herleiten, ohne dass durch die Zulassung eines ein-
zelnen Vorhabens nicht zugleich ein Präzedenzfall geschaffen wird, der im Sinne der Gleich-
behandlung die Zulassung weiterer Umwandlungen nach sich ziehen und damit die Zielset-
zung der Erhaltungssatzung zur Erhaltung der Wohnbevölkerung unterlaufen würde. Für die 
Umwandlung einer Wohnung in eine Ferienwohnung kann dabei im Allgemeinen auch nicht 
ins Feld geführt werden, dass sich die vorhandene Wohnung aufgrund eines z.B. schlechten 
Grundrisses oder einer ungünstigen Belichtung und Besonnung nicht für eine auf Dauer an-
gelegte Wohnnutzung eigne, da auch an die Nutzung als Ferienwohnung vergleichbare An-
sprüche zu stellen sind und insbesondere diese Wohnungen attraktiv z.B. für Studenten und 
Auszubildende sind, die in der Regel nur für wenige Jahre eine preisgünstige Wohnung su-
chen. 

Anders kann sich die Situation bei der dauerhaften Nutzung von Teilen einer Wohnung als 
Gästezimmer darstellen, die sich in Abgrenzung zu Ferienwohnungen dadurch auszeichnen, 
dass Küche und ggf. auch Bad der Wohnung durch die Gäste mitgenutzt werden, sodass die 
Bildung einer eigenen Häuslichkeit nicht gegeben ist. Zwar stellt auch die dauerhafte Vermie-
tung nur eines einzelnen Zimmers einer Wohnung an wechselnde Gäste eine genehmi-
gungspflichtige Nutzungsänderung dar (siehe 4.1), jedoch erscheint eine erhaltungsrechtli-
che Genehmigung zumindest dann möglich, wenn sich die Gästezimmer-Nutzung räumlich 
und funktional eindeutig gegenüber der weiterhin auszuübenden (Haupt-)Wohnnutzung un-
terordnet. Für die Erteilung einer erhaltungsrechtlichen Genehmigung von Gästezimmern ist 
daher im Einzelfall zu prüfen und vom Antragsteller nachzuweisen, dass (a) die Wohnung 
auch weiterhin dauerhaft bewohnt wird und (b) nur ein untergeordneter Teil der Wohnung als 
Gästezimmer vermietet wird.  

Bei der Umnutzung von Wohnungen in Büros oder sonstige Dienstleistungsnutzungen sind 
verschiedene Fallkonstellationen zu unterscheiden:  

a) Bei der Umnutzung einzelner Räume eines Wohnhauses durch den im Haus wohnenden 
Eigentümer zur Ausübung freiberuflicher oder sonstiger gewerblicher Tätigkeiten (z.B. als 
Rechtsanwalt oder Architekt) wird in der Regel eine erhaltungsrechtliche Genehmigung dann 
erteilt werden können, wenn die Zuordnung von Wohnen und Arbeiten zu einem Nutzer ein-
deutig besteht und die Wohnnutzung innerhalb des Gebäudes auch nach Umnutzung von 
Gebäudeteilen eindeutig überwiegt. Bei der Umnutzung einzelner Räume einer Wohnung für 
die gewerbliche Eigennutzung wird dies in den meisten Fällen zutreffen 

TOP 5.1

91 von 107 in Zusammenstellung



Erhaltungssatzung nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB für die Lübecker Altstadt Begründung  

Seite 10 von 12 Fassung zum Satzungsbeschluss / Stand: 27.11.2019 

b) Die Umnutzung abgeschlossener Wohneinheiten innerhalb des Gebäudes wird demge-
genüber in der Regel nicht genehmigungsfähig sein, weil auch hierdurch Bewohner ver-
drängt werden. 

c) Sollen hingegen Wohneinheiten einer allgemeinen gewerblichen Nutzung zugänglich ge-
macht werden, ist ebenfalls dem Schutz des Wohnens regelmäßig Vorrang einzuräumen. 
Dies ist insbesondere auch deshalb vertretbar, da die Altstadt über ein hinreichendes Ange-
bot verfügbarer (d.h. auf dem Gewerbeimmobilienmarkt angebotener oder leerstehender) 
Gewerbeeinheiten verfügt, sodass die Umnutzung von Wohnungen für die gewerbliche Nut-
zungen in diesen Fällen nicht als erforderlich bzw. nötig beurteilt wird. 

Der Ablehnung der Umwandlung einer Wohnung in eine andere Nutzung kann nicht entge-
gengehalten werden, dass das Vorhaben allein noch keine wahrnehmbaren städtebaulichen 
Auswirkungen hat. Für die Ablehnung reicht es aus, wenn durch das Vorhaben städtebaulich 
nachteilige Entwicklungen angeschoben bzw. begünstigt werden. Bei der Umwandlung in 
Ferienwohnungen ist dies gegeben, da die Verdrängung innerstädtischer Wohnnutzungen 
bzw. der ortsansässigen Bevölkerung dazu führt, dass der verlorengehende Wohnraum an 
anderer Stelle im Stadtgebiet geschaffen werden muss. 

Rückbau und bauliche Änderungen  

Der Abriss eines Gebäudes mit Wohnungen steht zunächst einmal im Widerspruch zu den 
Erhaltungszielen der Satzung. Eine erhaltungsrechtliche Genehmigung ist deshalb jedoch 
nicht zwingend ausgeschlossen. Wie bei der Prüfung der Erhaltungswürdigkeit eines Ge-
bäudes auf der Grundlage der städtebaulichen Erhaltungssatzung nach § 172 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 BauGB ist auch die wirtschaftliche Zumutbarkeit des Gebäudeerhalts in Anwendung 
der Erhaltungssatzung nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB im Einzelfall zu prüfen. Ge-
mäß § 172 Abs. 4 Satz 2 BauGB ist die Genehmigung zu erteilen, wenn auch unter Berück-
sichtigung des Allgemeinwohls die Erhaltung des Gebäudes wirtschaftlich nicht mehr zumut-
bar ist. Dies wird zusammen mit der Anwendung der städtebaulichen Erhaltungssatzung 
nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB geprüft. 

Bei der erhaltungsrechtlichen Genehmigung der baulichen Änderung von Wohnungen ist im 
Einzelfall zu prüfen, ob sich die beantragten baulichen Änderungen negativ die zu schützen-
de Wohnnutzung auswirken. Nur bei erheblichen negativen Eingriffen in den Wohnungsbe-
stand und in die Wohnqualität ist die Nichterteilung einer Genehmigung gerechtfertigt. 

6. Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Hansestadt Lübeck 

Durch die Aufstellung einer neuen Erhaltungssatzung nach § 172 Abs. 1 Nr. 2 BauGB ent-
stehen der Hansestadt Lübeck keine unmittelbaren Kosten. 

Übernahmeansprüche, die gemäß § 172 Abs. 3 BauGB im Falle einer wirtschaftlichen Un-
zumutbarkeit von erhaltungsrechtlichen Entscheidungen theoretisch entstehen können, sind 
nicht zu erwarten, weil die Nutzung der Räume und Gebäude zu Wohnzwecken regelmäßig 
rentabel und damit wirtschaftlich zumutbar ist, zumal sich die wirtschaftliche Unzumutbarkeit 
allein aus objektiven Kriterien und nicht aus der individuellen Finanzsituation des Eigentü-
mers ergeben darf. Sollte ein Eigentümer die Situation als Vermieter von Wohnraum als für 
ihn nicht rentabel bewerten, steht ihm zudem ein Verkauf an Dritte frei.  

Auch die Erfahrungen anderer Städte zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit eines Übernah-
meanspruchs bei einer Satzung zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung 
gegen Null tendiert. 
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7. Verfahren und Rechtsgrundlagen 

7.1 Verfahren 

Aufstellungsbeschluss 

Unter Berücksichtigung der Beschlussempfehlung der Bürgerschaft vom 30.08.2018 hat der 
Bauausschuss der Hansestadt Lübeck am 19.11.2018 gemäß § 11 Abs. 1 der Hauptsatzung 
i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 2.1 der Zuständigkeitsordnung der Hansestadt Lübeck die Aufstellung 
einer neuen Erhaltungssatzung zur Erhaltung der Wohnfunktion für das Gebiet der Lübecker 
Altstadt beschlossen. 

Öffentliche Auslegung 

Auch wenn das Baugesetzbuch kein förmliches Beteiligungsverfahren zur Aufstellung einer 
Erhaltungssatzung vorsieht, hat der Bereich Stadtplanung und Bauordnung den Entwurf der 
Satzung mit zugehöriger Begründung für die Dauer eines Monates vom 28.08. bis ein-
schließlich 27.09.2019 in der Bauverwaltung öffentlich ausgelegt und in das Internet einge-
stellt. Darüber hinaus wurde am 18.09.2019 in der Oberschule zum Dom eine öffentliche 
Erörterungsveranstaltung durchgeführt. Parallel zur öffentlichen Auslegung wurden die von 
der Satzung betroffenen Träger öffentlicher Belange beteiligt. 

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung sind insgesamt 6 Stellungnahmen eingegangen. Die 
darin vorgebrachten Anregungen und Bedenken wurden geprüft und – soweit zutreffend – in 
die Abwägung eingestellt (vgl. Prüf- und Abwägungsbericht).  

Parallel zur öffentlichen Auslegung wurden das für Städtebaurecht zuständige Referat der 
Abt. Bauen und Wohnen des schleswig-holsteinischen Innenministeriums sowie die Bereiche 
der Lübecker Verwaltung beteiligt, deren Aufgaben durch die Satzung berührt werden kön-
nen. Da im Rahmen des Beteiligungsverfahrens keine behördlichen Stellungnahmen abge-
geben wurden, wird davon ausgegangen, dass keine Bedenken bezüglich der Aufstellung 
einer Satzung zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung für die Lübecker 
Altstadt bestehen. 

Satzungsbeschluss 

Aus den durchgeführten Beteiligungsverfahren haben sich nach Abwägung der privaten und 
öffentlichen Belange gegeneinander und untereiner keine neuen Sachverhalte bezüglich der 
Aufstellung der Erhaltungssatzung ergeben, sodass die Satzung als solche beschlossen 
werden kann.  

Die ausgelegte Fassung der Erhaltungssatzung ist zum Satzungsbeschluss im § 2 redaktio-
nell geändert worden, ohne dass sich hierdurch jedoch inhaltliche Änderungen ergeben. 
Durch die Neuformulierung von Teilen des § 2 Abs. 1 wird klargestellt, dass keine Genehmi-
gungspflicht nach der Satzung besteht, wenn es sich bei baulichen Änderung um reine In-
standsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen wie z.B. den Einbau neuer Heizungsanla-
gen oder neuer Fenster handelt, die gemäß Landesbauordnung verfahrensfrei gestellt sind. 
Zudem soll auch keine Genehmigungspflicht nach der neuen Erhaltungssatzung bestehen, 
wenn durch bauliche Änderungen oder durch Nutzungsänderungen neuer oder zusätzlicher 
Wohnraum geschaffen wird. 

Änderung der bisher geltenden Erhaltungssatzung 

Aufgrund von Überschneidungen der neuen Satzung zur Erhaltung der Zusammensetzung 
der Wohnbevölkerung und den sich ebenfalls auf die Erhaltung der Zusammensetzung der 
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Erhaltungssatzung nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB für die Lübecker Altstadt Begründung  

Seite 12 von 12 Fassung zum Satzungsbeschluss / Stand: 27.11.2019 

Wohnbevölkerung beziehenden Teilen der Erhaltungsatzung von 1979/1988 wird die bisher 
geltende Satzung mit Satzungsbeschluss der neuen Erhaltungssatzung ebenfalls geändert. 
Die geänderte Erhaltungssatzung von 1979/1988 wird durch die Änderung zu einer rein städ-
tebaulich-stadtgestalterischen Erhaltungssatzung nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB. 

7.2 Rechtsgrundlage 

Grundlage für die Aufstellung der Erhaltungssatzung ist das Baugesetzbuch in der Fassung 
der Neubekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634). 

 
 
Lübeck, den 27. November 2019 
Fachbereich 5, Bereich Stadtplanung und Bauordnung, 5.610.4  / Bre 
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Anlage 4 

Satzung zur zweiten Änderung der Satzung über die Erhaltung baulicher Anlagen im Stadtteil Innenstadt (Gebiet Altstadt)  
vom 28.02.1979, Fassung zum Satzungsbeschluss  /  Stand:  27.11.2019 

1

Satzung der Hansestadt Lübeck  

 

zur zweiten Änderung der Satzung über die Erhaltung baulicher Anlagen  

im Stadtteil Innenstadt (Gebiet Altstadt) vom 28.02.1979 

 

Fassung zum Satzungsbeschluss 

Stand:  27. November 2019 

 

Auf Grund von § 172 Absatz 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekannt-

machung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) und des § 4 der Gemeindeordnung für 

Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. S. 57), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 4. Januar 2018 (GVOBl. S. 6), wird nach Beschlussfassung der Bürger-

schaft der Hansestadt Lübeck vom ………….……...... die Satzung über die Erhaltung bauli-

cher Anlagen im Stadtteil Innenstadt (Gebiet Altstadt) vom 28.02.1979 in der Fassung der 

Änderungssatzung vom 03.06.1988 wie folgt geändert: 

 

 

1. Änderungen in  § 2: 

a) In Absatz 1, Satz 2 werden Buchstabe c) und das Wort „oder“ nach Buchstabe b) gestri-

chen. 

b) Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„Die nach dieser Satzung erforderliche Genehmigung erteilt die Baugenehmigungs-

behörde der Hansestadt Lübeck, wenn für das Vorhaben eine baurechtliche Genehmi-

gung erforderlich ist, mit dieser.  

Ist keine baurechtliche Genehmigung erforderlich, wird die aufgrund dieser Satzung den-

noch notwendige Genehmigung auf Antrag durch die Hansestadt Lübeck als Gemeinde 

erteilt.“ 

 

2. § 3 wird wie folgt neu gefasst: 

„Ordnungswidrig im Sinne des § 213 Abs. 1 Nr. 4 BauGB handelt, wer entgegen § 2 

Abs. 1 eine bauliche Anlage im Geltungsbereich dieser Satzung ohne Genehmigung 

rückbaut oder ändert. 

Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 213 Abs. 3 BauGB mit einer Geldbuße bis zu 

30.000 € geahndet werden.“  
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3. Inkrafttreten 

Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

 

Lübeck, den …. 

 
Der Bürgermeister 
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Anlage 5 

 

Begründung der Satzung der Hansestadt Lübeck  
zur zweiten Änderung der Satzung über die Erhaltung baulicher Anlagen  

im Stadtteil Innenstadt (Gebiet Altstadt) vom 28.02.1979 
 

Fassung zum Satzungsbeschluss 
Stand:  27. November 2019 

 

 
Zu 1:  Änderungen von § 2 

a) Infolge der Neuaufstellung der Satzung zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohn-

bevölkerung für das Gebiet der Lübecker Altstadt kann die bisher in der Satzung über die 

Erhaltung baulicher Anlagen im Stadtteil Innenstadt (Gebiet Altstadt) vom 28.02.1979 in der 

Fassung der Änderungssatzung vom 03.06.1988 [nachfolgend kurz Erhaltungssatzung von 

1979/88 genannt] unter § 2, Buchstabe c) enthaltene Regelung bezüglich der „Erhaltung der 

altstadttypischen Wohnform des Ein- und Zweifamilienhauses in kleinteiliger Bauweise“ 

zwecks Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung entfallen.  

b) Durch die Streichung des Erhaltungszieles „Erhaltung der Zusammensetzung der Wohn-

bevölkerung“ wird die Erhaltungssatzung von 1979/88 zu einer rein städtebaulich-

stadtgestalterischen Erhaltungssatzung. Die zugehörige Genehmigungspflicht begründet 

sich dementsprechend künftig allein auf § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB.  

c) Die Neufassung von § 2 Abs. 2 der Erhaltungssatzung von 1979/88 berücksichtigt die un-

terschiedliche Zuständigkeit für die Erteilung der Genehmigung bei gemäß Landesbauord-

nung genehmigungspflichtigen und nichtgenehmigungspflichtigen Vorhaben. Die Neufas-

sung in der geänderten Erhaltungssatzung von 1979/88 entspricht damit der Formulierung in 

§ 3 der neuen Satzung zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung für das 

Gebiet der Lübecker Altstadt. 

Zu 2:  Änderungen von § 3 

Der geänderte § 3 der Erhaltungssatzung von 1979/88 nimmt auf die aktuelle Festlegung 

von Ordnungswidrigkeitstatbeständen in § 213 Abs. 1 Nr. 4 BauGB in der aktuellen Fassung 

Bezug. Mit der Umstellung auf das nun gesetzlich höchstzulässige Maß nach § 213 Abs. 3 

BauGB erhöht sich der Höchstbetrag für Geldbußen von bisher 25.000 Euro auf künftig 

30.000 Euro. 

Zu 3:  Inkrafttreten 

Die Änderungssatzung zur Erhaltungssatzung von 1979/88 wird zusammen mit der neuen 

Satzung zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung für das Gebiet der 

Lübecker Altstadt bekannt gemacht werden. Beide Satzungen treten am Tage nach ihrer 

Bekanntmachung in Kraft. 
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Anlage 6 

Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhaltung baulicher Anlagen im Stadtteil Innenstadt (Gebiet Altstadt)  
vom 28.02.1979, zuletzt geändert durch die zweite Änderungssatzung vom  ….. 
Lesefassung mit Kennzeichnung der Änderungen durch die zweite Änderungssatzung  /  Stand:  27.11.2019 

1

Satzung der Hansestadt Lübeck  

über die Erhaltung baulicher Anlagen im Stadtteil Innenstadt (Gebiet Altstadt)  

vom 28.02.1979, zuletzt geändert durch die zweite Änderungssatzung vom ………  

 

Lesefassung mit Kennzeichnung der Änderungen durch die zweite  

Änderungssatzung 

(Neufassungen unterstrichen und Streichungen durchgestrichen)  

Stand:  27. November 2019 

 

§ 1 

Geltungsbereich 

 

Der Geltungsbereich dieser Satzung umfasst aus den in § 2 Abs. 1 genannten Gründen die 

Altstadt von Lübeck, die von der altstadtseitigen Uferlinie der Stadt-Trave, des Holsten-

Hafens, des Hansa-Hafens, des Klug-Hafens und der Kanal-Trave begrenzt wird.  

Der Geltungsbereich ist in dem beigefügten Plan, der Bestandteil dieser Satzung ist, darge-

stellt.  

 

§ 2 

Erhaltungsgründe 

 

(1) Zur Wahrung und Erneuerung des durch Jahrhunderte geprägten Bildes der Altstadt 

von Lübeck und zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenheit des Gebietes auf Grund 

seiner städtebaulichen Gestalt bedürfen Abbrüche, Änderungen und Nutzungsände-

rungen sowie die Errichtung baulicher Anlagen im Geltungsbereich dieser Satzung der 

Genehmigung nach § 172 Baugesetzbuch (BauGB).  

 

Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn eine bestehende bauliche Anlage 

oder deren Nutzung erhalten bleiben soll,  

a) weil sie allein oder im Zusammenhang mit anderen baulichen Anlagen die Stadt-

gestalt der Altstadt Lübecks prägt, insbesondere auch in ihrer topografischen Situ-

ation (Hügelkuppe), ihrer aus der Zeit der Stadtgründung her rührenden Grund-

struktur von Straßen und Plätzen, ihrer kleinteiligen Bauweise, ihrer Dachland-

schaft sowie in der Anordnung der Baukörper, 

oder  

b) weil sie von städtebaulicher, insbesondere von geschichtlicher oder künstlerischer 

Bedeutung für die Lübecker Altstadt ist.  
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2

oder 

c) um in dem Gebiet die Zusammensetzung der dort wohnenden Bevölkerung zu er-

halten, damit die für die Lübecker Altstadt typische Wohnform des Ein- und Zwei-

familienhauses in kleinteiliger Bauweise bewahrt wird.  

 

Im Falle der Errichtung einer baulichen Anlage ist die Genehmigung zu versagen, 

wenn dadurch die städtebauliche Gestalt des Gebietes beeinträchtigt wird.  

 

(2) Die Genehmigung erteilt die Baugenehmigungsbehörde (untere Bauaufsicht) im Ein-

vernehmen mit der Gemeinde. Die nach dieser Satzung erforderliche Genehmigung er-

teilt die Baugenehmigungsbehörde der Hansestadt Lübeck, wenn für das Vorhaben ei-

ne baurechtliche Genehmigung erforderlich ist, mit dieser. 

 Ist keine baurechtliche Genehmigung erforderlich, wird die aufgrund dieser Satzung 

dennoch notwendige Genehmigung auf Antrag durch die Hansestadt Lübeck als Ge-

meinde erteilt. 

 

 

§ 3 

Ordnungswidrigkeiten 

 

Ordnungswidrig im Sinne des § 156 Abs. 1 Nr. 4 des Bundesbaugesetzes § 213 Abs. 1 Nr. 4 

BauGB handelt, wer entgegen § 2 Abs. 1 eine bauliche Anlage im Geltungsbereich dieser 

Satzung ohne entsprechende Genehmigung ein Gebäude abbricht rückbaut oder ändert.  

 

Die Ordnungswidrigkeit kann gem. § 156 Abs. 2 des Bundesbaugesetzes gemäß § 213 Abs. 

3 BauGB mit einer Geldbuße bis zu 25.000 30.000 EUR geahndet werden.  

 

 

§ 4 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in den Lübecker Nachrichten in 

Kraft.  

 
 

 

Lübeck, den …. 

 
Der Bürgermeister 
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► Nr.  VO/2019/08464
öffentlich

Lübeck, 05.12.2019
Vorlage
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
5.660 - Stadtgrün und Verkehr

Bearbeitung: Ralf Schott (E-Mail: ralf.schott@luebeck.de Telefon: 122-6720)

Freigabe zur Umsetzung der Maßnahme "Ausbau der Grapengie-
ßerstraße" nördlich der Lohgerberstraße
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

06.01.2020 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
20.01.2020 Bauausschuss Öffentlich zur Vorberatung
28.01.2020 Hauptausschuss Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Der Ausbau der Grapengießerstraße nördlich der Lohgerberstraße soll auf einem ca. 250 m 
langen Abschnitt wie vorgeschlagen baulich umgesetzt werden.

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen Ergebnis 
1.201 Haushalt und Steuerung Zustimmend

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
Xgem. § 47 f GO ist erfolgt: Nein- Begründung:

Die Belange der Kinder und Jugendlichen 
sind durch die Durchführung der Maßnah-
me nicht betroffen.

Die Maßnahme ist: X neu
freiwillig

X vorgeschrieben durch:  
Festsetzungen aus B-Plan 22.53.07

Finanzielle Auswirkungen: Ja (Anlage 1)
X Nein
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Auswirkung auf den Klimaschutz: X Nein 
Ja – Begründung:

Begründung der Nichtöffentlichkeit 
gem. § 35 GO:

Begründung:
Planerische Beschreibung:
Die im Stadtteil Buntekuh gelegene Grapengießerstraße dient zusammen mit den Straßen 
Lohgerberstraße, Leinweberstraße und Schwertfegerstraße der verkehrlichen Erschließung 
des östlichen Teilbereiches des Gewerbegebietes „Padelügger Weg“.

Die Planungsleistungen zum Ausbau der Grapengießerstraße sind mittlerweile bis zur Aus-
führungsplanung fortgeschritten.
Die Baumaßnahme umfasst den bedarfsgerechten und im seit 2002 rechtskräftigen B-Plan 
22.53.07 „Gewerbegebiet Padelügger Weg Nord“ festgesetzten Ausbau der Fahrbahn und 
der Nebenflächen im Vollausbau. Der ca. 250 m lange Ausbaubereich erstreckt sich von der 
Einmündung zur Lohgerberstraße in nördlicher Richtung bis zur vorhandenen Wendeanlage.

Für den Ausbau der Verkehrsflächen war auf der Westseite der Fahrbahn Grunderwerb von 
insgesamt 554 m² erforderlich. Hierzu mussten Verhandlungen mit zwei Eigentümern er-
folgen. Nachdem mit beiden Eigentümern einvernehmlich und unproblematisch Einigung 
erzielt werden konnte, ist ein Ankauf mittlerweile vollzogen. Der zweite Flächenankauf steht 
kurz vor der Beurkundung.
Für den Ausbau der Grapengießerstraße müssen insgesamt 8 Bäume gefällt werden, die 
sich auf den o.g. ehemaligen privaten Flächen befinden. Die Bäume sind teilweise bereits tot 
und sind aus Naturschutzsicht nicht als hochwertig einzuschätzen.

Bestand:
Die vorhandenen Ausbaumerkmale der im B-Plan-Gebiet gelegenen Grapengießerstraße 
werden den heutigen sowie den zukünftigen Anforderungen einer Erschließungsstraße für 
ein Gewerbegebiet nicht gerecht.
Die Fahrbahn weist eine Breite von 6,00 m auf. Beidseitig der Fahrbahn verläuft ein ca. 1,50 
m (bzw. 1,60 m) breiter Gehweg, der jeweils am Hochbord geführt wird. Parkplätze für Lkw 
sind lediglich auf einem sehr kurzen Abschnitt vor der Wendeanlage vorhanden.
Die sehr geringe Ausbaubreite von 6,00 m für die Fahrbahn lässt eine geordnete Verkehrs-
abwicklung der Gewerbeverkehre nicht zu. Dem Schwerverkehr bereiten die beengten Ver-
hältnisse der Fahrbahn im Begegnungsfall große Schwierigkeiten. Diese Tatsache ist bereits 
mehrfach von Gewerbetreibenden an den Bereich Stadtplanung herangetragen worden, so 
dass der Ausbau nunmehr nicht länger verzögert werden sollte.
Begegnungsverkehre können ohne verminderte Geschwindigkeit nur zwischen Lkw und Pkw 
abgewickelt werden. Der Begegnungsfall Lkw – Lkw kann innerhalb der Fahrbahn lediglich 
mit eingeschränkten Bewegungsspielräumen erfolgen. In der Praxis werden daher derzeit 
zwangsweise die parallel verlaufenden Nebenflächen als Ausweichfläche für Lkw benutzt.

Der vorhandene Querschnitt setzt sich wie folgt zusammen:
Gehweg (inkl. Beleuchtung) = 1,60 m
Fahrbahn = 6,00 m
Gehweg (ohne Beleuchtung) = 1,50 m

ca. 9,10 m
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Die vorhandene Beleuchtungsanlage genügt zukünftig nicht der Ausleuchtung des verbreiter-
ten Querschnitts.

Neubau:
Neben der Verbreiterung der Fahrbahn auf 6,50 m berücksichtigt der B-Plan ebenfalls einen 
2,75 m breiten durchgängigen Parkstreifen für Lkw, um die kontinuierlichen Ziel- und Quell-
verkehre des Schwerverkehrs nicht durch parkende und wartende Fahrzeuge zu behindern.
Die Gehwegbreiten von 1,50 m bleiben unverändert, da diese sich in der Vergangenheit als 
angemessen erwiesen haben.

Der geplante Querschnitt setzt sich demnach zukünftig wie folgt zusammen:
Randstreifen (inkl. Beleuchtung) = 0,35 m
Gehweg = 1,50 m
Fahrbahn = 6,50 m
Parkstreifen = 2,75 m
Gehweg = 1,50 m
Randstreifen (ohne Beleuchtung) = 0,15 m

12,75 m

Ziel des Bauvorhabens ist es daher, die Verkehrsflächen der Grapengießerstraße im be-
schriebenen Ausbaubereich entsprechend den verkehrlichen Anforderungen sowie auf der 
Grundlage des rechtskräftigen B-Planes auszubauen und somit die Verkehrsverhältnisse 
nachhaltig zu verbessern.
Die Beleuchtungsanlage wird im Zuge dieser Baumaßnahmen erneuert und genügt dann 
den Anforderungen an die Ausleuchtung des gesamten Querschnitts mit den prognostizier-
ten Verkehrsmengen. Darüber hinaus erfolgt die Ausstattung mit zeitgemäßer LED-Leucht-
mitteltechnik.

Zeitplan:
Freigabe Ausführungsplanung inkl. Ausschreibung Januar 2020
Vergabe der Bauleistungen April 2020
Baudurchführung April 2020 bis Oktober 2020
Das Fällen der o.g. Bäume muss innerhalb der Fällfristen erfolgen, so dass die Genehmi-
gung hierfür bereits im Vorfeld eingeholt wird. Das Fällen der Bäume ist somit bereits für Fe-
bruar 2020 geplant.

Gesamtkosten:
Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen brutto 1.017.000,00 EUR.
Die Kosten für die Erneuerung der Beleuchtungsanlage und die Grunderwerbskosten sind 
hierin enthalten.
Die Mittel sind im Haushalt 2020 beim Produktsachkonto 541 001 745 7852000 angemeldet 
und geordnet.
Eine Förderfähigkeit gemäß GVFG besteht für den Ausbau dieser Straße nicht.

Anlagen:
Anlage 1: Finanzielle Auswirkungen
Anlage 2: Übersichtslageplan
Anlage 3: Lageplan Neubau
Anlage 4: Querschnitte Neubau

Senatorin Joanna Hagen
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2. Verfahrensübersicht – Finanzielle Auswirkungen   INVESTIV
    (Bei investiven Maßnahmen ist zunächst die Anlagenbuchhaltung (1.210) zu beteiligen!)

Finanzielle 

Auswirkungen in €

Gesamtbeträge der 

Maßnahme,

AfA und SoPo

2020 2021 2022 2023

Erträge

Aufwendungen -1.017.000,00 -61.963,00 -27.425,00 -27.425,00 -27.425,00

davon:

Sonderposten-

auflösung (SoPo)

Abschreibungen (AfA) 1.016.999,00 -61963,00 -27.425,00 -27.425,00 -27.425,00

Anlagenabgang

Gesamtauswirkung

Ergebnisplan

1.016.999,00

voraussichtl. Zinsen ca. -457.650,00 -5085,00 -30.510,00 -30.510,00 -30.510,00

Einzahlungen

Auszahlungen -1.017.000,00 -1.017.000,00

Gesamtauswirkung

Finanzplan

2020 Ergebnisplan Finanzplan

Mittel veranschlagt x Ergebnisplan Finanzplan

Zusätzl. zu ordnen Gesamtlaufzeit Gesamtlaufzeit

Haushaltsbelastend x x x

Haushaltsentlastend                           

Haushaltsneutral  

Haushaltsjahr Ergebnisplan

2020 Bezifferung Bezeichnung Betrag in €

(Minder)

Erträge:
(Mehr)

Erträge:
(Mehr)

Aufwendungen:

541001.000.5711000 Gemeindestraßen

Abschreibungen auf 

Sachanlagen

-4.843,00

(Mehr)

Aufwendungen:

541001.000.5221105 Ersatzb.Festw.Straßenbele

uchtung 

-57.120,00

Saldo Ergebnisplan -61.963,00

Finanzplan

Bezifferung Bezeichnung Betrag in €

(Minder)

Einzahlungen:
(Mehr)

Auszahlungen:

541001.000.7221105 Auszahlung Ersatzb. 

Festw. Straßenbeleuchtung

-57.120,00

(Mehr)

Auszahlungen:

541001.745.7852000 Gemeindestraßen/ 

Grapengießer Str./ 

Tiefbaumaßnahmen

-959.880,00

Saldo Finanzplan -1.017.000,00

Produktsachkonten

Anlage zur Vorlage vom 05.12.2019

VO-Nr.: VO/2019/08464

Bereich: 5.660 - Stadtgrün und Verkehr

Produkt: 541001

Produktsachkonten

(Ist das Ergebnis negativ, gilt der Betrag als kreditfinanziert!)

TOP 5.2

103 von 107 in Zusammenstellung



Anlage Nr. 2,  Blatt Nr. 1 

 

Hansestadt Lübeck,   HU-Bau,   Ausbau der Grapengießerstraße nördlich der Lohbergerstraße in Lübeck,  Übersichtskarte,  ohne Maßstab; 

TSM  Ingenieurbüro für Tiefbau und Vermessung GbR,  Rathausstraße 2,  24103 Kiel               28.03.2019 
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Fraktion 
Die Unabhängigen
in der Bürgerschaft 
der Hansestadt Lübeck

► Nr.  VO/2019/08353
öffentlich

Lübeck, 12.11.2019

Antrag 

Bearbeitung: Claudia Burgdorf (E-Mail: claudia.burgdorf@luebeck.de Telefon: 122-1071)

Die Unabhängigen: Veröffentlichung entgeltlicher und ehrenamtli-
cher Tätigkeiten von Gemeindevertreter*innen auf der Homepage 
der Hansestadt Lübeck
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

28.11.2019 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Antrag:
Die Bürgerschaft möge beschließen, dass die Veröffentlichung entgeltlicher und ehrenamtli-
cher Tätigkeiten der Gemeindevertreter/innen und Ausschussmitglieder gemäß § 32 GO 
künftig in einer tabellarischen Form erfolgt, die interessierten Bürger/innen auch über den 
Internetauftritt der Hansestadt zugänglich gemacht wird.

Die Geschäftsordnung der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck ist entsprechend in § 5 (1) 
Satz 3 wie folgt anzupassen: "Die Veröffentlichung dieser Angaben erfolgt durch Auslegung 
der Unterlagen im Büro der Bürgerschaft sowie Bereitstellen einer tabellarischen Übersicht 
im Internetauftritt der Hansestadt Lübeck."
§ 32 (4) der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein sieht vor, dass Berufe sowie andere ent-
geltliche und ehrenamtliche Tätigkeiten der Gemeindevertreter/innen, Ortsbeirät/innen und 
Ausschussmitglieder zu veröffentlichen sind und die Geschäftsordnung der Kommunen Nä-
heres zur Form der Veröffentlichung regelt.

§ 5 (1) der Geschäftsordnung der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck regelt hierzu, dass 
diese Informationen im Büro der Bürgerschaft zur Einsichtnahme auszulegen und die Öffent-
lichkeit hierauf in der örtlichen Presse hinzuweisen ist.

In Zeiten, da sich die Hansestadt Lübeck mit einer Digitalstrategie auf dem Weg zur SmartCi-
ty macht, mutet es wie ein Anachronismus an, dass derartige Informationen ausschließlich 
im Rathaus eingesehen werden können. Andere Kommunen sind diesbezüglich bereits 
einen Schritt weiter.

Die Umsetzung eines solchen Beschlusses kann mit vergleichsweise überschaubarem Auf-
wand nicht unerheblich zur Transparenz im politischen Handeln beitragen.
Anlagen:

         Vorsitzende/r
Fraktion Die Unabhängigen
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